
Aus dem Inhalt

LINUS WITTICH Medien KG
online lesen: www.wittich.de

Jahrgang 52 Mittwoch, den 27. Januar 2021 Nummer 4

  

Homberg (im Ohmcenter) · 06633 - 233 | Kirtorf im Tegut · 06635 - 919 291
www.lieblingsmetzgerei.de

CHRISTS OBERHESSISCHE WURSTSPEZIALITÄTEN

Über 
150 Jahre 
Qualität!

METZGEREIMETZGEREI

SONDERANGEBOTE vom: 25.01. – 30.01.21
Nussschinken (1kg = 15,90)  ....................................500g 6,95 
Gegartes Roastbeef (1kg = 19,90) ................... 500g 9,95
Gek. Rippchen (1kg = 7,90)  ................................... 500g 3,95
Schnitzel (1kg = 7,90) .................................................  500g 3,95

Regionale Schlachtung, schlachtfrisch 
verarbeitet, garantiert beste Qualität.
Besuchen Sie uns.
verarbeitet, garantiert beste Qualität.Täglich im Imbiss: 

Hausmannskost frisch 

für Sie zubereitet!

- Anzeige -



Ohmtal-Bote - 2 - Nr. 4/2021

Veranstaltungen der Stadt Homberg (Ohm)
Datum, Ort, Veranstaltung
30.01.2021
09:00 Uhr bis 12:00 Uhr Bauernmarkt
 Stadt Homberg (Ohm) unterhalb des Rathauses

2021Veranstaltungen
Erlebnis · Kultur · Genuss & vieles mehr… 
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Verlängerung der Corona-Maßnahmen – wir sind für Sie da! 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 

die Corona-Maßnahmen wurden durch das Land Hessen bis zum 14.02.2021 
verlängert, um den Rückgang des Infektionsgeschehens in Hessen zu 
beschleunigen und zu fördern. 
 

Die Infektionszahlen liegen auch im Vogelsbergkreis und in Homberg noch 
deutlich über der Zielgröße von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern, so dass die  
Einschränkungen nach wie vor notwendig sind. 
 

Neu ist die erweiterte Maskenpflicht. In Geschäften und in Bussen und Bahnen müssen seit 
vergangenem Samstag FFP2-Masken oder medizinische Masken getragen werden. 
Das gilt auch für medizinische Einrichtungen und Pflegeheime. 
 

Für die Stadtverwaltung gilt: Wir sind für Sie da! 
 

Die Kitas sind geöffnet. Das Land Hessen appelliert an die Eltern, die Kitas nur in Fällen 
dringender Betreuungsnotwendigkeiten in Anspruch zu nehmen. Diesem Appell sind viele 
Eltern gefolgt. Dafür danken wir den Eltern sehr, da dadurch das Infektionsrisiko für Kinder und 
Erzieher*innen gesenkt wird. Wir gehen davon aus, dass nur die Betreuungszeiten abgerechnet 
werden müssen, die auch tatsächlich in Anspruch genommen werden. Da die Satzung diese 
Regelung nicht vorsieht, ist dafür ein Beschluss der städtischen Gremien notwendig. Wir bitten 
die Eltern um etwas Geduld. 
 

Auch das Familienzentrum ist besetzt. Das Familienzentrum ist die erste Anlaufstelle für alle 
Bürgerinnen und Bürger, wenn es um soziale Fragen und Probleme geht. Scheuen Sie sich 
nicht, anzurufen. Die beiden Mitarbeiterinnen stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. 
 

In diesen schwierigen und extrem belastenden Zeiten ist es wichtig, sich selbst zu stärken und 
Hilfe anzunehmen, wenn die Belastungen einfach zu groß werden. Wir sind für Sie da! 
 

Herzliche Grüße 
 
 
 
 
 
 
 

Ihre Claudia Blum, Bürgermeisterin 
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Stadt Homberg
Wichtige Telefonnummern für Sie!

Notruf
Notruf/Polizei   110
Notruf/Feuerwehr und Unfallrettung   112
Rettungsdienst   06641/19222
Ärztlicher Bereitschaftsdienst   116 117
Polizeistation Alsfeld   06631/9740
Achtung!
Notruf/ Feuerwehr und Unfallrettung
für Stadtteil Nieder-Ofleiden   06641/19222

Publikumszeiten der Stadtverwaltung

Auf Grund der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverord-
nung ist die Stadtverwaltung einschließlich Bauhof und Außenstel-
len für den Publikumsverkehr geschlossen. In Ausnahmefällen ist 
eine persönliche Vorsprache nach vorheriger Terminvereinbarung 
möglich. Im Publikumsbereich der Stadtverwaltung und aller städti-
schen Einrichtungen ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
Pflicht.

Montag, Dienstag, Donnerstag:  von 08.30 bis 12.00 Uhr
Montag von  14.00 bis 18.00 Uhr
Freitag von  07.00 bis 12.00 Uhr
Mittwoch geschlossen, aber telefonisch erreichbar
sowie nach Vereinbarung

Sprechstunden der Bürgermeisterin
Bürgersprechstunde: jeden 2. und 4. Montag im Monat i. d. R. von 16.30 
bis 18.00 Uhr sowie Termine nach Vereinbarung.

Die Bürgersprechstunde erfolgt bis auf Weiteres wegen der 
Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung te-
lefonisch.

Internet
Homepage www.homberg.de
zentrale E-mail stadt@homberg.de

Telefonanschlüsse
Stadtverwaltung, Zentrale  184-0
Telefax Hauptverwaltung   184-50
Telefax Bau-/Finanzverwaltung   184-49
Telefax Bauhof  911 04 56
Telefax Feuerwehr   64149
Telefax Kläranlage   06429/8290909
Telefax KiTa Hochstraße  5558
Telefax Schwimmbad   642305
Die Bürgermeisterin
Frau Bürgermeisterin Claudia Blum
Sekretariat:
Frau Deeg   184-21
Frau Heidt-Kobek   184-23

Kultur, Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit, Marktwesen, Ohmtal-Bote:
Frau Dr. Bick   184-22
E-Mail: ohmtalbote@homberg.de
Tourist Information
Tourist-info@homberg.de   184-43
Hauptverwaltung
Amtsleiter, Ordnungsamt:
Herr Haumann  184-24
Standesamt, Gewerbeamt, Umwelt und Verkehr:
Herr Dluzenski   184-25
Friedhofsverwaltung, Standesamt (Sterbefälle)
Herr Repp  184-37
Pass-, Meldewesen, Fundbüro:
Herr Böcher/ Frau Klaper   184-29/26
Personalwesen:
Frau Mergner   184-27
Frau Jarkow  184-28
Verwalt. Kindertagesstätten:
Frau Myska   184-51
EDV, Feuerwehrsachbearbeitung:
Herr Pfeil  184-41
Zulassungsstelle:
Frau Claar   184-48
Finanzverwaltung
Amtsleiterin:
Frau Hisserich   184-34
Stadtkasse:
Frau Weber/ Frau Schlosser   184-39/35
Steueramt:
Herr Schmitt   184-36
Rechnungswesen:
Frau Reiß   184-33
Vertrags- und Projektmanagement:
Frau Preis  184-53
Bauverwaltung
Amtsleiter, Tiefbau, Wasserversorgung und Abwasserreinigung
Herr Rühl   184-32
Gebäudemanagement, Energiemanagement
Herr Tost  184-30
Bauleitplanung, Hochbau:
Herr Diegel 184-38
Verwaltung städtischer Gebäude:
Frau Kraft  184-31/44
Liegenschaften:
Herr Kratz  184-46
Bauhof   184-40
Mo. - Do   07.00 - 16.00 Uhr
Fr.   07.00 - 12.00 Uhr
Bereitschaftsdienst Wasserversorgung   0162/8279451
Kindergärten
Kindertagesstätte Hochstraße   5551
Krabbelhaus Friedrichstraße   5537
Kindertagesstätte Büßfeld   5586
Kindertagesstätte Nieder-Ofleiden   06429/7126
Ev. Kindergarten Maulbach   1568
Koordinationsstelle Kindertagespflege   06641/977-420
Sonstige Einrichtungen
Feuerwehrstützpunkt  9110452
Stadtbrandinspektor  212
Kläranlage   06429/495
Schwimmbad   9110040
Stadthalle   12 18
Diakoniestation Ohm/Felda   06400/959949-0
Familienzentrum  184-42
Ortsvorsteher/innen
Appenrod - Herr Fleischhauer   5577
Bleidenrod - Herr Buch   06634/917446
Büßfeld - Herr Beyer   7456
Dannenrod - stellvertr. Ortsvorsteher
Herr Rieger  Tel.: 0172/6613902
Deckenbach - Herr Reiß   5372
Erbenhausen - Herr Österreich   06635/961016
Gontershausen - Kein Ortsbeirat
Haarhausen - Herr Reinhardt   7149
Höingen - Herr Gemmer   7122
Homberg - Herr Christ  1634
Maulbach - Herr Justus   3959715

Gut informiert durch
Ihre Heimat- und Bürgerzeitung!
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Jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat von 13:00 Uhr bis 17:00 
Uhr im Familienzentrum, Frankfurter Straße 1, 35315 Homberg (Ohm) Ter-
minvereinbarung telefonisch unter (06630) 298 oder kleinmeiches@web.de
Auskunfts- und Beratungsstelle Marburg der Deutschen Renten-
versicherung, „Alte Hauptpost“, Zimmermannstraße 2, mit weiteren 
Öffnungszeiten, Tel.: (06421) 8041000.

Öffnungszeiten  
der Stadt- und Schulbibliothek

(Gesamtschule, Homberg)
(In den Schulferien geschlossen)

Dienstag 14:30 Uhr bis 17:30 Uhr
Mittwoch 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr
Freitag 14:30 Uhr bis 17:30 Uhr

Die gemeinsame Stadt- und Schulbibliothek bietet aufgrund der Infekti-
onslage eine geänderte Ausleihe- und Rückgaberegelung an.
Die Bibliothek ist während der regulären Öffnungszeiten besetzt. Rück-
gaben können in diesen Zeiten am Fenster der Bibliothek zum Außen-
bereich der Schule erfolgen.
Sie möchten Bücher ausleihen? Dazu können Sie sich online auf der In-
ternetseite https://bibo-homberg.web-opac.de informieren. Bitte neh-
men sie dann telefonischen Kontakt mit Frau Jende unter 06633/642293 
auf, sie wird Ihre Ausleihe zusammenstellen und am Fenster ausgeben.
Unser Medienangebot haben wir durch Tonies und Tonieboxen erwei-
tert, die zur Ausleihe bereitstehen!
Nutzen Sie das Angebot der Bibliothek. Das Team freut sich auf Ihren 
Besuch.

Öffnungszeiten „Museum 
im Alten Brauhaus“

Brauhausgasse
Winterpause vom 29.11.2020 bis 07.03.2021 einschließlich
Öffnungszeiten nur nach Vereinbarung unter 06633/184-0 oder 7505

Diakoniestation Ohm Felda
Zur Alten Hohle 18, 35325 Mücke
Ein Zusammenschluss der Gemeinden Feldatal, Gemünden, Homberg 
und Mücke

Bürosprechzeiten Nieder-Ohmen
Montag – Freitag von 8.00 – 15.00 Uhr

sowie nach telefonischer Vereinbarung
Tel. 06400 959949-0, Fax. 06400 959949-9
Bürosprechzeiten Homberg/Ohm
Montag - Freitag 7.00 – 11.00 Uhr

und 12.00 – 14.00 Uhr
sowie nach telefonischer Vereinbarung

Tel. 06633 5555, Fax. 06400 959949-9

Impfungen in sechs Regionalen 
Impfzentren in Hessen gestartet

Hessen plant Öffnung aller 28 Impfzentren  
am 9. Februar 2021

Seit dem 19. Januar 2021 haben die sechs Regionalen Impfzentren in 
Hessen geöffnet. Alle Impfzentren öffnen bei ausreichend Impfstoff am 
9. Februar 2021.
Ein Maximalbetrieb von täglich bis zu 1.000 Schutzimpfungen pro Impf-
zentrum ist aktuell jedoch noch nicht möglich und kann erst erfolgen, 
wenn deutlich mehr Impfdosen angeliefert werden. Dies obliegt nicht der 
Zuständigkeit der Bundesländer. Anfang des Monats Januar ist bereits 
eine vorgesehene Impfstoff-Lieferung ausgefallen. Aktuell haben die Fir-
men Biontech/Pfizer eine Reduzierung der bereits zugesagten Lieferung 
für die nächsten vier Wochen angekündigt.
Registrierung weiter möglich - weitere Terminvergabe sobald Impf-
stoffe verfügbar
Mehr als 400.000 Menschen, die 80 Jahre und älter sind, kommen aktuell 
für eine Terminvereinbarung in Frage. Aufgrund der noch sehr geringen 
Impfstoff-Mengen konnten zunächst aber nur rund 60.000 Termine für 
die Angehörigen der höchsten Priorisierungsgruppe vergeben werden.
Im Anmeldeverfahren bereits erfolgreich Registrierte, die aber keinen 
Termin erhalten konnten, bleiben gespeichert. Registrierungen sind 
auch weiterhin möglich - nur die konkrete Terminvereinbarung kann erst 
wieder erfolgen, sobald dafür Impfdosen planbar durch den Bund zur 
Verfügung gestellt werden. Nur, wenn Hessen mehr Impfdosen erhält, 
können auch mehr Termine angeboten werden.

Nieder-Ofleiden - Herr de Haan   06429/921752
Ober-Ofleiden - Frau Feyh  5234
Schadenbach - Herr Lenhart   5536
Schulen
Grundschule Homberg   814
Gesamtschule Ohmtal  5075
Pestalozzischule  9110810

Nachruf
Wir nehmen Kenntnis vom Tod und trauern  
um unseren ehemaligen Stadtverordneten

Helmut Schmidt
der am 18.01.2021 im Alter von 72 Jahren verstorben ist.

Herr Schmidt war in der Zeit von 2011 bis 2016 Mitglied 
der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Homberg 
(Ohm).

Für sein ehrenamtliches Engagement sagt die Stadt 
Homberg (Ohm) herzlichen Dank.

Wir werden dem Verstorbenen ein ehrendes Gedenken 
bewahren.

Für die Stadt Homberg (Ohm)
Claudia Blum   Kai Widauer
Bürgermeisterin   Stadtverordnetenvorsteher

Sprechzeiten
Erreichen der Stadtverwaltung  

für behinderte Mitbürger
Für (geh-)behinderte Mitbürger ist links neben der Rathaustreppe eine 
Behindertenklingel eingerichtet. Gegebenenfalls ist eine vorherige tele-
fonische Anmeldung unter 06633/184-0 vorteilhaft.
Am neuen Verwaltungsgebäude sind ein behindertengerechter Eingang 
von der Straße Grot sowie ein Behindertenparkplatz eingerichtet.

Ortsgerichte/Schiedsmann
Ortsgericht Homberg I
OG-Vorsteher Holger Wolf,
Homberg, Böhmer Weg 3   91 10 400
zuständig für Homberg (Ohm)
Ortsgericht II
OG-Vorsteher Walter Maiß,
Homberg-Appenrod, Ludwigstraße 4   96 07 0
zuständig für die Stadtteile:
Maulbach, Appenrod, Erbenhausen, Dannenrod
Ortsgericht III
OG-Vorsteher Willy Schäfer
Homberg-Büßfeld, Bleidenröder Straße 15   75 22
zuständig für die Stadtteile:
Deckenbach, Höingen, Schadenbach, Büßfeld, Bleidenrod
Ortsgericht IV
OG-Vorsteher Gerhard Kuntz
Homberg/Ober-Ofleiden, Tannenweg 17   51 46
zuständig für die Stadtteile:
Ober-Ofleiden, Gontershausen, Haarhausen, Nieder-Ofleiden

Schiedsmann
Klaus Kirbach
Termine nur nach telefonischer Vereinbarung unter:  06633/7849

Öffnungszeiten der Spiel- und Lernstube 
Homberg

für Kinder von 6 bis 12 Jahren
Dienstag und Donnerstag   15.00 bis 17.30 Uhr
Stadtteil Ober-Ofleiden, Welckerstr. 1
(in den Ferien und an Feiertagen geschlossen)
Für Nachfragen: 0151/46757054

Rentenberatung
Sprechtage des Versichertenältesten der Deutschen Rentenversiche-
rung, Jürgen Klein:
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Informationen zur Müllentsorgung:
Nichtentleerung Müllgefäße

Bei Nichtentleerung eines Müllgefäßes können Sie sich an folgende 
Entsorger wenden:
Hausmülltonnen:
Firma Knettenbrech + Gurdulic GmbH,  Tel.: (06659) 9788-88;
Gelbe Tonne:
Firma Knettenbrech + Gurdulic GmbH,  Tel.: (06659) 9788-88;
Biomülltonnen:
Firma Knettenbrech + Gurdulic GmbH,  Tel.: (06659) 9788-88;
Papiertonnen:
Firma Veolia Umweltservice,  Tel.: (06641) 9180-10;
Sperrmüllabfuhr:
Firma Knettenbrech + Gurdulic GmbH,  Tel.: (06659) 9788-88;

Neubestellung oder Rückgabe 
von „Gelben Tonnen“

Die Auslieferung und Abholung von „Gelben Tonnen“ findet durch die 
Entsorgungsfirma Firma Knettenbrech + Gurdulic GmbH statt. Bitte mel-
den Sie sich unter der Tel.: (06659) 9788-88.

Sperrmüllanmeldung
Auch per Kurzbrief an:
Zweckverband Abfallwirtschaft Vogelsbergkreis
Am Graben 96
36341 Lauterbach
Per Fax (06641/9671-20)
Per E-Mail: info[at]zav-online.de
Per Online-Formular
oder per Telefon über die Sperrmüllhotline (06641/9671-22), welche im-
mer von Montags - Donnerstags von 09:30 Uhr bis 12:00 Uhr und von 
14.00 Uhr - 15.30 Uhr sowie Freitags von 09.30 Uhr - 12.00 Uhr Ihre 
Sperrmüllanmeldung persönlich entgegen nimmt.
Die Terminbenachrichtigung geht Ihnen per Post oder auf Wunsch per 
Telefon oder E-Mail zu.

Annahmestelle für die Entsorgung
von Elektro-Kleingeräten aus privater Herkunft

Am Feuerwehrstützpunkt, Güntersteiner Weg 2 in 35315 Homberg 
(Ohm) werden jeden ersten Montag im Monat nur zwischen 16.00 
Uhr und 18.00 Uhr Elektro-Kleingeräte aus privater Hand kostenlos zur 
Entsorgung entgegen genommen.
Sollte dieser Montag ein Feiertag sein, so ist der Termin am dar-
auffolgenden Montag.
Bitte beachten Sie, dass hier nur Kleingeräte abgegeben werden können, 
die mindestens zwei Kanten von weniger als 50 Zentimeter Kantenlänge 
haben. Sie müssen frei von Verschmutzungen und Anhaftungen sein und 
dürfen nicht in zerlegtem und zerfleddertem Zustand sein. Es werden 
ausschließlich Geräte aus Privathaushalten und nicht von Gewerbetrei-
benden entgegen genommen.
Nachfolgend aufgeführte Elektrogeräte werden nicht angenommen: z.B.
• Leuchtstoffröhren,
• Gasentladungslampen,
• Monitore aller Art (mit Bildröhre oder Flachbild)
• Bildschirme aller Art (mit Bildröhre oder Flachbild)
• Batterien / Akkus
Bei der Sperrmüllsammlung werden weiterhin Elektroherde, Spülmaschi-
nen, Fernsehgeräte, Kühl- und Tiefkühlgeräte (ohne Gebührenmarke) 
eingesammelt.

Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle

„Vogelsberger Lebensräume“
Hilfe für Menschen in seelischen Notlagen, Termine nach Vereinbarung 
unter Alsfeld, Am Ringofen 24, Tel.: (06631) 91 18 315, mit Frau van 
den Berg.

Pflegestützpunkt Vogelsbergkreis
Der Pflegestützpunkt ist eine gemeinsame Einrichtung des Vogelsberg-
kreises und den gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen.
Wir bieten neutrale, unabhängige und kostenlose Unterstützung bei 
Fragen rund um das Thema Pflege und Versorgung.
Unsere Beratung steht pflegenden Angehörigen sowie pflege- oder hilfs-
bedürftigen Menschen zur Verfügung.
Sie finden uns in Alsfeld, Ludwigsplatz 5.

Ansprechpartnerinnen
Sonja Staubach,  Tel: 06641 977-2095
Naomi Hedrich,  Tel: 06641 977-2096
Claudia Vaupel,  Tel: 06641 977-2097
Internet: www.pflegestuetzpunkt-vogelsbergkreis.de

Sobald dies der Fall ist, wird das Land Hessen darüber informieren:
• Telefonisch unter 116 117 oder 0611 - 505 92 888
• Im Internet-Anmeldeportal unter impfterminservice.hessen.de
• Auf der Webseite der Landesregierung corona-impfung.hessen.

de.
Informationsbrief mit Formular für häusliches Impfen
Mit einem Informationsbrief der Landesregierung hatte die Hessische 
Landesregierung alle mindestens 80-Jährigen in Hessen schriftlich über 
die Anmeldemöglichkeiten für die persönliche Schutzimpfung informiert; 
zugleich erfolgt damit die Erfassung für die häuslichen Impftermine. Der 
Brief enthält deshalb ein Formular, das bei Bedarf ans Land zurückge-
schickt werden kann. Es wird aufgrund der geringen Impfmengen noch 
einige Wochen in Anspruch nehmen, bis Hausbesuche durch mobile 
Impfteams in Hessen landesweit erfolgen können. Es ist daher nach wie 
vor von großer Bedeutung, dass Angehörige sowie Pflegerinnen und 
Pfleger die Abstands- und Hygieneregeln weiterhin beherzigen, um die 
betroffenen Seniorinnen und Senioren vor einer Infektion zu schützen.
Mobile Teams impfen seit 27. Dezember 2020 hessenweit
Hessen hat bislang rund 200.000 Impfdosen vom Bund erhalten. Die 
Hälfte der verfügbaren Menge wird auf Anraten des Bundes zunächst 
sicher im Verteilzentrum des Landes bei rund minus 70 Grad eingelagert, 
um in jedem Fall die wichtige Zweitimpfung gewährleisten zu können. 
Diese soll in der Regel drei Wochen nach der Erstimpfung erfolgen. 
Bislang haben mobile Impfteams in ganz Hessen Bewohnerinnen und 
Bewohner sowie das Personal von Alten- und Pflegeheimen geimpft. 
Zugleich haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kliniken Corona-
Schutzimpfungen erhalten, die besonders im Kampf gegen SARS-CoV-2 
gefordert sind. Bislang haben so insgesamt rund 77.000 Personen in 
Hessen die Erstimpfung gegen das SARS-COV-2 erhalten. Rund 3.000 
Menschen haben bereits die wichtige zweite Schutzimpfung erhalten. 
Diese Impfungen erfolgten in den Krankenhäusern und durch mobile 
Teams in Alten- und Pflegeheimen laufen - parallel zu den heute begin-
nenden Impfungen in den sechs Regionalen Impfzentren - weiter.
Die sechs Regionalen Impfzentren:
Verbunden mit der Ankündigung des Bundes, dass ab 18. Januar wö-
chentlich weitere Impfstoff-Lieferungen folgen sollen, haben in Hessen 
die ersten sechs Regionalen Impfzentren in Kassel, Gießen (Heuchel-
heim), Fulda, Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt geöffnet, die auch 
für die Seniorinnen und Senioren der umliegenden Landkreise zur Ver-
fügung stehen (s. Karte). Das Regionale Impfzentrum Fulda deckt bis zur 
Öffnung weiterer Impfzentren auch den Vogelsbergkreis ab.

Die vollständige Pressemitteilung des Hessischen Ministeriums des In-
nern und für Sport finden Sie unter: https://www.hessen.de/presse/pres-
semitteilung/impfungen-in-sechs-regionalen-impfzentren-gestartet-0.
Allgemeine Fragen rund um Corona werden weiterhin unter der Tel.: 
0800 - 555 4666 sowie unter corona.hessen.de beantwortet.
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Winterdienst in Homberg (Ohm) 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
viele Menschen freuen sich, wenn im Winter Schnee fällt und genießen die weiße 
Winterlandschaft. Gerade jetzt in der schwierigen Corona-Pandemie bringt der Schnee 
besonders Familien und Kindern eine schöne Abwechslung und große Freude. 
 
Um bei Schnee für die nötige Sicherheit zu sorgen, sind wir als Stadt in der Pflicht, 
Straßen und öffentliche Plätze von Schnee und Eis zu befreien aber ebenso sind Sie als 
Bürgerinnen und Bürger in der Pflicht Gehwege vor Ihren Grundstücken zu räumen. 
Stürze auf Eis und Schnee aufgrund mangelnden Räumens und Streuens können für die 
Opfer zu erheblichen Verletzungen führen und für die zum Winterdienst Verpflichteten zur 
Haftung für diese Stürze und deren Folgen. 
 
Mit diesen beiden Seiten will ich Sie daher über den Winterdienst der Stadt informieren 
und Ihnen Hinweise zur Räumpflicht geben. 
 
Die Stadt Homberg (Ohm) selbst hat für den Winterdienst mehrere Fahrzeuge im Einsatz: 
zwei Streu- und Räumfahrzeuge für Straßen und einen Schlepper für Gehwege und den 
Altstadtbereich. Mitarbeiter des Bauhofs sind je nach Witterung von November bis März in 
Rufbereitschaft, um mit Streu- und Räumfahrzeugen auszufahren, wenn es geschneit hat 
oder glatt ist. Das bedeutet für die Bauhofmitarbeiter wechselweise Einsätze zu jeder 
Tages- und Nachtzeit auch an Sonn- und Feiertagen. 
 
Da die beiden Streufahrzeuge je eine Straßenstrecke von etwa 80 km zu betreuen haben, 
können sie nicht überall gleichzeitig beginnen. Die Straßen des Gemeindegebietes sind 
daher je nach Straßenbeschaffenheit und Nutzung in drei Kategorien eingeteilt. In 
Kategorie 1 gehören Steigungen und viel befahrene Straßen sowie ÖPNV-Strecken. 
Diese werden als erstes geräumt, danach folgen Kategorie 2 und 3. Kategorie 2 umfasst 
ebenen Straße, Kategorie 3 beinhaltet kleine Nebenstraßen und Sackgassen.  
Die Fahrten werden mit GPS aufgezeichnet, um den Nachweis eines ordnungsgemäßen 
Winterdienstes erbringen zu können. Je nach Arbeitsanfall in der Kategorie 1 können 
Straßen der Kategorie 2 und 3 oft spät oder gar nicht mehr geräumt und gestreut werden. 
 
Damit der Winterdienst ordnungsgemäß ausgeführt werden kann, bitte ich Sie, 
folgende Hinweise zu beachten: 
- Bitte achten Sie beim Parken am Straßenrand darauf, dass ausreichend Platz für die  

Streu- und Räumfahrzeuge verbleibt. 
- Bitte entfernen Sie überhängende Äste auf öffentlichen Wegen, damit das Räumfahr- 

zeug durchkommt und nicht beschädigt wird. 
- Bitte entfernen Sie Ihre Überfahrhilfen an Bordsteinen o. ä. Einbauten im öffentlichen  

Raum. Diese sind nicht zu erkennen, wenn sie mit Schnee bedeckt sind und können  
durch das Räumfahrzeug beschädigt werden. 

 
Für Ihre Umsicht und Ihr Verständnis danke ich Ihnen auch im Namen der Einsatzkräfte 
des Bauhofs. 
 
Herzliche Grüße 

 
Ihre Claudia Blum, Bürgermeisterin  
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Hinweise zur Räumpflicht 
 
Wer muss räumen? 
Alle Grundstückeigentümer oder Besitzer sind zum Winterdienst verpflichtet. Die 
Räumpflicht kann auf andere Personen z. B. auf Mieter durch Regelungen im Mietvertrag 
übertragen werden. Es spielt keine Rolle, ob Grundstücke bewohnt sind, die Häuser leer 
stehen oder es sich z.B. um ein Gartengrundstück handelt. Auch auswärts wohnende 
Eigentümer müssen den Winterdienst regeln, gegebenenfalls durch Vereinbarungen mit 
Grundstücksnachbarn oder Beauftragung eines Unternehmens. 
 
Was ist wie zu räumen und zu bestreuen? 
Bei Schneefall sind die Gehwege und Überwege vor den Grundstücken von Schnee zu 
räumen und die Gehwege, die Überwege sowie die Zugänge zur Fahrbahn und zum 
Grundstückseingang rechtzeitig und so zu bestreuen, dass Gefahren nach allgemeiner 
Erfahrung nicht entstehen können. 
Als Streumaterial sind vor allem Sand, Splitt und ähnliches abstumpfendes Material zu 
verwenden. Salz darf nur in geringen Mengen zur Beseitigung festgetretener Eis- und 
Schneerückstände verwendet werden.  
Für jedes Hausgrundstück ist ein Zugang zur Fahrbahn und zum Grundstückseingang in 
einer Breite von mindestens 1,25 m zu räumen. Festgetretener oder auftauender Schnee 
ist soweit möglich und zumutbar aufzuhacken und so abzulagern, dass der Verkehr nicht 
beeinträchtigt wird. 
Die Abflussrinnen müssen bei Tauwetter vom Schnee freigehalten werden. 
 
Was ist mit Straßen mit einseitigem Gehweg? 
Die Schneeräumung erfolgt bei Straßen mit einseitigem Gehweg im Wechsel. In Jahren 
mit gerader Endziffer sind die Eigentümer oder Besitzer der auf der Gehwegseite 
befindlichen Grundstücke und in Jahren mit ungerader Endziffer sind die Eigentümer oder 
Besitzer der auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindlichen Grundstücke zur 
Räumung verpflichtet. 
 
Wann ist zu räumen und zu streuen? 
Die Verpflichtungen gelten für die Zeit von 07.00 Uhr bis 20.00 Uhr. Sie sind bei 
Schneefall jeweils unverzüglich zu erfüllen. 
 
Welche Konsequenzen hat ein Verstoß gegen die Verpflichtung zum Winterdienst 
Ein Verstoß gegen die Räum- und Streupflicht kann mit einer Geldbuße bis zu 1.023 Euro 
geahndet werden. 
Bitte denken Sie an die Folgen für Sturzopfer auf glatten und vereisten Flächen und die 
Folgen für Sie, wenn Sie Ihrer Verpflichtung zum Winterdienst nicht nachkommen und ein 
Unfall passiert. 
 
 
Der Winterdienst ist in der Straßenreinigungssatzung geregelt. Hier werden lediglich 
die wesentlichen Inhalte der Satzung dargestellt. Die vollständige Satzung ist bei der 
Stadtverwaltung erhältlich oder im Internet abrufbar unter  
https://www.homberg.de/de/rathaus/buergerservice/ortsrecht 
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Auch in Gottesdiensten müssen medizinische Masken getragen werden. 
Die Pflicht gilt auch am Platz, obwohl hier ein 1,5 Meter Mindestabstand 
eingehalten werden muss. Der Gemeindesgesang bleibt - trotz Mas-
kenpflicht - untersagt.
Schulen und Kinderbetreuung:
Die hessischen Regelungen zu Schulen und Kinderbetreuung bleiben 
bestehen. Schülerinnen und Schüler sollen bis Klasse 6, wo immer mög-
lich, dem Präsenzunterricht fernbleiben. (Derzeit sind weniger als 20 Pro-
zent dieser Schülerinnen und Schüler in der Schule.) Ab Jahrgangsstufe 
7 gibt es mit der Ausnahme von Abschlussklassen Distanzunterricht. 
Klassenarbeiten finden in der Regel nicht statt.
Auch für Kitas gilt weiterhin: Eltern sollen - wo immer möglich - ihre 
Kinder zu Hause betreuen. Es ist weiterhin erlaubt, dass sich bis zu drei 
Familien zu Betreuungsgemeinschaften zusammenschließen und im 
Wechsel die Kinderbetreuung übernehmen.
Um Eltern die Betreuung ihrer Kinder zu Hause zu erleichtern, wurde 
in dieser Woche das Kinderkrankengeld erweitert. Dadurch hat jedes 
Elternteil in diesem Jahr Anspruch, 20 Tage (bislang: 10 Tage) zu Hause 
auf das eigene Kind aufzupassen und Kinderkrankengeld zu erhalten. 
Dieses entspricht in der Regel 90 Prozent des ausgefallenen Nettoge-
halts. Der Anspruch gilt nicht nur wie üblich bei Krankheit des Kindes, 
sondern auch, wenn Kitas und Schulen nur eingeschränkt geöffnet sind 
und Eltern deshalb ein Betreuungsproblem haben.
Sollte sich die Infektionslage in den kommenden Wochen verschärfen, 
sind weiterreichende Einschränkungen und Schließungen möglich.
Homeoffice:
Um soziale Kontakte weiter zu reduzieren soll auch in Hessen das Arbei-
ten im Homeoffice ausgeweitet werden. Den entsprechenden Beschluss 
der Videoschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungsche-
finnen und Regierungschefs der Länder unterstützt Hessen ausdrücklich. 
Auch die Landesverwaltung wird entsprechende Anstrengungen erhö-
hen, um den Homeoffice-Anteil - wo dies möglich ist - weiter zu steigern.
Zusätzlicher Schutz von Alten- und Pflegeheimen:
Besucherinnen und Besucher dürfen Alten- und Pflegeheime nur betre-
ten, wenn sie einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen können.
Verschärfte Quarantäneverordnung für Einreisende aus Corona-
Virusvariantengebiet:
Wer aus einem Corona-Virusvariantengebiet nach Hessen einreist, muss 
sich unmittelbar in Quarantäne begeben. Eine Testung zur Beendung 
der Quarantäne ist frühestens nach fünf Tagen möglich. Ausnahmen gibt 
es ausschließlich für Personen, die grenzüberschreitend Waren oder 
Personen befördern oder zur Aufrechterhaltung des Gesundheitswe-
sens dringend erforderlich sind und sich weniger als 72 Stunden dort 
aufgehalten haben. Auch eine Corona-Impfung oder durchlaufene Er-
krankung befreit nicht von der Quarantäne-Verpflichtung. Zu den Corona-
Virusvariantengebieten zählen derzeit insbesondere Großbritannien und 
Südafrika, weil dort das mutierte Corona-Virus verstärkt aufgetreten ist.
Alkoholverbot in der Öffentlichkeit:
Es bleibt verboten, auf belebten öffentliche Plätzen Alkohol zu trinken. 
Die entsprechenden Plätze und Einrichtungen werden vor Ort festgelegt.
Sperrung von stark besuchten Ausflugsorten
Ab einer Inzidenz von 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner inner-
halb der letzten 7 Tage sind von den Kreisen bzw. kreisfreien Städten 
publikumsträchtige Ausflugsziele durch geeignete Maßnahmen zu sper-
ren, in dem bspw. Parkplätze gesperrt oder das Betreten der Ausflugziele 
verboten wird. Die bisherige 15-km-Radiusregelung entfällt.
Diese Sperrungen sowie nächtliche Ausgangssperren sind auch dann zu 
prüfen, wenn eine Reduzierung der 7-Tages-Inzidenz auf 50 Neuinfektio-
nen bis Mitte Februar auf andere Weise nicht realistisch ist.
Quelle: Pressestelle Hessische Staatskanzlei, 20.01.2021
Alle Regelungen, Verordnungen und FAQs auf https://www.hessen.de/
fuer-buerger/aktuelle-informationen-zu-corona-hessen

Geburtstags- und Jubiläumsbesuche
Auf Grund der empfohlenen Vorsichtsmaßnahmen zur Eindämmung 
der Verbreitung des Coronavirus, wird die Bürgermeisterin zurzeit keine 
Geburtstags- und Jubiläumsbesuche durchführen. Gerade ältere Men-
schen gehören zu den Risikogruppen, die bei einer Infizierung besonders 
gefährdet sind, so dass die Bürgermeisterin diese Vorsichtsmaßnahme 
für gerechtfertigt hält und um Verständnis bittet.

Wir gratulieren:
zum 80. Geburtstag  am 31.01.2021
Herrn Otto Rotter
Homberg (Ohm)

zum 90. Geburtstag  am 03.02.2021
Herrn Rudolf Maiß
Homberg (Ohm)
Homberg (Ohm), 27.01.2021

Schutzmann vor Ort
Verantwortlicher Schutzmann vor Ort in Homberg (Ohm) ist Polizeiober-
kommissar Andreas Georg von der Polizeistation Alsfeld. Er wird von 
Polizeioberkommissarin Alexandra Jöckel unterstützt, um so eine noch 
größere Erreichbarkeit für die Bürger zu ermöglichen.
Die Schutzleute bieten bei Bedarf für die Bürgerinnen und Bürger 
Sprechstunden im Familienzentrum in der Frankfurter Str. 1 an.
Kontakt: E-Mail: schutzmann-homberg@polizei.hessen.de,  
Tel.: 06631/974-0

Mund-Nasen-Bedeckung / 
Medizinische Maske

Diese Regeln gelten ab dem 23. Januar 2021!
Wo muss eine FFP2-, KN95- oder N95-Maske getragen werden?
In Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung älterer oder pflege-
bedürftiger Menschen (gilt für Besucher und Personal).

Wo muss eine medizinische Maske getragen werden?
• im öffentlichen Personennah- und Fernverkehr, also bspw. in Bus-

sen, Bahnen, Taxis, Schiffen, Fähren und Flugzeugen
• in Bahnhöfen und Flughäfen sowie Bushaltestellen, U-Bahn-Stati-

onen und Bahnsteigen
• in den Publikumsbereichen des Groß- und Einzelhandels, der 

Geschäfte des Lebensmittelhandwerks, Bank- und Postfilialen, 
Tankstellen, Wäschereien und ähnlichen Einrichtungen und zwar 
überall dort, wo Kunden Zutritt haben, sowie in den Bereichen vor 
diesen Geschäften.

• in überdachten Einkaufszentren und auf überdachten Straßen und 
Flächen mit Geschäften.

• in den Publikumsbereichen der Wochenmärkte etc.
• in Gottesdiensten und bei Trauerfeierlichkeiten (auch am Platz).

Wo muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden?
• im Publikumsbereich aller öffentlich zugänglichen Gebäude (v.a. 

Behörden und Bürogebäude)
• bei der Abholung von Speisen in der Gastronomie sowie in Kanti-

nen und Mensen bis zum Sitzplatz
• in allen Gesundheitseinrichtungen wie zum Beispiel Krankenhäu-

sern und Arztpraxen
• bei medizinisch notwendigen Dienstleistungen, wo sich Dienstleis-

ter und Kunden sehr nahekommen. Die Maskenpflicht gilt für beide
• in Schulen
• auf stark frequentierten Straßen und Plätzen unter freiem Himmel, 

wenn der Mindestabstand von 1,5 Meter nicht sichergestellt wer-
den kann. Das gilt insbesondere in Fußgängerzonen.

• n Fahrzeugen, wenn sich in einem Fahrzeug Personen aus mehr 
als zwei Hausständen befinden.

• in geschlossenen Räumen, die öffentlich oder im Rahmen eines 
Besuchs- oder Kundenverkehrs zugänglich sind.

• an Orten in Innenstädten mit viel Publikumsverkehr (Festlegung 
erfolgt durch die örtlich zuständigen Behörden).

• in Arbeits- und Betriebsstätten (nicht am Platz, wenn der Abstand 
von 1,5 Metern sicher eingehalten werden kann).

Was ist eine Mund-Nasen-Bedeckung? Was gilt als medizinische 
Maske?
Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist jede vollständige, an der Gesichts-
haut anliegende Bedeckung von Mund und Nase, die aufgrund ihrer 
Beschaffenheit unabhängig von einer Kennzeichnung oder zertifizierten 
Schutzkategorie geeignet ist, eine Ausbreitung von übertragungsfähigen 
Tröpfchenpartikeln oder Aerosolen durch Husten, Niesen oder Ausspra-
che deutlich zu verringern. Als medizinische Masken gelten OP-Masken 
oder virenfilternde Masken der Standards FFP2, KN95 oder N95.
Wer ist von der Maskenpflicht ausgenommen?
Nicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtet sind unter 
anderem Kinder unter 6 Jahren sowie Personen, die aus gesundheitli-
chen Gründen keine Maske tragen können. Weitere Ausnahmen gelten 
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bspw. in Geschäften oder Restau-
rants, wenn anderweitige Schutzmaßnahmen getroffen werden. Das 
können insbesondere Trennvorrichtungen aus Plexiglas sein.
Weitere Informationen auf https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona-
hessen/mund-nasen-bedeckung

Maßnahmen weiter verlängert
Die Hessische Landesregierung hat in einer Kabinettsitzung zu den 
Ergebnissen der Bund-Länder-Konferenz beraten und entsprechende 
Beschlüsse gefasst.
Die bestehenden Kontaktbeschränkungen und Verordnungen bleiben 
bestehen und werden bis zum 14. Februar verlängert. Ab dem 23. Ja-
nuar gilt zudem:
Erweiterte Maskenpflicht im ÖPNV, in Geschäften und Gottesdien-
sten
Sowohl beim Bus- und Bahnfahren wie auch beim Einkaufen können die 
empfohlenen Mindestabstände nicht immer sicher eingehalten werden. 
Daher müssen in beiden Bereichen zukünftig medizinische Masken ge-
tragen werden. Neben FFP2-Masken zählen dazu auch OP-Masken. 
Diese Masken schützen besser vor einer Übertragung des Virus als 
einfache Alltagsmasken.
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Donnerstag, 28.01.2021
Stadt Apotheke,
Neustädter Straße 21, 36320 Kirtorf,  Tel. (06635) 223
Freitag, 29.01.2021
Teich Apotheke,
Niederkleiner Straße 5, 35260 Stadtallendorf,  Tel. (06428) 921059
Samstag, 30.01.2021
Bahnhof Apotheke,
Bahnhofstraße 12 ½, 35274 Kirchhain,  Tel. (06422) 1050
Sonntag, 31.01.2021
Felsen Apotheke,
Frankfurter Straße 56, 35315 Homberg (Ohm),  Tel. (06633) 1770
Alte Apotheke,
Bahnhofstraße 22, 35279 Neustadt,  Tel. (06692) 919130
Montag, 01.02.2021
Die Thor Apotheke,
Rathausgasse 4, 35260 Stadtallendorf,  Tel. (06428) 921892
Ohm Apotheke,
Bahnhofstraße 14, 35329 Gemünden/Felda,  Tel. (06634) 917590
Dienstag, 02.02.2021
Storchen Apotheke,
Mühlgasse 11, 35274 Kirchhain,  Tel. (06422) 8992760
Mittwoch, 03.02.2021
Haupt-Apotheke,
Neustadt 9, 35260 Schweinsberg,  Tel. (06429) 391

Zahnärztlicher Notdienst
Der zahnärztliche Notdienst ist unter der folgenden zentralen Notrufnum-
mer durch Telefonische Ansage zu erfahren:
  Telefon: 0180 560 7011

Tierärztlicher Sonntagsdienst
Tierärztliche Gemeinschaftspraxis
Dr. G. Schäfer und Dr. J. Kräuter
Im Froschwasser 8,
35260 Stadtallendorf-Schweinsberg
Großtiere   06429/829105
Kleintiere   06429/1484
Tierärztin A. Sebald
Büßfelder Straße 11
35315 Homberg (Ohm), Stadtteil Bleidenrod
Groß- und Kleintiere   0172/3642969

Schutzambulanz Fulda
Kostenlose Hilfe für Opfer von Gestalttaten und Dokumentation von Ge-
waltfolgen - unabhängig von einer Strafanzeige. Vermittlung von indivi-
dueller Unterstützung. Montag bis Freitag von 8-16 Uhr unter 0661 6006 
1200. Zentrum Vital, Gerloser Weg 20, Fulda.
www.schutzambulanz-fulda.de

Beratungsangebote
Gerade in besonderen Lebenssituationen ist es manchmal schwierig, 
ganz alleine zurechtzukommen. Wir bieten Ihnen deshalb unsere Beglei-
tung für alle Fragen rund um die Familie, Kinder und Erziehung sowie 
beim Umgang mit Ämtern an. Gerne nehmen wir uns auch Zeit, mit Ihnen 
gemeinsam nach Unterstützungsmöglichkeiten zu suchen.

Wir bieten an und vermitteln:
• die familienrechtliche Erstberatung (kostenpflichtig durch einen 

Anwalt)
• die Sozialberatung
• die Familien- und Erziehungsberatung
• die Schwangerenkonfliktberatung

Vinyasa Yoga ist ein dynamischer und kraftvoller Yogastil,
in dem sich Bewegung und Atmung zu einem fließenden Erlebnis 
verbinden.
Die verschiedenen Asanas (Yogaübungen) werden in einem harmonischen 
Fluss mit dem Ein- und Ausatmen praktiziert.
Am Ende der Stunde erfolgt eine erholsame Tiefenentspannung.  
Kostenloser Schnupperkurs: 
Donnerstag, 04. und 11. Februar,  
von 18.30 - 19.45 Uhr. 
Kursleiterin: Edith Thiel 
Benötigt werden ein Laptop, Tablet oder 
Handy und die Zoom App. 
Anmeldungen per Mail an: fz@homberg.de 
www.familienzentrum-homberg-ohm.de 
 
 
 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
kostenlos bundesweit gültige Rufnummer Tel.: 116 117

Apotheken-Notdienst
Apotheken-Notrufnummer: 01801/ 555 777 9317

Mittwoch, 27.01.2021
Alte Apotheke,
Frankfurter Str. 79, 35315 Homberg (Ohm)  Tel. (06633) 257
Abronsius-Apotheke,
Schönbacher Straße 10 a, 35274 Großseelheim,  Tel. (06422) 4450

M e s o t h e r a p i e

Knie-Hüftarthrose,

Sportverletzungen, Migräne,

Rücken-, Schulterschmerzen,

Tennisellenbogen, Fersensporn,

Haarausfall

Dr. med. Michael Dörge 
Schlitzer Straße 25 
36272 Niederaula 
Tel.: 06675/1666

Sanfte Medizin ohne  
Nebenwirkungen
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Ich möchte mich herzlich bei allen Gratulanten für die
zahlreichen Aufmerksamkeiten zu meinem

80. Geburtstag
bedanken. Ich habe mich sehr gefreut.

Heinz Deuchler
Nieder-Ofleiden, im Dezember 2020

Herzlichen Dank!

- Anzeigen -
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Kein Publikumsverkehr im Pfarrbüro
Wegen der Corona-Krise ist während der üblichen Bürozeiten (montags 
und dienstags von 8 Uhr bis 12.30 Uhr und donnerstags von 15 Uhr bis 
18 Uhr) kein Publikumsverkehr möglich. In dieser Zeit nehmen wir Ihre 
Anliegen telefonisch (Tel. 06633.314) entgegen. Pfarrerin und Pfarrer 
Brigitte und Werner Schrag verzichten zurzeit auf Haus- und Kranken-
besuche, sind aber telefonisch für Sie erreichbar (Tel. 06633.314).
35315 Homberg, An der Stadtkirche 7, Tel. 06633 314
eMail: ev-kirche-homberg@t-online.de
Homepage: www.kirche-homberg.de
www.facebook.com/Evangelische-Kirchengemeinde-Homberg-Ohm
Nächstes Treffen der Informations- und Motivationsgruppe für Angehö-
rige von Suchtabhängigen und
–gefährdeten: Kontakt: 06634/1449
Telefonseelsorge
Es findet sich immer jemand, mit dem man reden kann -
auch bei der Telefonseelsorge
0 800 - 111 0 111
0 800 - 111 0 222
Vertraulich - anonym - Tag und Nacht

Evang. Pfarramt Deckenbach
Aufgrund der aktuellen Corona-Lage hat der Kirchenvorstand beschlos-
sen, die Gottesdienste vorerst bis Ende Januar ausfallen zu lassen. Ab 
wann wieder Gottesdienste stattfinden, entnehmen Sie bitte der Tages-
presse und dem Schaukasten. Als Ersatz für den Gottesdienst gibt es 
für jeden Sonntag eine schriftliche Andacht mit Gebet, Liedern, Bibeltext 
und Gedanken zum Text. Auf Wunsch senden wir die Andacht als Email 
zu oder bringen Sie Ihnen ausgedruckt zum Briefkasten. Exemplare zum 
Mitnehmen hängen an den Kirchentüren. Die Andacht ist auch auf der 
Facebook-Seite der evangelischen Kirchengemeinde Homberg zu finden. 
Gerne verweisen wir auch auf die vielfältigen gottesdienstlichen Angebote 
im Fernsehen, im Rundfunk und im Internet. Sonntags um 11 Uhr läuten 
die Vaterunser-Glocken unserer Kirchen und laden zum Gebet ein.
Kein Publikumsverkehr während der Bürozeiten
Wegen der Corona-Krise ist während der üblichen Bürozeiten (dienstags 
von 15 Uhr bis 17.30 Uhr und donnerstags von 9.30 Uhr bis 12 Uhr) kein 
Publikumsverkehr möglich. In dieser Zeit nehmen wir Ihre Anliegen tele-
fonisch (Tel. 06633.7736) entgegen. Pfarrerin Brigitte Schrag verzichtet 
zur Zeit auf Haus- und Krankenbesuche, ist aber telefonisch für Sie 
erreichbar (Tel. 06633.314).

Evang. Kirchengemeinden Maulbach/
Appenrod/Dannenrod

Einschränkungen durch das Corona-Virus:
Geburtstagsbesuche und Gemeindeveranstaltungen entfallen bis auf 
Weiteres. Kirchliche Gruppen können sich unter bestimmten Vorraus-
setzungen und mit Rücksprache des Kirchenvorstandes wieder treffen. 
Das Ev. Gemeindehaus in Maulbach kann nur mit gesonderdem Hygie-
nekonzept genutzt werden. Die Kirchen sollen, soweit möglich, für das 
persönliche Gebet geöffnet bleiben. Bitte beachten Sie die Hinweise zum 
Verhalten in den Kirchen!
Alternative Angebote: In den Kirchen liegen Gottesdienste zum Mit-
nehmen bereit oder werden auf Wunsch per Mail oder in die Briefkästen 
verteilt. Zusätzlich gibt es weitere Angebote auf YouTube.
Gottesdienste finden vorerst bis einschließlich 31.01. nicht statt!
Pfarrer Alexander Starck ist aber zu den Gottesdienstzeiten für persön-
liche Gespräche in den Kirchen anwesend:
Sonntag, 31.01. ab 9.30 Uhr in Maulbach und ab 10.45 Uhr in Dan-
nenrod.
Pfarramt Maulbach
Pfarrer Alexander Starck
Tel.: 06633 / 453, Mobil: 0177 / 4597115
E-Mail: pfarramt.maulbach@ekhn.de
Von persönlichen Besuchen im Pfarramt bitten wir abzusehen. Pfar-
rer Starck erreichen Sie aber jederzeit telefonisch oder per E-Mail!
Aktuellste Informationen: www.facebook.com/kirchspiel.maulbach

Evangelische Kirchengemeinden 
Ober-Ofleiden/Gontershausen, 

Nieder-Ofleiden und Haarhausen
Vorerst finden keine Präsenzgottesdienste in unseren Kirchen statt.
Vom 17. bis zum 31. Januar 2021 werden in den Kirchen in Ober-Ofleiden 
und Nieder-Ofleiden die Kandidierenden für die Wahl des Kirchenvor-
standes schriftlich vorgestellt. In diesem Zeitraum können Einsprüche 
oder weitere Vorschläge vertraulich gegenüber Pfr. Alexander Janka 
geäußert werden. Sollten weitere Kandidatinnen oder Kandidaten vor-
geschlagen werden, müssen diese im Vorfeld bereits ihr Einverständnis 
zur Kandidatur erklärt haben. Sollte es bis zum 31. Januar 2021 keine 
Einsprüche gegenüber den Vorschlägen der Benennungsausschüsse 
geben, gelten diese als angenommen. Fragen zum Verfahren können 
jederzeit an das Pfarramt II gerichtet werden.
Erreichbarkeit:
Das Gemeindebüro in Ober-Ofleiden
ist am Montag von 09.00 - 11.00 Uhr telefonisch unter 06633/258 oder 
per Email an kirchengemeinde.ober-ofleiden@ekhn.de erreichbar.
Pfr. Janka erreichen Sie unter 06633/9113134.

Freundeskreis Vogelsberg e.V.
Selbsthilfegruppe für Suchtabhängige und 

-gefährdete, sowie deren Angehörige, in der 
Gemeinde Homberg

Die Gruppenabende finden freitags (außer an Feiertagen) in der Win-
terzeit um 19.30 Uhr und in der Sommerzeit um 20.00 Uhr im evang. 
Gemeindehaus an der Stadtkirche in Homberg statt.
Die Angehörigengruppe findet jeden ersten Freitag im Monat zu den 
gleichen Zeiten statt.

In dringenden Fällen erreichen Sie uns unter den Tel.-Nr.:

06633-5876 06401/21308 06634-1449 (für Angehörige)

Bund der Pfadfinder „Stamm Wüstenfüchse“
Ansprechpartner:
Pauline Plitzko, Lorena Karn,  Tel.: 01577/5454057
Weitere Informationen unter

www.wuestenfuechse.de

TV 1862 Homberg e.V.
Weiterhin keine Sportangebote beim TV 

1862 Homberg e. V.

Dein Sportverein in Homberg
Geschäftsstelle TV-Büro:
An der Stadtkirche 17̧ 35315 Homberg
Tel.: 06633 39 59 779 / Internet: www.tvhomberg.de
@mail: info@tvhomberg.de
Öffnungszeiten (außerhalb der Ferien):
1. Montag im Monat 18.30 - 19.30 Uhr

Liebe Sportfreunde,
leider ist noch immer nicht absehbar, wann wir mit unseren Sportan-
geboten starten können. Sobald es losgehen kann, werden wir euch 
zeitnah informieren.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit euch!

Freiwillige Feuerwehr Schadenbach
Mitgliederversammlung verschoben

Liebe Vereinsmitglieder,
aufgrund der COVID-19-Pandemie kann die jährliche Mitgliederver-
sammlung nicht wie üblich im Januar durchgeführt werden. Sobald es 
die Situation erlaubt, wird die Mitgliederversammlung nachgeholt und 
der Termin rechtzeitig bekannt gegeben. Der Vorstand bleibt bis zur 
nächstmöglichen Mitgliederversammlung im Amt.

Der Vorstand
Steffen Räther
1. Vorsitzender

Evang. Pfarramt Homberg/Ohm

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage hat der Kirchenvorstand beschlos-
sen, die Gottesdienste vorerst bis zum 31. Januar ausfallen zu lassen.
Ab wann wieder Gottesdienste stattfinden, entnehmen Sie bitte der Ta-
gespresse und dem Schaukasten. Als Ersatz für den Gottesdienst gibt es 
für jeden Sonntag eine schriftliche Andacht mit Gebet, Liedern, Bibeltext 
und Gedanken zum Text. Auf Wunsch senden wir die Andacht als Email 
zu oder bringen Sie Ihnen ausgedruckt zum Briefkasten. Exemplare 
zum Mitnehmen hängen an den Kirchentüren. Die Andacht ist auch auf 
der Facebook-Seite der evangelischen Kirchengemeinde Homberg zu 
finden. Gerne verweisen wir auch auf die vielfältigen gottesdienstlichen 
Angebote im Fernsehen, im Rundfunk und im Internet.
Sonntags um 11 Uhr läuten die Vaterunser-Glocken unserer Kirchen und 
laden zum Gebet ein.
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Ev. Katharinengemeinde Gemünden
Mittwoch, 27.01.21
Nieder-Gemünden Mittagstisch, nur Abholung im ev. Gemeindehaus 

m Hygiene u. Abstandsregeln u. Maskenpflicht, 
Gruppe 1 ab 11.30 Uhr, Gruppe 2 ab 12.30 Uhr, 
telef. Anmeldung bis montags bei Fr. Gisela Krug, 
Tel. Nr.: (0 66 34) 91 94 67
Essen 1: Schweinegulasch m. Nudeln u. Gurken-
salat
Essen 2: Pilzgulasch m. Nudeln u. Gurkensalat

Mittwoch, 03.02.21
Nieder-Gemünden Mittagstisch, nur Abholung im ev. Gemeindehaus 

m Hygiene u. Abstandsregeln u. Maskenpflicht, 
Gruppe 1 ab 11.30 Uhr, Gruppe 2 ab 12.30 Uhr, 
telef. Anmeldung bis montags bei Fr. Gisela Krug, 
Tel. Nr.: (0 66 34) 91 94 67
Essen 1: Gefüllte Paprika m. Hackfleisch in Toma-
tensoße u. Kartoffelbrei
Essen 2: Paprika m. vegetarischer Füllung

Kleidersammlung für Bethel
Vom 22.02.21 bis 27.02.21 nehmen wir wieder an der Kleidersammlung 
für Bethel in der Zeit von 8.30 Uhr bis 17.00 Uhr teil.
Abgabestellen sind:
Burg-Gemünden, Anwesen Schultheiß, Bernsfelder Str. 8
Elpenrod, Anwesen Ertl, Am Hohen Berg 4
Hainbach, Anwesen Möser, Ermenröder Str. 1
Otterbach, Anwesen Dreiucker, Lochbornstr. 16
Nieder-Gemünden, Ev. Gemeindehaus - Garage, Hohlstr. 7
Die Säcke für die Kleiderspenden liegen während dieser Zeit an den 
Abgabestellen aus.
Hinweis zu den Gottesdiensten 
in der Kirche bis einschl. 14.02.21
Die Gottesdienste entfallen bis 14.02.21, die Kirche in Nieder-Gemünden 
ist zum stillen Gebet jeden Sonntag in der Zeit von 9.30 Uhr bis 17.00 
Uhr geöffnet!
Gottesdienst für zu Hause und unterwegs:
auf Facebook, YouTube unter Katharinengemeinde 

Kath. Pfarrei Johannes Paul II.

Gottesdienste in Corona-Zeiten
Wir bitten wir um vorherige Anmeldung zu allen Gottesdiensten im Pfarr-
büro Homberg für die vorgeschriebene Anwesenheitsliste. Der Mindest-
abstand zwischen den Personen beträgt in allen Richtungen 1,5 m. Ein 
Mund-Nasen-Schutz ist zu tragen.
Gottesdienst zum Welt-Lepra-Tag in Homberg
Am letzten Sonntag im Januar, in diesem Jahr am 31.01.2021, ist der 
Welt-Lepra-Tag. In der Eucharistiefeier in Homberg wird daran erinnert 
und die Arbeit des DAHW vorgestellt. Die Arbeit des DAHW (Deutsche 
Lepra- und Tuberkulosehilfe) wird durch die Pfarrgemeinde in Homberg 
schon seit vielen Jahren mit Spenden unterstützt. Die Kollekte vom Got-
tesdienst am 31. Januar ist für die Arbeit des DAHW bestimmt. Sie kön-
nen Ihre Spende für das Hilfswerk DAHW auch im Pfarrbüro in Homberg 
abgeben. Die Kaffeetafel zu Gunsten der Leprahilfe kann in diesem Jahr, 
aufgrund der Corona-Pandemie, leider nicht stattfinden.

Kirche „St. Matthias“ Homberg
Mittwoch, 27.01. Hl. Angela Merici
17.30 Uhr Rosenkranzgebet
18.00 Uhr Eucharistiefeier
Sonntag, 31.01. 4. Sonntag im Jahreskreis
11.00 Uhr Eucharistiefeier zum Welt-Lepra-Tag
Dienstag, 02.02. Darstellung des Herrn - Fest
18.00 Uhr Rosenkranzgebet
18.30 Uhr Eucharistiefeier
Unser Pfarrbüro im Burgring 49, 35315 Homberg (Ohm), ist in der Regel 
montags, mittwochs und freitags, jeweils von 9.00 - 12.00 Uhr besetzt. 
Hier erreichen Sie unsere Pfarrsekretärin Sidonie Lüttebrandt.
Tel: (0 66 33) 347 Fax: (0 66 33) 911204
E-Mail-Adresse: pfarrei.alsfeld-homberg@bistum-mainz.de.
In allen pfarramtlichen Fällen erreichen Sie:
Pfarrer Zbigniew Wojcik:  (06631) 776510
Kaplan Alexander Rothermel:  (06633) 911202
Pfarrvikar Pater Robin Vincent Kuzhinjalil:  (06631) 3361
Pfarrvikar Leszek Balkiewicz:  (06631) 776510
Diakon Jochen Dietz:  (06636) 1456
Gemeindereferentin Sonja Hiebing:  (06633) 911924
Notrufnummer in seelsorglichen Notfällen:  (06631) 7765144
Informieren Sie sich auch auf unserer Internetseite:
www.katholisch-alsfeld-homberg.de

Evang. Pfarramt Ehringshausen
Dienstag, 26.01.
16.00 Uhr Konfirmanden-Unterricht in der Michaeliskirche Ehrings-

hausen

Sonntag, 31.01. -Fest der Verklärung Christi-
es finden keine Gottesdienste statt
Der Wochenspruch für diese Woche steht im Buch des Propheten Jesaja,

Kapitel 60, Vers 2b:
„Über dir geht auf der HERR, und seine Herrlichkeit erscheint über dir.“
Dienstag, 02.02. Konfirmandenunterricht entfällt
Aufgrund des derzeitigen Corona-Lockdowns finden in unserem 
Kirchspiel vorerst bis einschließlich 31.01.2021 keine Gottesdien-
ste statt. Auch alle weiteren kirchlichen Veranstaltungen müssen 
ausfallen! Das Gemeindebüro ist wie üblich besetzt, wir bitten Sie 
aber bis auf weiteres nur telefonisch Kontakt aufzunehmen.
Öffnungszeiten des Pfarrbüros:
Ehringshausen, Hauptstr. 29, Tel. 06634-360
mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr
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Daniel Wandner 
Medienberater für 
Homberg (Ohm) und 
Gemünden (Felda)

Tel.: 0175 5951098 
d.wandner@ 
wittich-herbstein.de

Hartmut Stamm 
Medienberater für 
Amöneburg 

Tel.: 0175 5951099 
h.stamm@ 
wittich-herbstein.de

www.wittich.de
Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Wir sind für Sie da 

Ihre Medienberater vor Ort
Hartmut Stamm
Medienberater für

Anzeigen- Annahmeschluss  beim Verlagmontags, 8.00 Uhrbei Feiertagsvorverlegung  einen Werktag früher
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Herzlichen Dank . . .

. . . allen,

die sich in stiller Trauer
beim Tode unserer lieben Mutter

Margarete Kasseckert
* 21. 11. 1927 † 19. 12. 2020

mit uns verbunden fühlten und ihre
Anteilnahme auf vielfältige Weise

zumAusdruck brachten.

Gerlinde und Heinz
nebst Familien

Homberg, im Januar 2021

TraueranzeigenTraueranzeigen
Anzeigenannahme Tel. 06643-9627-0
oder www.anzeigen.wittich.de

Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass
etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit,
dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht.

(Vaclav Havel)

Marga Horn
*24.08 .1943    †14.01.2021

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir
Abschied von unserer lieben Mutter, Oma,
Schwiegermutter, Schwägerin, Tante und
Cousine.

Wir vermissen dich, du bleibst in unseren
Herzen.

Im Namen aller Angehörigen:
Alexander Horn, Gudrun
und Alice

Die Beisetzung findet am 29.01.2021 um 14.00 Uhr
auf dem Friedhof in Homberg/Ohm statt.

Niemand ist fort, den man liebt.
Liebe ist ewige Gegenwart.

Stefan Zweig
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Eine Veröffentlichung der WITTICH Medien KG

Auch in der Zeit der Trauer

sind wir für Sie da.

Eine Trauerdanksagung

Anzeige online aufgeben

wittich.de/trauer
Gerne auch telefonisch unter Tel. 06643 9627-0
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Winterlandschaft um  
die Amöneburg
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Bürgerhaus Mardorf
Frau Anna Schick, Homberger Straße 11, Mardorf   06429/7399
Mehrzweckhalle Roßdorf
Frau Nicole Fuchs-Luzius, Zur Bornwiese 6a,  0152/54542201
Treffpunkt Rüdigheim
Achim Dörr, An der Hauptstraße 33,   06429 / 8291285
TreffpunktRuedigheim@t-online.de
Bürgerhaus Erfurtshausen
Willi Mann, Hauptstr. 19   06429/829974
Gemeenshaus Mardorf
Marburger Str. 2
Annemarie Stein
E-Mail: gemeenshaus@gmx.de  06429 8290513
Mobil: 0178 6353650
Ansprechpartnerin Grillhütte Mardorf
Gertrud Ivo,   06429/6162
Steingarten 2, 35287 Amöneburg-Mardorf

Annahme von Sondermüll
Jeden 1. Samstag im Monat zwischen 10.00 und 12.00 Uhr beim Land-
ratsamt Marburg-Cappel (Garagen der Kfz-Stelle). Die Sondermüllsamm-
lungen innerhalb der Großgemeinde Amöneburg werden rechtzeitig 
bekannt gegeben.

Altbatterie-Entsorgung
Sammelbehälter befinden sich in Amöneburg-Kernstadt im Rathaus (Ein-
wurfzeiten von Montag bis Donnerstag von 08.30 Uhr bis 15.00 Uhr und 
am Freitag von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr) sowie in Mardorf im Bürgerhaus, 
in Roßdorf in der Mehrzweckhalle, in Erfurtshausen im Bürgerhaus und 
in Rüdigheim im Treffpunkt.
Batterien können Sie übrigens auch bei der Sondermüll-Kleinmengen-
sammlung abgeben.

Öffnungszeiten der Kompostierungsanlage
Stausebach Tel. 06422/8981990
Montag - Freitag:  8.00 Uhr - 15.30 Uhr
sowie jeden zweiten und letzten Samstag im Monat
von  9.00 Uhr - 12.00 Uhr

Standorte der Wertstoff-Container
Alle Stellplätze sind mit Glascontainer sowie für Weißblech (Dosen-
schrott) bestückt.
Amöneburg
Parkplatz „Gollgarten“, K 30
Parkplatz „Bonifatiusstraße“ (Altkleider Kolpingfamilie)
Parkplatz „Steinweg/Tränkgasse“ (Altkleider Altkleider Fa. Eurocycle)
Bauhof „Nicolaistraße“
Mardorf
Kläranlage „Zum Wiesengrund“ (Altkleider Malteser Hilfsdienst)
Hinter dem Bürgerhaus
Am Grillplatz
Roßdorf
Bei der Mehrzweckhalle
Am Sportplatz (Altkleider Fa. Eurocycle)
Feuerwehrhaus, Am Dorfbrunnen
Rüdigheim
Am Schützenhaus, In den Raingärten, (Altkleider Deutsches Rotes 
Kreuz)
Erfurtshausen
Festplatz
Altes Feuerwehrgerätehaus (Altkleider Deutsches Rotes Kreuz)
Aufgrund erheblicher Lärmbelästigung der Nachbarn bitten wir die Be-
völkerung, die Einwurfzeiten der Glascontainer zu beachten:
von 07.00 -bis 13.00 Uhr
und 15.00 bis 20.00 Uhr
Kein Einwurf an Sonn- und Feiertagen.

Borromäusbücherei Rüdigheim
Wöchentliche Öffnungszeiten:

Sonntag von 10.15 bis 11.15 Uhr
Mittwoch von 19.30 bis 20.30 Uhr
Freitag von 15.00 bis 16.00 Uhr
Internetadresse: www.eopac.de
Bücherei St. Johannes Amöneburg
(im Kindergarten, Steinweg)

Öffnungszeiten:

Donnerstag von 16.30 bis 18.30 Uhr

Wichtige Telefonnummern
Selbsthilfe-Kontaktstelle, Biegenstraße 7, 35037 Marburg
Beratung und Information zu Selbsthilfe allgemein, Auskunft über Selbst-
hilfegruppen im Landkreis Marburg-Biedenkopf, Bereitstellung und Ver-
mittlung von Gruppenräumen, Unterstützung bei der Gruppengründung, 
Beratung zu finanziellen Hilfen.
Telefonische Anmeldung unter 06421/17699-34 und 17699-36 (Herr 
Sander und Frau Hilgenbrink)
E-Mail: Info@selbsthilfe-marburg.de
Internet: www.selbsthilfe-marburg.de 

Öffnungszeiten  
der Stadtverwaltung Amöneburg

Die bekannten Öffnungszeiten der Stadtverwaltung Amöneburg werden 
bis auf weiteres ausgesetzt.
Die Stadtverwaltung im Rathaus bleibt aufgrund der Corona-Beschrän-
kungen geschlossen.
Persönliche Besuche im Rathaus sind vorher anzumelden und mit der 
zuständigen Person ist ein Termin zu vereinbaren.
Die Stadtverwaltung ist wie folgt zu erreichen:
Telefon-Nr. 06422/92950
Telefax-Nr. 06422/929522
Email: stadtverwaltung@amoeneburg.de

Notdienst nach Dienstschluss der Stadtverwaltung:
Unter der Rufnummer 06422/92950 ist nach Dienstschluss der telefoni-
sche Anrufbeantworter der Stadtverwaltung Amöneburg aufgeschaltet.
In diesen Fällen bitte den Namen, die Rufnummer des Anrufers und den 
Grund des Anrufes auf Band sprechen.
Bitte beachten Sie jedoch, dass erst am darauf folgenden regulären 
Arbeitstag eine Rückmeldung durch die Verwaltung erfolgen kann.

Durchwahlnummern der Verwaltung:
Vorzimmer des Bürgermeisters   06422/9295-11
Hauptamt  9295-23
Standesamt   9295-24
Bauamt   9295-26 und -16
Meldeamt   9295-28
Finanzabteilung   9295-11
Kasse   9295-29
Museum   9295-10

Rufbereitschaft des städtischen Bauhofes
Die Stadt Amöneburg hat für den städtischen Bauhof unter der Tel.-
Nr. 0174/9207200 eine allgemeine Rund-um-die-Uhr-Rufbereitschaft 
für Wasserrohrbrüche etc. eingerichtet. Diese bezieht sich auf die Zeit 
nach Dienstschluss der städtischen Arbeiter und auf das Wochenende.

Kinder- und Jugendtelefon des Deutschen Kinderschutzbundes
Seit dem 01.11.1998 ist das Kinder- und Jugendtelefon Marburg in das 
Netz der Kinder- und Jugendtelefone eingebunden und kann von je-
dem Kind bzw. Jugendlichen unter der bundesweit gültigen Rufnummer 
0800/1110333 kostenlos erreicht werden (rufbereit rund um die Uhr).
Dieses Kinder- und Jugendtelefon Marburg ist montags bis freitags von 
15.00 bis 19.00 Uhr besetzt.

Telefonseelsorge Marburg
0800/1110111 oder 0800/1110222 - rufbereit rund um die Uhr

Ortsvorsteher

Amöneburg Sefa Elmaci, Mittelgasse 2 06422/857472
Mardorf Heinrich Benner, Lindenweg 3 06429/7723
Roßdorf Winfried Bieker

Gerhart-Hauptmann-Straße 4 06424/2509
Rüdigheim Bernhard Becker,

Niederkleiner Straße 7, 06429/7515
Erfurtshausen Wolfgang Rhiel, Ringstraße 1 06429/8269250

Schiedsmann
Norbert Heiland, Brücker Str. 2, 35287 Amöneburg   06422/3764
Stellvertretender Schiedsmann / Schiedsfrau
Kordula Hof, Kellmarkstraße 21,
35287 Amöneburg-Mardorf   06429/7677

Ortsgericht Amöneburg
Der Ortsgerichtsvorsteher
Willi Krähling
Gerhart-Hauptmann-Straße 7
35287 Amöneburg-Roßdorf
Tel.: 06424/92060, Fax: 06424/92061
Mobil: 0175/1677304
Mail: info@wko-ag.de
Mail: willi.kraehling@t-online.de
Stellvertretende Ortsgerichtsvorsteherin
Ivonne Linne
Ernstbach 13
35287 Amöneburg-Erfurtshausen
Tel.: 06429/826428
Mobil: 0173/6730456
Mail: mail@artifex-bau.de
Sprechzeit nur nach Terminvereinbarung per E-Mail oder Telefon!

Bürgerhäuser  
und Gemeinschaftseinrichtungen

Bürgerstuben Amöneburg
Andreas Wilschke,
Berger Weg 2, Marburg-Schröck Tel. 0152/01091314
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Das Standesamt Amöneburg informiert 

Das Standesamt Amöneburg hat seinen Sitz in der Stadtverwaltung (Rathaus),  

Am Markt 1, 35287 Amöneburg und ist telefonisch unter 06422/929524 zu erreichen. 

Zu den Aufgaben des Standesamtes gehören Beurkundungen von sogenannten 

Personenstandsfällen, wie Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle sowie besondere 

Beurkundungen, wie z.B. die Aufnahme von Vaterschaftsanerkennungen sowie die 

Wiederannahme des Geburtsnamens nach Ehescheidung. 

Personenstandsfälle werden beim Standesamt des Ortes beurkundet, wo sie 

eingetreten sind.  

Es gibt nur noch sehr selten Hausgeburten, die Kinder werden in der Klinik geboren. 

In unserem Bereich ist das meist das Klinikum in Marburg. 

Sehr häufig gibt es hier Irritationen, wenn Menschen, die im 

Stadtgebiet Amöneburg wohnen, eine Geburtsurkunde 

benötigen. Denn Viele sind der Meinung, man bekommt 

Geburtsurkunden beim Standesamt des Wohnortes. 

Ist also ein Mensch z. B. in Marburg geboren, so wird die 

Geburt beim Standesamt Marburg beurkundet und nur dort bekommt man 

Geburtsurkunden. 

Nach Geburt eines Kindes in der Klinik, wird von der Kliniksverwaltung, aber auch auf 

Nachfrage beim zuständigen Standesamt, darüber informiert, welche Dokumente für 

die Beurkundung der Geburt vorgelegt werden müssen. 

Ist ein Familienangehöriger verstorben, so ist man meist unsicher, wie, wo und wann, 

was zu machen ist.  

Der Tod eines Menschen muss dem Standesamt, in dessen 

Zuständigkeitsbereich er gestorben ist, spätestens am dritten auf den 

Tod folgenden Werktag angezeigt werden. Die Angehörigen selbst 

können zum Standesamt gehen oder ein Bestattungsinstitut damit 

beauftragen, alle notwendigen Schritte in die Wege zu leiten.  
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Der Tod eines Menschen wird nach Feststellung des Todes durch einen Arzt mittels 

Ausstellung eines Leichenschauscheines dokumentiert.  

Dieser Leichenschauschein ist dem zuständigen Standesamt vorzulegen. 

Ein Verstorbener darf nicht bestattet werden, bevor sein Tod standesamtlich 

beurkundet wurde und Sterbeurkunden ausgestellt worden sind. 

 

Dem Standesamt sind, neben dem Leichenschauschein, folgende Dokumente 

vorzulegen: Geburtsurkunde (bei ledig verstorbenen Personen), die Eheurkunde (bei 

verheirateten Personen) und gegebenenfalls ein Nachweis über die Auflösung der 

Ehe (Scheidungsurteil oder Sterbeurkunde des Ehegatten) sowie der 

Personalausweis. 

 

Eine der schönsten Aufgaben im Standesamt ist die Eheschließung. 

Der Eheschließung geht nach dem Personenstandsrecht die Anmeldung der 

Eheschließung voraus. Diese Anmeldung erfolgt bei dem 

Standesamt, in dessen Bezirk einer der Partner mit Haupt- 

oder Nebenwohnsitz gemeldet ist. 

Handelt es sich für beide Partner um die erste Eheschließung, 

beide sind volljährig und deutsche Staatsangehörige, reichen im Regelfall folgende 

Unterlagen aus: 

Beglaubigte Abschrift aus dem Geburtsregister (zu erhalten beim Standesamt des 

Geburtsortes, s. o.), gültiger Personalausweis oder Reisepass und eine 

Aufenthaltsbescheinigung (ausgestellt durch die Meldebehörde des 

Hauptwohnsitzes).  

In allen anderen Fällen (Vorehen, ausländische Staatsangehörigkeit, etc.) wenden 

Sie sich bitte persönlich oder telefonisch an das Standesamt. 

Wenn alle Unterlagen vorhanden sind, kann die „Anmeldung der Eheschließung“, 

nach vorheriger Terminvereinbarung, erfolgen. Liegen die Ehevoraussetzungen vor, 

wird der gewünschte Termin der Eheschließung bestätigt. 

Eheschließungen im Standesamt Amöneburg sind jeweils von montags bis freitags 

während der Dienstzeiten sowie an jedem ersten Samstag im Monat möglich. 
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In „Corona-Zeiten“ ist Folgendes zu beachten: 

 

Eheschließungen im Rathaus sind unter der Woche nicht möglich. 

An Samstagen (jeder erste Samstag im Monat) können 

Eheschließungen im Rathaus stattfinden, jedoch nur mit maximal  

10 Personen (vor Corona bis zu 20 Personen) sowie der 

Standesbeamte/Standesbeamtin. 

Im Gemeenshaus Mardorf sind Eheschließungen im  

ersten (barrierefrei) oder im zweiten Stock mit maximal  

15 Personen  (vor Corona bis jeweils 35 Personen) 

möglich. Die Räume können auch für eine anschließende 

Feier angemietet werden. 

Eine weitere Möglichkeit für eine standesamtliche  

Trauung ist die 

Schlossanlage („Zwinger“) 

Amöneburg. Hier wird aus 

witterungs- und 

versicherungstechnischen Gründen eine Trauung nur im 

Frühjahr und Sommer genehmigt.  

Eine Ausnahmeregelung für Trauungen im Herbst wird von der Wettervorhersage 

abhängig gemacht. 

 

Bei allen standesamtlichen Anliegen bitten wir aufgrund der derzeitigen Corona-

Beschränkungen um vorherige Terminabsprache. 

Die Ausstellung von Personenstandsurkunden kann schriftlich bzw. per Mail 

beantragt werden und wird nach Eingang der Gebühren versandt.  
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Der Amöneburger Bürgerbus 
fährt wieder

Der Bürgerbus wird nicht wie bisher nach ei-
nem festen Fahrplan unterwegs sein, sondern 
nur auf direkte Nachfrage hin.

Der Bus wird zunächst immer nur montags 
unterwegs sein, der Freitag entfällt erst ein-
mal.

Bitte beachten Sie:

Wer den Bürgerbus am Montag nutzen will, 
muss sich am Freitag davor zwischen 8.00 
Uhr und 11.00 Uhr bei der Stadtverwaltung 
Amöneburg telefonisch unter der Nummer 
06422/9295-28 anmelden.

Für die Nutzung des Bürgerbusses wurde ein 
Hygienekonzept erstellt.

So werden zukünftig wegen der Abstandsre-
gelung nur 3 Fahrgäste pro Fahrt mitgenom-
men. Die Fahrgäste sind verpflichtet für die 
Dauer der Fahrzeit einen Mund- und Nasen-
schutz zu tragen.

Beim Einsteigen in den Bus müssen die Hän-
de desinfiziert werden. Die Mittel werden im 
Bus bereitgehalten.

Fahrplan des Bürgerbusses Amöneburg

Einziges Fahrtziel: Kirchhain, Bahnhof und Ärztehaus

HINFAHRT

Abfahrtsort  Abfahrtszeit

Erfurtshausen
- Bürgerhaus 8.30 Uhr*
- Bushaltestelle 8.30 Uhr*

Mardorf
- Homberger Straße (Aldi) 8.30 Uhr*
- Ledergasse (Arzt, Zahnarzt) 8.30 Uhr*
- Marburger Straße 
(Schwesternhaus)

8.30 Uhr*

Roßdorf
- Lindenstraße (Tegut-Markt) 8.30 Uhr*
- Torgartenstraße (Bushaltestelle) 8.30 Uhr*

Amöneburg
- Rathaus 9.15 Uhr
- Steinweg (Edeka) 9.15 Uhr

Rüdigheim
- An der Hauptstraße 
(Bushaltestelle)

10.00 Uhr

RÜCKFAHRT
Rückfahrt von Kirchhain (Ärztehaus und Bahn-
hof) nach Roßdorf, Mardorf 
und Erfurtshausen:  11.15 Uhr

Rückfahrt von Kirchhain  
(Ärztehaus und Bahnhof)  
nach Amöneburg:  11.45 Uhr

Rückfahrt von Kirchhain  
(Ärztehaus und Bahnhof)  
nach Rüdigheim:  12.15 Uhr

* Die Abfahrtszeiten können sich um ein paar  
 Minuten verzögern.

Bürgerbus 
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• Beratung zu Angeboten in der ambulanten und
stationären Pflege

• Beratung zu Pflegegrad und Sozialleistungen
• Vermittlung von Hilfen rund um die

häusliche Pflege und Versorgung
• Wohnraumberatung
• Hausbesuche

Pflegestützpunkt Marburg-Biedenkopf in Marburg

Frau Fichte Tel. 06421 405 7404
Frau Gockel Tel. 06421 405 7403
Herr Kurth Tel. 06421 405 7401

Pflegestützpunkt West in Biedenkopf

Frau Bajraktari Tel.: 06461 79 3118
Frau Konnerth Tel.: 06461 79 3115

Pflegestützpunkt Ost in Stadtallendorf

Frau Kretschmar Tel.: 06428 447 2161
Frau Schikorsky Tel.: 06428 447 2205

E-Mail: pflegestützpunkt@marburg-biedenkopf.de

www.marburg-biedenkopf.de

Pflegestützpunkt in gemeinsamer Trägerschaft der
Pflege- und Krankenkassen und des Landkreises
Marburg-Biedenkopf.

Unser kostenloses Angebot:

Räum- und Streupflicht
Das Ordnungsamt weist auf die Räum- und Streupflicht der Grundstücks-
eigentümer bzw. -besitzer hin, die sich aus der Straßenreinigungssat-
zung (StrRG) der Stadt Amöneburg ergibt.

Auszug aus der StrRG:
Teil III

WINTERDIENST
§ 10 Schneeräumung

(1) Neben der allgemeinen Straßenreinigungspflicht (§§ 6 - 9) haben die 
Verpflichteten bei Schneefall die Gehwege und Überwege vor ihren 
Grundstücken (§ 7) in einer solchen Breite von Schnee zu räumen, 
dass der Verkehr nicht mehr als unvermeidbar beeinträchtigt wird. 
Soweit in Fußgängerzonen (Zeichen 242 StVO) und in verkehrs-
beruhigten Bereichen (Zeichen 325 StVO) Gehwege nicht vorhan-
den sind, gilt als Gehweg ein Streifen von 1,5 m Breite entlang der 
Grundstücksgrenze.

(2) Bei Straßen mit einseitigem Gehweg sind sowohl die Eigentümer 
oder Besitzer der auf der Gehwegseite befindlichen Grundstücke, 
als auch die Eigentümer oder Besitzer der auf der gegenüberliegen-
den Straßenseite befindlichen Grundstücke zur Schneeräumung 
des Gehweges verpflichtet. In Jahren mit gerader Endziffer sind 
die Eigentümer oder Besitzer der auf der Gehwegseite befindlichen 
Grundstücke, in Jahren mit ungerader Endziffer die Eigentümer oder 
Besitzer der auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindlichen 
Grundstücke verpflichtet.

(3) Die in Frage kommende Gehwegfläche bestimmt sich nach § 7 Abs. 
1 der Satzung, wobei bei den gegenüberliegenden Grundstücken 
deren Grundstücksbreite auf die Gehwegseite zu projizieren ist.

(4) Mündet in Straßen mit einseitigem Gehweg auf der dem Gehweg 
gegenüberliegenden Seite eine Straße ein, so sind die Eigentümer 
oder Besitzer der Eckgrundstücke verpflichtet, zusätzlich zu der in 
Satz 4 festgelegten Gehwegfläche auch den Teil des Gehweges 
von Schnee zu räumen, der gegenüber der einmündenden Straße 
liegt und zwar jeweils bis zur gedachten Verlängerung der Achse 
der einmündenden Straße.

(5) Die vom Schnee geräumten Flächen vor den Grundstücken müssen 
so aufeinander abgestimmt sein, dass eine durchgehende benutz-
bare Gehfläche gewährleistet ist.

Änderung der Wahlbezirkseinteilung
Der Magistrat der Stadt Amöneburg hat in seiner Sitzung vom 18.06.2020 
eine Änderung der Wahlbezirkseinteilung für den Stadtteil Amöneburg 
beschlossen.

Der Stadtteil Amöneburg ist in zwei Wahlbezirke eingeteilt:
Wahlbezirk 1 (Wahllokal: Bürgerstuben Amöneburg)
Wahlbezirk 2 (Wahllokal: Grundschule Amöneburg)
Dem Wahlbezirk 2 waren vor Änderung der Wahlbezirkseinteilung 815 
Wahlberechtigte (Stand Landratswahl 2019) zugeordnet. Dem Wahlbe-
zirk 1 gehörten lediglich 330 Wahlberechtigte an. Um die Ungleichheit 
der Wahlbezirksgröße zu beseitigen, wurde beschlossen, folgende Stra-
ßenzüge, die dem Wahlbezirk 2 zugeordnet waren, dem Wahlbezirk 1 
zuzuordnen:
• Am kleinen Born
• Am Laushöbel
• Am Römerhof
• An der Winneburg
• Auf dem Roßschwamm
• Bohnenweg
• Gut Radenhausen
• Gut Plausdorf
• Haingasse
• Hüttgesweg
• In den Amtsgärten
• Lindenau
• Mardorfer Gasse
• Richard-Möller-Straße
• Stockbornsweg
• Tiergarten
• Tränkgasse
• Unter der Haingasse
• - Weihersborn
• - Ziegelhütte
Für die Wahlberechtigten aus den genannten Straßen bedeutet das, 
dass sich ab sofort für alle kommenden Wahlen das Wahllokal nicht 
mehr in der Grundschule Amöneburg, sondern in den Bürgerstuben 
(Karlstraße) befindet. Die Änderung wird erstmals zur Kommunalwahl 
am 14. März 2021 wirksam werden.

Das Wahlamt bittet um Beachtung!

Kommunalwahlen am 14. März 2021
Ergebnisermittlung

Die Wahlhandlung (08.00 Uhr - 18.00 Uhr) sowie die sich anschließende 
Ermittlung des Wahlergebnisses (ab 18.00 Uhr) sind öffentlich (§ 17 
KWG).
Die Hygienekonzepte, die aufgrund der Corona-Pandemie für die Räum-
lichkeiten erstellt wurden, geben eine Höchstzahl an Personen vor, die 
sich gleichzeitig im Wahlraum aufhalten dürfen. Ist die Höchstzahl er-
reicht, so ist leider kein weiterer Zutritt in den Wahlraum möglich.
Das Wahlamt bittet um Ihr Verständnis und um Beachtung, vor allem im 
Hinblick auf die Ergebnisermittlung ab 18.00 Uhr.
Ein endgültiges Wahlergebnis wird am Wahlabend ohnehin nicht vorlie-
gen. Die Ergebnisermittlung wird am Wahlabend durch die Wahlvorstän-
de nicht abgeschlossen werden können. Ein sogenannter Auszählungs-
wahlvorstand wird an den Folgetagen die Ergebnisermittlung fortsetzen. 
Dem entsprechend wird die Verwaltung am 15.03. und 16.03.2021 ge-
schlossen sein.

Kommunalwahlen  
am 14. März 2021

Aufruf zur Mitarbeit in einem Wahlvorstand
Die Stadt Amöneburg sucht interessierte Bürgerinnen und Bürger, die zum 
oben genannten Termin in einem Wahlvorstand mitarbeiten möchten. Es 
erwartet Sie eine interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit. Und 
bedenken Sie: Die Arbeit als Wahlhelferin oder Wahlhelfer beansprucht 
Sie praktisch nur einen Tag - im Gegensatz zu manchen anderen Ehren-
ämtern. In der Regel werden von der jeweiligen Wahlvorsteherin oder dem 
Wahlvorsteher morgens im Wahllokal zwei Schichten eingeteilt (vormittags 
und nachmittags), so dass Sie nicht über die gesamte Wahlzeit von 08:00 
Uhr bis 18:00 Uhr im Wahllokal sein müssen. Lediglich zur Auszählung der 
Stimmen ab 18:00 Uhr sollen wieder alle Wahlhelferinnen und Wahlhelfer 
anwesend sein. Als Aufwandsentschädigung erhalten Sie für Ihren Einsatz 
ein Erfrischungsgeld in Höhe von 30,00 Euro.
Wir sind auf Ihrer Mithilfe angewiesen und würden uns über Ihr ehrenamt-
liches Engagement freuen. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können 
sich mit dem Wahlamt unter der Telefon-Nr. 06422/9295-28 oder -18 oder 
per E-Mail (c.diehl@amoeneburg.de oder m.puchowski@amoeneburg.de) 
in Verbindung setzen.
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Die Friedhofsverwaltung informiert
„Wieso werden die Grabeinfassungen immer so spät hergestellt, wir möchten 
einen Grabstein bestellen!“ - „Wieso wird das Grab schon eingeebnet?“ - 
„Wieso kann keine zweite Urne in ein Urnengrab beigesetzt werden?“ - „Wa-
rum darf ein Rasengrab nicht gestaltet oder bepflanzt werden, das sieht so 
leer aus“. Aufgrund vieler nicht verstandener Maßnahmen der Friedhofsver-
waltung, möchten wir sie gerne rund um die Thematik Friedhöfe informieren. 
Wir erläutern nachstehend die verschiedenen Garbarten, die anfallenden 
Kosten im Vergleich, Ruhezeiten, allgemeine Infos über Bestattungen sowie 
die Gestaltung und Pflege von Grabfläche. Die komplette Friedhofsordnung 
der Stadt Amöneburg sowie die Gebührenordnung zur Friedhofsordnung 
finden Sie auf unserer Homepage www.amoeneburg.de Zunächst möchten 
wir gerne die am häufigsten gestellten Fragen beantworten:
Wie ist der Ablauf bei einem Trauerfall / einer Bestattung? Jeder Bestat-
tungswunsch ist der Friedhofsverwaltung schnellstmöglich unter der Vorla-
ge aller erforderlichen Unterlagen mitzuteilen. Dies geschieht in der Regel 
durch den Bestatter. Bestattungen finden von montags bis freitags in der 
Zeit von 10.00 bis 17.30 Uhr statt. In begründeten Fällen sind Ausnahmen, 
z.B. an Samstagen, in Absprache mit der Friedhofsverwaltung gestattet. Der 
Ort und die genaue Uhrzeit müssen außerdem mit der Kirchengemeinde 
abgestimmt werden.
Herstellung von Grabeinfassungen Die Grabeinfassungen werden durch 
den Bauhof der Stadt Amöneburg oder einem beauftragten Dritten erstellt. 
Die Einfassungen werden pro komplett belegter Gräberreihe frühestens 24 
Monate nach der letzten Beisetzung erstellt. Hier möchte man zwingend 
mögliche Setzungen des Pflasters vermeiden, was selbst nach 24 Mona-
ten leider immer noch nicht, aufgrund des lockeren Bodens, gewährleistet 
werden kann.
Einebnung Für die verschiedenen Grabarten wurden in der Friedhofs-
ordnung jeweils ein entsprechendes Nutzungsrecht bzw. eine Ruhefrist 
festgesetzt. 

Nach Ablauf des Nutzungsrechts bzw. der Ruhefrist wird laut Friedhofs-
ordnung das Grab eingeebnet. Wie lange das jeweilige Nutzungsrecht der 
verschiedenen Grabarten ist, können Sie hier unter dem Punkt „Grabarten“ 
erfahren.
Beisetzung einer zweiten Urne / Doppelbelegung Grundsätzlich kann 
bei Erd- und Urnengräbern nur eine Bestattung vorgenommen werden. 
Folgende Ausnahme ist durch die Friedhofsordnung geregelt: Es ist zulässig 
eine Urnenbeisetzung in ein vorhandenes Reihengrab vorzunehmen mit 
der Voraussetzung, dass die Ruhefrist der vorhandenen Reihengrabstätte 
noch mindestens 15 Jahre beträgt. Eine Urnenbeisetzung in ein bereits 
vorhandenes Urnengrab würde die Ruhefrist des Grabs verlängern und ist 
durch die Friedhofsordnung daher nicht zulässig.
Gestaltung eines Rasengrabes Bei Rasengräbern sind Grabeinfassungen 
aller Art sowie die Bepflanzung oder das Ablegen von Gegenständen unzu-
lässig. Das Grab wird als Rasenfläche angelegt und bedarf keiner Pflege 
durch die Angehörigen. Das Grab wird lediglich mit einer Platte (40 x 40cm) 
versehen, die mit der Erdoberkante abschließt. Bei der Gestaltung der Platte 
gibt sie Auskunft über den Namen bzw. über das Geburts- und Sterbedatum. 
Das Anbringen von weiteren Buchtstaben / Schriftzügen ist unzulässig. 
Das Rasengrab kann auch ohne Platte als sog. „anonymes Grab“ gewählt 
werden. Bepflanzungen auf der Grabstätte behindern den Bauhof bei den 
Pflege- und Mäharbeiten! Unerlaubt aufgestellte Gegenstände werden von 
der Friedhofsverwaltung entfernt und entsorgt. Man sollte vorher gut überle-
gen, ob ein Rasengrab den entsprechenden Wünschen entspricht.
Grabarten Die Friedhofsverwaltung hat in der Vergangenheit die Erfahrung 
gemacht, dass sich Angehörige bei einem Trauerfall kurzfristig für die fal-
sche Grabart entscheiden, da den Angehörigen wichtige Informationen zu 
den Grabarten fehlen. Wir möchten Ihnen gerne einen Überblick über die 
verschiedenen Grabarten und deren Eigenschaften mitteilen. Im Stadtgebiet 
Amöneburg gibt es vier unterschiedliche Grabarten mit aktuellen Gebühren:

Reihengrab Urnengrab Rasenerdgrab Rasenurnengrab
Maße 2,10 x 0,90m 0,75 x 0,75m 0,40 x 0,40m 0,40 x 0,40m
Ruhefrist 30 Jahre 15 Jahre 30 Jahre 15 Jahre
Pflege Ja Ja Nein Nein
Einfassungskosten Ja Ja Nein Nein
Bestattungs-
gebühr

403,00 € 230,00 € 403,00 € 230,00 €

Erwerb Nutzungsrecht 1.440,00 € 468,00 € 1.628,00 € 505,00 €
Einebnung 194,00 € 103,00 € 194,00 € 103,00 €

Das Feld für anonyme Urnenbeisetzungen wird nicht kenntlich gemacht. Nach der Beisetzung wird die Beisetzungsstelle direkt als Rasenfläche 
angelegt. Ein besonderer Hinweis durch ein Grabkreuz, Namensschilder oder Gedenktafel ist nicht möglich und Grabschmuck sowie Anpflanzungen 
sind nicht gestattet. Die Ruhefrist beträgt 15 Jahre.

Allgemeine Hinweise
• Reihen- und Urnengräber müssen innerhalb von 6 Monaten nach der 

Bestattung hergerichtet werden und sind mit einer vorläufigen Holz-
einfassung zu versehen. Die Größe der Holzeinfassung ist der ent-
sprechenden Grabart anzupassen. Der Abstand zwischen den Grä-
bern muss 0,40m betragen.

• Seit der Änderung der Gebührenordnung vom 19.09.2019 werden die 
Einebnungskosten bereits mit den Bestattungskosten in Rechnung 
gestellt.

• Für neu angelegte Reihen- und Urnengrabstätten werden frühestens 
nach 24 Monaten die Kosten für die Herstellung der Grabeinfassun-
gen nach tatsächlichem Aufwand berechnet.

• Für die Aufstellung einer Grabanlage muss ein Antrag zur Genehmi-
gung bei der Friedhofverwaltung eingereicht werden. Die Genehmi-
gungskosten belaufen sich auf 12,00 €.

• Einmal jährlich ist die Stadt Amöneburg gesetzlich verpflichtet die 
Standfestigkeit der Grabmale überprüfen zu lassen. Die Kosten der 
Überprüfung übernimmt die Stadt Amöneburg. Sollte ein Grabmal 
nicht die erforderliche Standfestigkeit aufweisen, wird der Nutzungs-
berechtigte aufgefordert, den Grabstein zu sichern / sichern zu lassen.

Für alle weiteren Fragen rund um das Thema Friedhof steht Ihnen die Fried-
hofsverwaltung unter den Rufnummer 06422-9295-16 oder 06422/9295-26 
gerne zur Verfügung. 

(6) Für jedes Hausgrundstück ist ein Zugang zur Fahrbahn und zum 
Grundstückseingang in einer Breite von mindestens 1,25 m zu räu-
men.

(7) Festgetretener oder auftauender Schnee ist ebenfalls - soweit mög-
lich und zumutbar - aufzuhacken und abzulagern.

(8) Soweit den Verpflichteten die Ablagerung des zu beseitigenden 
Schnees und der Eisstücke (Abs. 4) auf Flächen außerhalb des 
Verkehrsraumes nicht zugemutet werden kann, darf der Schnee 
auf Verkehrsflächen nur so abgelagert werden, dass der Verkehr 
möglichst wenig beeinträchtigt wird.

(9) Die Abflussrinnen müssen bei Tauwetter vom Schnee freigehalten 
werden.

(10) Die in den vorstehenden Absätzen festgelegten Verpflichtungen gel-
ten für die Zeit von 07.00 Uhr bis 20.00 Uhr. Sie sind bei Schneefall 
jeweils unverzüglich zu erfüllen.

§ 11 Beseitigung von Schnee- und Eisglätte

(1) Bei Schnee- und Eisglätte haben die Verpflichteten (§ 3) die Geh-
wege (§ 2 Abs. 3), die Überwege (§ 2 Abs. 4), die Zugänge zur 
Fahrbahn und zum Grundstückseingang (§ 10 Abs. 6) derart und 
so rechtzeitig zu bestreuen, dass Gefahren nach allgemeiner Er-
fahrung nicht entstehen können. Dies gilt auch für „Rutschbahnen“. 
In Fußgängerzonen und verkehrsberuhigten Bereichen findet § 10 
Abs. 1 Satz 2 Anwendung.

(2) Bei Straßen mit einseitigem Gehweg findet für die Beseitigung von 
Schnee- und Eisglätte die Regelung des § 10 Abs. 2 - 4 Anwendung.

(3) Bei Eisglätte sind die Gehwege in voller Breite und Tiefe, Überwege 
in einer Breite von 2 m abzustumpfen. 
Noch nicht ausgebaute Gehwege und ähnliche, dem Fußgängerver-
kehr dienende sonstige Straßenteile müssen in einer Mindesttiefe 
von 1,50 m, höchstens 2 m, in der Regel an der Grundstücksgrenze 
beginnend, abgestumpft werden. § 10 Abs. 5 gilt entsprechend.

(4) Bei Schneeglätte braucht nur die nach § 10 zu räumende Fläche 
abgestumpft zu werden.

(5) Als Streumaterial sind vor allem Sand, Splitt und ähnliches abstump-
fendes Material zu verwenden. 
Salz darf nur in geringen Mengen zur Beseitigung festgetretener 
Eis- und Schneerückstände verwendet werden. Die Rückstände 
sind spätestens nach der Frostperiode von dem jeweils Winterdienst-
pflichtigen zu beseitigen.

(6) Auftauendes Eis auf den in den Absätzen 1 bis 3 bezeichneten Flä-
chen ist aufzuhacken und entsprechend der Vorschrift des § 10 Abs. 
8 zu beseitigen. 
Hierbei dürfen nur solche Hilfsmittel verwendet werden, welche die 
Straßen nicht beschädigen.

(7) § 10 Abs. 10 gilt entsprechend.

Wir bitten um Beachtung!
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Kindergartenbeiträge  
im Lockdwon

Die Stadt Amöneburg ist sich mit den Kirchengemeinden als Träger der 
Kindertagesstätten in Amöneburg, Roßdorf und Mardorf darüber einig, 
dass Eltern, die Ihre Kinder angesichts der dringenden Empfehlung des 
Landes ihre Kinder zu Hause zu betreuen, keine Kindergartenbeiträge 
bezahlen müssen. Dies gilt zunächst für den Monat Januar.
Während im ersten Lockdown 2020 klar war, dass die Kindergärten we-
gen des Betretungsverbots ihre vertragliche Leistung gar nicht erbringen 
konnten, ist die Rechtslage aktuell anders. Hintergrund ist, dass das 
Land Hessen aktuell auf ein Betretungsverbot verzichtet hat, und es letzt-
endlich den Eltern selbst überlässt, ob sie ihr Kind zu Hause betreuen 
oder weiter in die Kita schicken. Da es also um eine freie Entscheidung 
der Eltern geht, hätte man nunmehr so argumentieren, dass sie freiwillig 
auf die Leistung der Kinderbetreuung verzichten, und somit weiterzahlen 
müssen. Das hätte aber zu einem absurden Ergebnis geführt. Deshalb 
wurde die Regelung getroffen.
Wie es im Zusammenhang mit der Verlängerung des Lockdowns in die-
ser Frage weitergeht, muss noch abgesprochen werden. „Wenn sich die 
Lage jedoch nicht ändert, ändert sich logischerweise auch die Argumen-
tation nicht“, so Bürgermeister Michael Plettenberg.
Indessen hat das Land angekündigt die Kommunen für die Einnah-
meausfälle entschädigen zu wollen; ein sehr guter Schritt. Hierfür ist 
ein Betrag von 12 Millionen Euro pro Monat im Gespräch.

Sprechstunde  
für ehrenamtliche rechtliche 
Betreuer und Interessierte

Achtung!
Coronabedingt vorübergehende Telefonsprechstunde des Forum Be-
treuung e.V. ab Januar 2021
Sprechstunde für ehrenamtliche rechtliche Betreuer
Sprechstunde für Interessierte an privaten Vorsorgemöglichkeiten:
• Vorsorgevollmacht / Betreuungsverfügung
• Patientenverfügung (Informationen)
jeden 2. Mittwoch im Monat 16-18 Uhr
Schwesternhaus Mardorf
Telefonische Beratung durch Sabine Kramer-Schwarz, Forum Betreuung 
e.V. Marburg unter 0176 394 34 684

Erreichbarkeit der Beratungsstellen 
der LOK in Stadtallendorf

Wir sind weiterhin für Sie da! Alle unsere Beratungsangebote werden 
telefonisch durchgeführt. Darüber hinaus beraten wir auch Menschen, 
die durch die besondere Situation in der Corona-Krise psychologische 
Unterstützung möchten. Die Beratungsstellen sind zu folgenden Zeiten 
telefonisch erreichbar:

Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle / Sexual- und Schwan-
gerschaftsberatungsstelle
Montag, Mittwoch, Freitag 9.00 bis 13.00 Uhr, Dienstag u. Donnerstag 
11.00 bis 15 Uhr
Telefon 06428 1035 E-Mail beratung@lok-stadtallendorf.de
Schuldnerberatungsstelle
Montag bis Donnerstag 9.00 bis 13.00 Uhr
Telefon 06428 449640
E-Mail schuldnerberatung@lok-stadtallendorf.de (Herr Vaterroth) 
E-Mail insolvenzberatung@lok-stadtallendorf.de (Frau Pelken)
Beratungsstelle für Zugewanderte
Montag bis Freitag 9.00 bis 15.00 Uhr
Telefon 06428 4472206 oder 064284472217
E-Mail YuezguelenK@marburg-biedenkopf.de und 
SibakA@marburg-biedenkopf.de
Dienstag bis Donnerstag 9.00 bis 15.00 Uhr
Telefon 06248 2272207 oder 06428 4472214
E-Mail HahnA@marburg-biedenkopf.de und mbe@lok-stadtallendorf.den
UhligI@marburg-biedenkopf.de

Informationen über  
die Kommunalwahlen am 14. März 2021

aus Anlass der Corona-Pandemie
Sehr geehrte Wählerinnen und Wähler,
durch den Ausbruch des neuartigen Corona-Virus und das dynamische 
Infektionsgeschehen ist davon auszugehen, dass die pandemiebeding-
ten Einschränkungen auch Auswirkungen auf die am 14. März 2021 
stattfindenden Kommunalwahlen haben werden. Sie können jedoch 
versichert sein, dass im Rahmen der Vorbereitung dieser Wahlen alle 
notwendigen Vorkehrungen getroffen werden, um eine Gefährdung der 
Gesundheit sowohl der Wählerinnen und Wähler als auch der ehrenamt-
lichen Mitglieder der Wahlvorstände am Wahltag auszuschließen. Dazu 
zählen folgende Maßnahmen:

- Im Wahlraum sowie in dem gesamten Gebäude, in dem sich der 
Wahlraum befindet, besteht die Verpflichtung, während des Aufent-
halts eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Im Eingangsbereich 
des Gebäudes werden Mund-Nasen-Bedeckungen für den Fall vor-
gehalten, dass Wählerinnen oder Wähler diese vergessen haben.

- Die Wahlräume werden regelmäßig gelüftet. Laufwege werden ge-
kennzeichnet.

- Im Eingangsbereich des Gebäudes wird Desinfektionsmittel zur 
Verfügung stehen. Aus Rücksichtnahme auf die eigene und die Ge-
sundheit der Mitmenschen, sollte dies beim Betreten des Gebäudes 
von jedem Wähler / jeder Wählerin ausnahmslos genutzt werden.

- Zur Kennzeichnung des Stimmzettels wird jeder Wähler / jede Wäh-
lerin einen Schreibstift erhalten, der bei dem Wähler / der Wählerin 
verbleibt.

- In den Wahlräumen werden die Sitzplätze aller Mitglieder der Wahl-
vorstände mit Spuckschutzwänden (Plexiglasscheiben) ausgestattet.

Sofern Sie jedes Infektionsrisiko ausschließen wollen, haben Sie auch 
die Möglichkeit der Stimmabgabe per Briefwahl. Hierfür benötigen Sie 
einen Wahlschein, den Sie mit dem Vordruck auf der Rückseite der 
Wahlbenachrichtigung beantragen können. Sie können den Antrag auch 
mündlich (nicht telefonisch), per E-Mail (c.diehl@amoeneburg.de) oder 
über das eigens eingerichtete Formular auf der Homepage der Stadt 
Amöneburg (www.amoeneburg.de) stellen. Bei Ihrem Antrag müssen 
Sie Ihren Familiennamen, Ihre Vornamen, Ihr Geburtsdatum und Ihre 
Anschrift angeben.
Sie erhalten zusammen mit dem Wahlschein:
• je einen Stimmzettel für die Wahlen, für die Sie wahlberechtigt sind,
• je einen amtlichen Stimmzettelumschlag in der Farbe des Stimm-

zettels,
• einen orangenen Wahlbriefumschlag
und
• ein Merkblatt zur Briefwahl, das Erläuterungen in Wort und Bild 

gibt, wie Sie Ihre Stimmen per Briefwahl abgeben.
Sie können den Wahlschein und die Briefwahlunterlagen auch persönlich 
beim Wahlamt beantragen und abholen. Dort besteht auch die Möglich-
keit, direkt ihre Stimmen vor Ort abzugeben. Bei persönlicher Vorsprache 
im Wahlamt (Rathaus), bitten wir zu berücksichtigen, dass aufgrund der 
Corona-Pandemie der Zutritt in das Rathaus nur mit Termin möglich ist 
(Telefonnummern für die Terminvereinbarung: 06422/9295-28 oder -18).
Mit freundlichen Grüßen

Wahlamt der Stadt Amöneburg

Welche Regeln 
gelten in einem 

verkehrsberuhigten 
Bereich?

Fußgänger dürfen die Straße in ihrer ganzen Breite benutzten und 
Kinderspiele sind überall erlaubt.
Wer ein Fahrzeug führt, muss mit Schrittgeschwindigkeit fahren. 
Der Fußgängerverkehr darf weder gefährdet noch behindert wer-
den, wenn nötig muss gewartet werden. Wer zu Fuß geht, darf den 
Fahrverkehr jedoch nicht unnötig behindern.
Darf in einem verkehrsberuhigten Bereich geparkt werden?
In verkehrsberuhigten Bereichen ist das Parken gemäß §12 StVO 
nur auf den eigens dafür gekennzeichneten Flächen zulässig. 
Außerhalb dieser Flächen darf nicht geparkt werden, ausgenom-
men sind das Ein- und Aussteigen bzw. das Be- und Entladen.
Welche Vorfahrtsregeln gelten im verkehrsberuhigten Be-
reich?
Zunächst einmal haben Fußgänger in diesem Bereich immer Vor-
rang. Ansonsten gilt dort “rechts vor links”. Fahrer, die aus einem 
verkehrsberuhigten Bereich auf eine “normale” Straße einfahren, 
müssen anderen Vorfahrt gewähren.

Aktuell  |  Erfolgreich  |  Informativ

Ihr Mitteilungsblatt!
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Informationen über die Beantragung und 

Abfuhr von Sperrmüll  

Was alles in den Sperrmüll darf und vor allem, was nicht über den 

Sperrmüll entsorgt werden kann, darüber herrscht häufig Unsicherheit.  

 

Bitte beachten Sie folgende Informationen: 

Grundsätzlich gilt: Was nicht in die Mülltonne passt, ist sperrig und somit Sperrmüll.  
 
Gemeint sind damit Gegenstände aus dem Haushalt (Möbel, alte Matratzen, ausgediente 
Teppiche, aber auch Kinderwagen) 
 
Nicht selten werden Gegenstände zur Sperrmüllabfuhr angemeldet, die kein Sperrmüll sind. 
  
Hier einige Beispiele: 
 
Elektrogroßgeräte (ein alter Herd oder ein kaputter Kühlschrank), ausrangierte Elektronik-
Altgeräte (auch Kleingeräte) zählen nämlich nicht zum Sperrmüll.  
Hier gibt es einen kostenlosen Abholservice. Sie können per Anruf unter der Servicenummer 
06421/944 144 einen Abholtermin mit der Firma INTEGRAL gGmbH in Marburg-Cappel 
vereinbaren. 
 
Flüssigkeiten aller Art haben ebenfalls nichts auf dem Sperrmüll zu suchen.  
Das gilt für Farbreste ebenso wie für Säuren oder Reinigungsmittel.  
Ebenfalls nichts im Sperrmüll zu suchen haben als gefährliche Abfälle bezeichnete 
Gegenstände wie Autobatterien, aber auch Leuchtstoffröhren oder Energiesparleuchtmittel.  
Diese können als Sondermüll-Kleinmengen bei den im Abfuhrkalender genannten Stellen 
(Marburg-Cappel, Stadtallendorf und Kirchhain) zu bestimmten Zeiten abgegeben werden. 
 
Was beim Bau oder bei der Renovierung anfällt, ist kein Sperrmüll.  
Deshalb bitte keine Fenster oder Türen sowie keine Zäune oder Bauschutt über den 
Sperrmüll entsorgen.  
Alte Toilette oder das ausgediente Waschbecken sind ebenfalls kein Sperrmüll. Sie zählen 
als mineralische Abfälle.  
Hier besteht die Möglichkeit, diese Dinge selbst bei der Müllumladestation Marburg-Wehrda, 
Siemensstraße 5, Tel. 06421 9489912, abzugeben. 
 
 
Wie beantragt man die Abfuhr von Sperrmüll ? 
 
Einen Antrag auf Abfuhr von Sperrmüll (Doppelkarte) erhalten Sie bei der Stadtverwaltung 
Amöneburg gegen eine Gebühr von 25,00 €. Die Doppelkarte entsprechend ausfüllen,  
mit einer Briefmarke freimachen und die Doppelkarte vollständig wieder zurück geben an die 
Stadtverwaltung. Sobald der Abfuhrtermin feststeht, werden Sie durch die Rückantwortkarte 
(Teil der Doppelkarte) entsprechend informiert. 
Die beantragten Sperrmüllgegenstände dann bitte am besten am Vorabend des 
Abfuhrtermines an den Straßenrand stellen. 
 
Weitere Informationen über Sperrmüll erhalten Sie über die Stadtverwaltung Amöneburg, 
Frau Ganswindt, Tel. 06422/929511. 
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Kostenloser Abholservice für Elektro- und 

Elektronik-Altgeräte 

 

Wie kürzlich wiedermal festgestellt wurde, entsorgt so mancher „Zeitgenosse“ seinen 

„Elektroschrott“ in Feld und Flur. 

 

Dabei ist es doch so einfach diese Dinge kostenlos abzugeben. 

 

Was ist zu tun 

Per Anruf unter der Servicenummer 06421/944144 einen Abholtermin vereinbaren. 

 

Was wird abgeholt 

Ausrangierte Elektro- und Elektronik-Altgeräte (auch Kleingeräte) in 

haushaltsüblichen Mengen. 

 

Wo wird abgeholt 

Von Privathaushalten des Landkreises Marburg-Biedenkopf und der Stadt Marburg. 

Bereitstellung der Geräte auf dem Bürgersteig oder an der Grundstücksgrenze. 

 

Wann wird abgeholt 

Nach telefonischer Vereinbarung innerhalb von zwei Wochen. 

Bereitstellung der angemeldeten Geräte am Morgen des Abholtages bis 7.00 Uhr 

 

Bei Bedarf Beratung rund um das Elektro-Altgeräte-Recycling 

 

 

Wer holt ab 

Recyclinghof Cappel  

Zertifinzierter Entsorgungsfachbetrieb 

INTEGRAL gGmbH 

Umgehungsstraße 7     06421 / 944 144 
35043 Marburg-Cappel 
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Das Impfzentrum in Marburg öffnet am 9. Februar 2021  

 bekommen Sie keinen Termin oder wissen Sie nicht wie sie die Fahrt 

organisieren, dann melden Sie sich 

In Marburg auf dem Messeplatz am Afföller befindet sich das Impfzentrum des Landkreises Marburg-
Biedenkopf. Es ist eines von 28 Zentren in Hessen. Partner beim Betrieb des Impfzentrums sind der 
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Regionalverband Mittelhessen und der DRK Kreisverband Marburg-
Gießen. Das Marburger Impfzentrum ist noch nicht in Betrieb. Das hessische Innenministerium hat 
angekündigt, dass ab dem 9. Februar 2021 alle 28 Impfzentren in Hessen – darunter auch die 
Einrichtung auf dem Marburger Messeplatz – geöffnet haben.  

Impftermine 
Seit dem 12. Januar 2021 können sich impfberechtigte Personen telefonisch oder online für eine 
Impfung anmelden. Das gilt jedoch zunächst für die Menschen, die der höchsten Priorisierungsgruppe* 
nach der Coronavirus-Impfverordnung des Bundesgesundheitsministeriums angehören. 

Impftermine können vereinbart werden: 

 telefonisch  
o 0611/50592888 von 08:00–20:00 Uhr 
o 116117 24 Stunden erreichbar, 7 Tage die Woche 

 online  
o www.impfterminservice.hessen.de  
o www.impfterminservice.de 

Zur höchsten Priorisierungsgruppe gehören: 

 Personen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben, 
 Personen, die in stationären Einrichtungen zur Behandlung, Betreuung oder Pflege älterer oder 

pflegebedürftiger Menschen behandelt, betreut oder gepflegt werden oder tätig sind, 
 Personen, die im Rahmen ambulanter Pflegedienste regelmäßig ältere oder pflegebedürftige 

Menschen behandeln, betreuen oder pflegen, 
 Personen, die in Bereichen medizinischer Einrichtungen mit einem sehr hohen Expositionsrisiko 

in Bezug auf das Coronavirus SARS-CoV-2 tätig sind, insbesondere auf Intensivstationen, in 
Notaufnahmen, in Rettungsdiensten, als Leistungserbringer der spezialisierten ambulanten 
Palliativversorgung, in den Impfzentren im Sinne von § 6 Absatz 1 Satz 1 sowie in Bereichen, in 
denen für eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 relevante aerosolgenerierende 
Tätigkeiten durchgeführt werden, 

 Personen, die in medizinischen Einrichtungen regelmäßig Personen behandeln, betreuen oder 
pflegen, bei denen ein sehr hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf 
nach einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht, insbesondere in der Onkologie 
oder Transplantationsmedizin. 

Gehören Sie zur Gruppe derer, die jetzt geimpft werden 
sollen, und schaffen Sie es auch mit Hilfe von 
Verwandten und Bekannten nicht einen Termin zu 
bekommen, oder wissen Sie nicht wie Sie sicher zum 
Impfzentrum, kommen können, dann melden Sie sich 
bei Ihrer Stadtverwaltung im Rathaus unter 06422/9295-
0. Zwar ist es aus organisatorischen Gründen nicht 
möglich einen regulären Fahrdienst einzurichten, die 
Stadtverwaltung wird aber in jedem Einzelfall dabei 
helfen eine individuelle Lösung für Sie zu finden, die es 
möglich macht, dass Sie geimpft werden können. 

doch zunächst für die Menschen, die der höchsten Priorisierungsgruppe* 
Impfverordnung des Bundesgesundheitsministeriums angehören.

24 Stunden erreichbar, 7 Tage die Woche

Personen, die in stationären Einrichtungen zur Behandlung, Betreuung oder Pflege älterer oder 

Impfverordnung des Bundesgesundheitsministeriums angehören.Impfverordnung des Bundesgesundheitsministeriums angehören.

24 Stunden erreichbar, 7 Tage die Woche

© AdobeStock/StudioRomantic 
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    Abfuhrkalender  FEBRUAR  2021 
 

 

1 Montag Kompost in Amöneburg, Rüdigheim und Erfurtshausen 

2 Dienstag Kompost in Mardorf und Roßdorf 

3 Mittwoch  

4 Donnerstag Gelber Sack in Amöneburg, Rüdigheim und Roßdorf 

5 Freitag Gelber Sack in Erfurtshausen und Mardorf 

6 Samstag Sondermüll-Kleinmengensammlung in Marbug-Cappel, Landratsamt (Zulassungsstelle), in der Zeit 

von 10.00 – 12.00 Uhr 

7 Sonntag  

8 Montag Papier in Amöneburg und Rüdigheim 

9 Dienstag Papier in Erfurtshausen und Mardorf 

10 Mittwoch Papier in Roßdorf 

11 Donnerstag  
12 Freitag  
13 Samstag Sondermüll-Kleinmengensammlung in Stadtallendorf, Bauhof, Niederrheinische Straße 26b, in der Zeit 

von 10.00 – 12.00 Uhr 

14 Sonntag  

15 Montag  

16 Dienstag Abfuhr brauchbarer Sperrgüter (Kein Sperrmüll !) 

17 Mittwoch  

18 Donnerstag  

19 Freitag  

20 Samstag  

21 Sonntag  

22 Montag Restmüll in Amöneburg und Rüdigheim 

23 Dienstag Restmüll in Erfurtshausen und Mardorf 

24 Mittwoch Restmüll und Kompost in Roßdorf 

25 Donnerstag Kompost in Amöneburg und Rüdigheim 

26 Freitag Kompost in Erfurtshausen und Mardorf 

27 Samstag  

28 Sonntag  

   

   

   

Weitere Informationen: 
 

Die Kompostierungsanlage in Stausebach ist von Mo. bis Fr. 8.00-15.30 Uhr und jeden letzten Samstag im Monat 

9.00-12.00 Uhr: 

 

Kompostierungsanlage in Stausebach geöffnet 

von 9.00-12.00 Uhr geöffnet. Dort können Sie kompostierbare Abfälle anliefern.  

Telefon: 0 64 22 – 8981990 

 

Sie möchten brauchbare Gegenstände loswerden, die für den Sperrmüll viel zu schade sind? 

Einmal im Monat werden brauchbare Sperrgüter (BS) abgefahren. Unbedingt 2-3 Wochen vorher bei der  

Praxis GmbH anmelden: 0 64 21 – 8 73 33 0.  

Kein Sperrmüll! 

Sperrmüll müssen Sie beantragen. Formulare erhalten Sie gegen eine Gebühr von 25,00  € im Rathaus. 

 

 

http://www.amoeneburg.de 

Informationen zur Abfallentsorgung & Umweltberatung: (0 64 22) 92 95-0 
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Für einen möglichst reibungslosen Ablauf des Verfahrens hatte das Un-
ternehmen frühzeitig Kontakt zum RP Gießen aufgenommen und stellte 
Anfang Dezember den Antrag. Noch vor Weihnachten erfolgte am 18. De-
zember die Zulassung für den vorzeitigen Beginn des Um- und Ausbaus. 
Damit war es der Firma möglich, mit allen Bauarbeiten zu beginnen, die für 
den Betrieb der Anlage erforderlich sind. Nachdem die Genehmigung nun 
erteilt ist, unterliegt die Anlage den regulären behördlichen Kontrollen zum 
technischen Anlagenbetrieb, wie andere Industrieanlagen dieser Art auch, 
sowie zusätzliche Überwachungen, etwa nach dem Arzneimittelrecht. 
Über den tatsächlichen Beginn der Produktion entscheidet die BioNTech 
Manufacturing Marburg GmbH. Quelle: hessen.de

Nutzen Sie ihn - unseren 
sozialen Mittagstisch

Für alle, die unser Sozialprojekt „Mittagstisch“ nutzen wollen, wurde die-
ser mit Hilfe unserer Ehrenamtlichen und in bewährter Kooperation mit 
der Gaststätte Hofmann dem Schutz vor Corona angepasst.
Nach Hygieneregeln gekocht und per ehrenamtlichen Bürgerbus-
Lenker*innen an die Frau oder den Mann gebracht, setzen wir das So-
zialprojekt so lange fort, wie es notwendig und gefragt ist. Für Dienstag 
und oder Mittwoch und oder Donnerstag bestellen Sie telefonisch direkt 
unter 06429/238 (Gaststätte Hofmann) bis spätestens einen Tag vorher 
12 Uhr und genießen dann Ihren Mittagstisch zu Hause.
Das Essen bestellen Sie telefonisch direkt bei der Gaststätte Hof-
mann in Erfurtshausen, mindestens einen Tag vor der Lieferung 
bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 06429/238. Das Essen kostet 
6,- € und wird kostenlos bis an die Haustür geliefert! Sie bekom-
men es geliefert, ohne in direkten Kontakt mit anderen Menschen 
zu kommen!

Mittwoch 27.01.21 Bratwurst mit Sauerkraut und Kartoffelpüree

Donnerstag 28.01.21 Gulasch mit Nudeln und Salat

Preis pro Gericht 6,00 € / Bei Fragen und Neuanmeldungen oder Änderung 
bitte rechtzeitig bis 12:00 Uhr am Vortag anrufen!!! Telefon: 06429-238

Wir gratulieren zum Geburtstag
in Amöneburg

Frau Wilfriede Fröhlich, Dr.-Josef-Gutmann-Straße 14,
am 30.01.,  85 Jahre
Wir wünschen der Jubilarin alles Liebe und Gute für den weiteren 
Lebensweg.

Ärztlicher Notdienst
Außerhalb der normalen Praxisöffnungszeiten steht die unten aufgeführ-
te Notdienstzentrale dienstbereit zur Verfügung. Bitte achten Sie jedoch 
darauf, im Falle einer lebensbedrohlichen Erkrankung zuerst die 
Notrufnummer 112 anzuwählen! Nur so kann der sofortige Einsatz des 
Rettungsdienstes ausgelöst werden. Eine neue Notruf-Nummer startete 
deutschlandweit am 16.April 2012. Patienten, die am Wochenende 
oder in der Nacht in dringenden Fällen einen Arzt verständigen müssen, 
können die Rufnummer 116 117 wählen. Damit wird die Notruf-Nummer 
für den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst bundesweit vereinheitlicht. 
In schweren Notfällen wie einem Herzinfarkt gilt weiterhin die 112.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst Marburg
Ärztliche Bereitschaftsdienstzentrale Marburg
am Universitätsklinikum Gießen-Marburg (UKGM)
Baldingerstraße 35043 Marburg
Bundesweite Nummer des
Ärztlichen Bereitschaftsdienstes (ÄBD):   116117

Integrationsfachdienst IFD
Marburg-Biedenkopf, Biegenstrasse 44, 35037 Marburg

Berufsbegleitung
Beratung und Begleitung bei Problemen und Konflikten im Arbeitsleben 
für Schwerbehinderte und ihnen gleichgestellte Arbeitnehmer

Tel.: 06421/68513-13 Herr Wolff, -14 Frau Knieß,
-15 Frau Hering und -32 Herr Hörwick

Telefonische Sprechzeiten: 
Di. 12:00 - 13:00 Uhr und 
Do. 15:30 -17:00 Uhr

Müllabfuhrtermine
Restmüll

wird am Mittwoch, 27.01.2021, in Roßdorf, abgefahren.

Abfuhr brauchbarer Sperrgüter
(Kein Sperrmüll!) Die Abfuhr brauchbarer Sperrgüter ist bei der Praxis 
GmbH Marburg, Tel. 06421/87333-0, anzumelden. Nächster Abholter-
min: Donnerstag, 28.01.2021.

Kompost
wird am Montag, 01.02.2021, in Amöneburg, Rüdigheim, Erfurtshausen 
und am Dienstag, 02.02.2021, in Mardorf und Roßdorf, abgefahren.

Tipps für den richtigen Umgang mit 
der Komposttonne im Winter

Bei Minusgraden ist die Gefahr groß, dass der feuchte Biomüll in der 
Tonne festfriert. Das hat zur Folge, dass die Komposttonne nicht oder nur 
teilweise entleert werden kann. Für die Müllabfuhr ist es nicht möglich, 
die Tonnen bei der Entleerung fest zu rütteln oder gar den festgefrore-
renen Inhalt mit einem Gegenstand vom Rand zu lösen, da bei Kälte die 
Gefahr zu groß ist, dass die Kunststofftonnen zu Bruch gehen. Für evtl. 
Schäden müsste das Abfuhrunternehmen aufkommen, außerdem wäre 
der Zeitverlust bei der Leerung zu groß. Das Müllabfuhrunternehmen ist 
nicht verpflichtet, eingefrorene Tonnen nachzuleeren bzw. Mehrmengen 
bei der nächsten Leerung mitzunehmen. Die Bürgerinnen und Bürger 
sind selbst dafür verantwortlich, die Tonnen so zu befüllen, dass diese 
ohne Probleme entleert werden können.
Die nachfolgenden Tipps sollen helfen, die Komposttonnen auch bei 
Minusgraden reibungslos zu entleeren:
• Feuchte Abfälle (insbesondere Kaffee- und Teefilter) gut abtropfen 

lassen
• Keine flüssigen Abfälle in die Komposttonne
• Küchenabfälle in normales Zeitungspapier einwickeln oder Papier-

tüten verwenden
• Den Boden der Komposttonne mit zerknülltem Zeitungspapier aus-

legen
• Seitenwände der Tonne mit Zeitungsppaier auskleiden verhindert 

das Anfrieren am Rand der Tonne
• Wenn möglich, die Komposttonne in frostfreie Räume, z.B. Garage 

stellen und erst am Tag der Leerung bereitstellen
• Den Deckel der Komposttonne immer geschlossen halten, damit 

kein Regen oder Schnee eindringen kann.
Wir hoffen, durch diese Tipps Ärgernissen vorzubeugen.

Produktion des Corona-Impfstoffs 
in Marburg kann starten

Das Regierungspräsidium Gießen hat Grünes Licht für die Impfstoffpro-
duktionsanlage von BioNTech in Marburg erteilt. Ministerpräsident Volker 
Bouffier und Staatsministerin Priska Hinz zeigten sich erfreut über das 
schnelle Genehmigungsverfahren.
Die Weichen für größere Impfchargen sind gestellt: Das zuständige Re-
gierungspräsidium Gießen hat die Produktion von SARS-CoV-2-Impfstoff 
in einer Produktionsanlage in Marburg jetzt genehmigt. „Hessen wird mit 
der Impfstoffproduktion am Standort Marburg eine zentrale Rolle einneh-
men bei der Bekämpfung des Infektionsgeschehens. Der Fortschritt beim 
Produktionsprozess in Marburg macht uns Mut und lässt uns zuversicht-
lich in die Zukunft blicken“, erklärte Ministerpräsident Volker Bouffier.
• Reibungsloses Genehmigungsverfahren in Rekordzeit
„Die Genehmigung für die Impfstoffproduktionsanlage ist mit Blick auf die 
aktuellen Infektionszahlen eine wichtige und hoffnungsvolle Nachricht. 
Ich freue mich, dass wir in Rekordgeschwindigkeit das Genehmigungs-
verfahren vorantreiben konnten und damit den Weg geebnet haben“, 
sagte Umweltministerin Priska Hinz, deren Ministerium das Genehmi-
gungsverfahren verantwortet.
Um einen Corona-Impfstoff am Standort Marburg herstellen zu dürfen, 
war für die Umbaumaßnahmen der bestehenden Anlage und die Her-
stellung von Covid-19-Impfstoff eine Genehmigung nach dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz erforderlich. Hierfür hatte die BioNTech SE 
eigens Ende September ein bestehendes Werk gekauft. Anfang De-
zember hatte das Unternehmen die Anträge für einen Umbau und den 
Betrieb der Anlage gestellt. Das Regierungspräsidium in Gießen hatte 
unter Verantwortung des Hessischen Umweltministeriums unter Hoch-
druck die Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens geprüft. Der entspre-
chende positive Bescheid ist am Freitag dem Unternehmen per Kurier 
zugestellt worden. Damit liegen die Voraussetzungen für die Produktion 
des Impfstoffs vor.
• Geographische Lage Marburgs ideal
„Das mittelhessische Marburg ist ein idealer Pharma-Standort, zentral 
gelegen und mit langer Tradition“, sagt Regierungspräsident Dr. Chri-
stoph Ullrich. „Und ich bin stolz darauf, dass wir mit einem sehr engagier-
ten Team und der heute übergegebenen Genehmigung für den Betrieb 
dazu beitragen können, dass die Produktion des Corona-Impfstoffs nun 
so schnell wie möglich starten kann.“ Dabei darf nicht vergessen werden: 
„Das Genehmigungsverfahren ist sehr anspruchsvoll, da die Anlagen 
den hohen Anforderungen der Arzneimittelherstellung genügen müssen.“ 
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Sonntag, 31. Januar - 4. Sonntag im Jahreskreis (B)
Kollekte: für die Desinfektionsmittel in der Seelsorgeeinheit
Amöneburg: 10.00 Uhr Heilige Messe - Bitte mit Anmeldung!
Mardorf: 10.00 Uhr Wortgottesfeier für Kinder und Familien - 

Bitte mit Anmeldung!
Roßdorf: 10.30 Uhr Heilige Messe - Bitte mit Anmeldung!
Dienstag, 02. Februar - Darstellung des Herrn
Mardorf: 09.00 Uhr Heilige Messe mit Blasiussegen - Bitte mit 

Anmeldung!
Amöneburg: 18.00 Uhr Heilige Messe für die gesamte Seelsorge-

einheit mit Blasiussegen in der nur mit Kerzen illumi-
nierten Stiftskirche - Bitte mit Anmeldung!

Mittwoch, 03. Februar
Rüdigheim: 19.00 Uhr Heilige Messe mit Blasiussegen - Bitte mit 

Anmeldung!
Donnerstag, 04. Februar - Hl. Rabanus Maurus, Bischof von Mainz
Kollekte: für die Priesterausbildung
Roßdorf: 19.00 Uhr Heilige Messe mit Blasiussegen - Bitte mit 

Anmeldung!
Freitag, 05. Februar - Herz-Jesu-Freitag
Kollekte: für die Priesterausbildung
Amöneburg: 19.00 Uhr Heilige Messe am Reliquienschein des Hl. 

Bonifatius mit Blasiussegen - Bitte mit Anmeldung!
Mardorf: 19.00 Uhr Heilige Messe mit Blasiussegen - Bitte mit 

Anmeldung!
Samstag, 06. Februar - Hl. Paul Miki und Gefährten, Märtyrer
Kollekte: zum Erhalt der eigenen Kirche
Erfurtshausen: 17.00 Uhr Vorabendmesse mit Blasiussegen - Bitte 

mit Anmeldung!
Amöneburg: 18.00 Uhr Vorabendmesse mit Blasiussegen - Bitte 

mit Anmeldung!
Sonntag, 07. Februar - 5. Sonntag im Jahreskreis (A)
Kollekte: zum Erhalt der eigenen Kirche
Mardorf: 09.00 Uhr Heilige Messe mit Blasiussegen - Bitte mit 

Anmeldung!
Amöneburg: 10.00 Uhr Heilige Messe mit Blasiussegen - Bitte mit 

Anmeldung!
Rüdigheim: 10.30 Uhr Blasiussegen „to go“ auf dem Kirchvorplatz
Kellmarkkapelle: 10.30 Uhr Blasiussegen „to go“ an der Kellmarkkapelle
Roßdorf: 11.00 Uhr Blasiussegen „to go“ vor der Sakristei
Erfurtshausen: 16.00 Uhr Blasiussegen „to go“ vor dem Bürgerhaus

Info Pfarrämter
Katholisches Pfarramt St. Johannes der Täufer, Amöneburg
Am Johannes 1, 35287 Amöneburg
Tel.: 06422/2103 Fax: 06422/938194
E-Mail: sankt-johannes-amoeneburg@pfarrei.bistum-fulda.de
Katholisches Pfarramt St. Hubertus, Mardorf,
Dorfgraben 6, 35287 Mardorf
Tel.: 06429/285 Fax: 06429/829604
E-Mail: sankt-hubertus-mardorf@pfarrei.bistum-fulda.de

Seelsorgeteam
Pfarrer Marcus Vogler, Ritterstr. 12, 35287 Amöneburg
Tel.: 06422/899109 (privat) oder 06422/2882 (Johanneshaus)
Mobil: 0171/1070981 (nur für dringende seelsorgliche Notfälle)
E-Mail: pfarrer.vogler@pastoral.bistum-fulda.de
Pater Edward Xavier Santhiyagu, MSFS
Bauerbacher Str. 33, 35043 Marburg
Tel.: 0160/1868468
E-Mail: eddymsfs@gmail.com
Diakon Wilfried Jockel, Weimarer Str. 14, 35274 Kirchhain
Tel.: 06422/3540
E-Mail: wilfried-jockel@t-online.de
Diakon Gerhard Jungmann, Kesselgasse 12a, 35287 Amöneburg
Tel.: 06422/6338
E-Mail: gerhardjungmann@freenet.de
Diakon Dr. Paul Lang, An der Hauptstr. 15, 35287 Amöneburg
Tel.: 06429/6143
E-Mail: lang.paul@t-online.de
Gemeindereferent Patrick Jestädt
Am Johannes 1, 35287 Amöneburg
Tel. 06422/938197 (Büro), 01726264071 (mobil)
E-Mail: patrick.jestaedt@bistum-fulda.de

Vertretung in seelsorgerischen Fällen:
Franziskanerpatres (Kirchhain)   06422/85529
Pfarrer Schött (Bauerbach)   06421/22356

Fachdienst für Hörbehinderte und Gehörlose
Beratung und Begleitung hörbehinderter und gehörloser Menschen bei 
Problemen und Konflikten im Arbeitsleben
Tel.: 06421/6851328 und Fax.: 06421/ 6851322 Frau Trampe
Information und Beratung erhalten Sie auch außerhalb unserer Sprech-
zeiten.

Defibrillatoren retten Leben
Die Standorte im Überblick:

• Marktplatz Amöneburg, kostenlose Telefonzelle am Rathaus (rund 
um die Uhr)

• Verwaltungsgebäude der Stiftsschule (während der Schulzeit)
• Grundschule Amöneburg (während der Schulzeit)
• Grundschule Mardorf (während der Schulzeit)
• VR Bank Roßdorf / Geldautomat (rund um die Uhr)

Tierärztlicher Notdienst für 
Groß- und Kleintiere

Gemeinschaftspraxis Rauischholzhausen   Tel. 06429/829105
Laufende Bestellungen sind bis 08.30 Uhr anzumelden.

Caritas Sozialstation Amöneburg
Information und Beratung Grund- und Behandlungspflege, Unter-
stützung bei der Klärung der Kostenübernahme
Telefonsprechstunde Montag bis Freitag  12.00 Uhr - 14.00 Uhr
Tel. 06421/45577  Fax: 06421/482424
Mobil: 0172/3922297
Ihr Ansprechpartner: Frau Roder, Pflegedienst

Pflegedienste

Betreuung in der Großgemeinde Amöneburg
Pflegeteam Cerstin Hofmann
 Tel. 06422/6903
oder  0173/3043841
AurA-Tagespflege
Falkenstraße 3, Amöneburg-Mardorf  Tel. 06429/8269724
DAHEIM - Arbeitsgemeinschaft Ambulante Alten- und Kranken-
pflege e.V.
Alte Kasseler Straße 43, 35039 Marburg,   Tel. 06421/681171
Ansprechpartner: Herr Schillgalies und Frau Höpp
Weitere Informationen:
Martin Kewald, Amöneburg,  Tel. 06422/1883

Rettungsdienst
Feuerwehr/Notruf  Tel. 112
Krankentransporte  Tel. 06421/19222

Beratungsstelle für das Trägerübergreifende 
Persönliche Budget

Persönliches Geld statt Sachleistung:
Information und Beratung für alle behinderten Menschen von der An-
tragstellung bis zur Budgetnutzung.
Marburger Verein für Selbstbestimmung und Betreuung (S.u.B.) e.V.
Am Grün 16, 35037 Marburg  Tel.: 06421 6200190, Fax: 06421 681550
Internet: www.sub-mr.de, E-Mail: budget@sub-mr.de

Apotheken- Notdienste
Siehe Stadt Homberg/Ohm

Samstag, 30. Januar
Kollekte: für die Desinfektionsmittel in der Seelsorgeeinheit
Rüdigheim: 17.00 Uhr Vorabendmesse - Bitte mit Anmeldung!
Amöneburg: 18.00 Uhr Vorabendmesse - Bitte mit Anmeldung!

Eilige Anzeigen per E-Mail aufgeben:

anzeigen@wittich-hoehr.deanzeigen@wittich-herbstein.de
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„Wünsche und Anregungen 
nehmen wir gerne entgegen“

Seniorenbeirat der Stadt Amöneburg
Ansprechpartner:
Petra Becker, Beiratsmitglied   Tel.: 06429/7515
Ursula Dörr, Beiratsmitglied   Tel.: 06429/6727
Erika Feldpausch, Beiratsmitglied  Tel.: 06422/9448882
Fritz Kessler, stellv. Vorsitzender   Tel.: 06424/2840
Hildegard Kräling, Vorsitzende   Tel.: 06429/405
Anna Nasemann, Beiratsmitglied   Tel.: 06424/4332
Willi Ried, Beiratsmitglied  Tel.: 06424/3498

 

 

 

 

 

Nutzen Sie unser Angebot 
und rufen Sie uns an. 

 

 

 

Bürgerhilfe der Stadt Amöneburg 
Marburger Straße 12 
Amöneburg-Mardorf 
Tel.: 06429 / 8291541 
Fax: 06429 / 8291542 

E-Mail: buergerhilfe-amoeneburg@t-online.de 
Home: www.buergerverein-mardorf.de 

 

 

Ev.-luth. Kirchengemeinde 
Rauischholzhausen mit 
Mardorf und Roßdorf

Letzter Sonntag nach Epiphanias
Wochenspruch
„Über dir geht auf der HERR, und seine Herrlichkeit erscheint über dir.“

Jes 60,2
Wir feiern wieder Gottesdienste, und zwar im Wechsel von Video-
gottesdiensten und Präsenzgottesdiensten.
Am 31.01. um 18 Uhr wird es den Lichterabend als Präsenzgottesdienst 
in der Kirche Rauischholzhausen geben. Musikalisch wird er unterstützt 
von Dieter Ebinger, der meditative Gitarrenmusik spielt. Die Teilneh-
merzahl ist diesmal auf 45 begrenzt und eine Voranmeldung ist 
notwendig! Den Link dazu finden Sie auf der Homepage: www.kirche-
in-rauischholzhausen.de Telefonisch können Sie sich bei Frau Mohr 
(Verwaltungsassistenz) ab Mi. 20.01. zwischen 10 und 12 Uhr unter der 
Nummer 06421 30403817 anmelden.
Den nächsten Videogottesdienst können Sie am Sonntag, 07.02 über 
die oben genannte Homepage ansehen.
Wir hoffen auf diese Weise Menschen mit dem Bedürfnis nach realen 
Gottesdiensten entgegen zu kommen, desgleichen denen, die im Mo-
ment nicht in Präsenzgottesdienste gehen möchten.
Wenn die 7-Tage-Inzidenz in unserem Landkreis wieder stark steigen 
sollte, werden wir die Präsenzgottesdienste absagen.
Es grüßt Sie der Kirchenvorstand der Gemeinde Rauischholzhausen mit 
Mardorf und Roßdorf und wünscht Ihnen Gottes Segen!

 
Das Team von NULL bis SECHS ist  

weiter für Sie da! 
Auch in Zeiten der Coronakrise können Sie sich an uns 
wenden,    
 wenn Sie Fragen haben zur Erziehung und Entwicklung 

Ihres Kindes zwischen null und sechs Jahren, 
 wenn Sorgen und Ängste Sie belasten,  
 wenn Sie das Gefühl haben, den Anforderungen nicht 

mehr gerecht zu werden, 
 wenn Sie einfach mal jemanden zum Reden brauchen. 
 

Wir sind über E-Mail als auch  
telefonisch oder per SMS erreichbar.  

Ebenso sind auf diesem Weg Terminvereinbarungen  
möglich.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

NULL bis SECHS  NULL bis SECHS   NULL bis SECHS  
Präventive Beratung
NULL bis SECHS  NULL bis SECHS  NULL bis SECHS  
Präventive Beratung Präventive BeratungPräventive BeratungPräventive Beratung
für Eltern & Kitas
Präventive BeratungPräventive BeratungPräventive BeratungPräventive BeratungPräventive BeratungPräventive Beratung
für Eltern & Kitasfür Eltern & Kitas
Präventive Beratung
für Eltern & Kitas
Präventive Beratung

 

NULL bis SECHS · 6 regionale Anlaufstellen im Landkreis 
Frühe Förderung für Kinder: Integration und Prävention verbinden  
Beratungsangebot des Landkreises Marburg-Biedenkopf 
 
Träger: 
Kinderzentrum Weißer Stein Marburg-Wehrda  e. V. (06421) 30 32 120 
www.kize-weisser-stein.de/fruehe-hilfen/beratung-null-bis-sechs 

NULL bis SECHS | Maike Marwedel für die Gemeinden 
 Amöneburg, Kirchhain, Neustadt, Rauschenberg,  

Stadtallendorf und Wohratal  
E-Mail: m.marwedel@kize-weisser-stein.de  
Tel.: 06422-899 19 03 oder 0170-916 15 80 

Katholische Kirchengemeinde 
St. Johannes d. T. Amöneburg 

Die Seelsorgeeinheit Amöneburg ist Träger von 
drei katholischen Kindertagesstätten.

Für unsere Kindertagesstätten in Amöneburg und Mardorf 
suchen wir ab sofort in Teilzeit und Vollzeit 

Erzieherinnen
Ihre schriftlichen Bewerbungen mit vollständigen Unterlagen 

richten Sie bitte an die:

Katholische Kirchengemeinde St. Johannes d. T. Amöneburg
Am Johannes 1 | 35287 Amöneburg

Digitale Bewerbungen senden Sie bitte an:
sankt-johannes-amoeneburg@pfarrei.bistum-fulda.de

- Anzeige -
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Wohnberatung kann 
das Leben erleichtern

Auch im Alter möchte ich noch in meinen vier Wänden 
leben. Diesen Satz hört man verständlicherweise von vie-
len Menschen. Das eigene Zuhause, ein Wohnsitz für das 
ganze Leben. Das Alter oder gesundheitliche Probleme 
können jedoch dazu führen, dass Türschwellen, zu schma-
le Türen, Treppen oder eine zu hohe Badewanne ein Leben 
im eigenen Heim schwer machen. Altersgerechte- und Be-
hindertengerechte Umbauten können das Leben erleich-
tern. Für Umbauten und Hilfsmittel kann man Zuschüsse 
beantragen, muss somit nicht alle Kosten selber tragen.
Jedoch ist es wichtig, dass erst nach der Antragstel-
lung mit Umbauten begonnen wird.
Auf Wunsch machen wir gerne einen Hausbesuch, verein-
baren einen Gesprächstermin im barrierefreien Museum 
in Amöneburg.
Martin Kewald-Stapf und Christine Stapf
Telefon: 06422 - 1883
Email: m.kewald-stapf@gmx.de

Der Mittagstisch Rüdigheim ist auch in Corona-Zeiten 
für Sie da ! 

 

Liebe Mittagstischgäste ! 

Wenn wir auch derzeit nicht gemeinsam am Mittagstisch  
sitzen können, so müssen Sie nicht auf Ihr Mittagessen verzichten. 

Jeden Dienstag 
fahren ehrenamtliche Helfer des Mittagstisches Rüdigheim 

nach entsprechender Anmeldung Essen aus. 

Wenn Sie dieses Angebot wahrnehmen möchten,  
so melden Sie sich bitte bis 

spätestens Montag, 12.00 Uhr, 
bei Petra Becker, Tel. 06429/7515, an 

 

Bis wir uns wieder sehen 

Bleiben Sie gesund ! 

 

                                                     

  

 

Offene Telefonsprechstunden  
der Alzheimer Gesellschaft Marburg-Biedenkopf e.V.   

 
Die Alzheimer Gesellschaft Marburg-Biedenkopf e.V ist für Beratungen 

weiterhin für Sie da – derzeit ausschließlich telefonisch. Die Sprechzeiten 

wurden erweitert und offene Telefonsprechstunden eingerichtet.  

Sie können uns unter folgenden Telefonnummern erreichen: 

 unter der Festnetztelefonnummer 06421 690 393  

(montags bis freitags von 9:00 bis 13:00 Uhr)  

 unter den Mobilnummern 

0176 3430 3441, Elisabeth Bender, Region Marburg 

0159 0675 6020, Dr. Anne Wächtershäuser, Region Ostkreis 

0151 2623 1066, Diana Gillmann-Kamm, Region Hinterland 
 

Gerne können Sie uns auch über unsere E-Mail-Adresse kontaktieren: 

info@alzheimer-mr.de. 

 

WWW.WITTICH.DE

– Jetzt anrufen

und kostenlose

Fachberatung

nutzen! –

www.fenster-rhiel.de – Tel. 0 64 24 / 92 68-0 · Fax -20

... mit werkseigener Fensterproduktion ... erstklassigem Montageteam
und Serviceabteilung (nur für eigene Produkte)

Ausstellung: Lindenstraße 1, 35287 Roßdorf
– täglich geöffnet –

 www.KragImmobilien.de 

  Wir verkaufen Immo- 
    bilien trotz Corona  
   (oder gerade wegen) 
Warum? Weil wir immer saubere 
und gute Lösungen finden und 
unser für Eigentümer erfolgrei-
ches System anpassen! Alles 
Gute und viel Gesundheit.  
Rufen Sie am besten 
gleich an! 
Ihr lokaler Experte in 
Immobiliensachen:  
Jürgen Krag 

- Anzeigen -

Farbanzeigen

fallen auf!

Lassen Sie sich von uns beraten:

info@wittich-hoehr.deinfo@wittich-herbstein.de

 Verbote. 

 Neue Ideen 

 Was wirklich zählt. 

 statt 

Für den Inhalt der Wahlwerbung ist ausschließlich die jeweilige Partei verantwortlich – siehe Impressum
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Termine in 2021:  

*Fr./Sa.: 17. / 18.09.2021  

*Fr./Sa.: 15. / 16.10.2021  

*Fr./Sa.: 05. / 06.11.2021 

 

Dauer: 1. Tag - 18:00 - ca. 21:00 Uhr  

            2.             2. Tag - 08:00 - ca. 13:00 Uhr 

Termine in 2021:  

*Samstag, 11.09.2021, ab 13.00 Uhr 

*Samstag, 02.10.2021, ab 13.00 Uhr      

Ende jeweils ca. 17.00 Uhr  

Vereine und Verbände
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Auf dem Spielplatz wurden vier Spitzahorne als zusätzliche Schatten-
spender gepflanzt.
Darüber hinaus gab es auch jährlich wiederkehrende Arbeiten wie das 
Reparieren und Streichen der zahlreichen Ruhebänke im Dorf und der 
Gemarkung. Außerdem erhielt das Staudenbeet am Parkplatz Treff-
punkt eine neue Bepflanzung, die der Trockenheit trotzen kann.
Vielen Dank an die Helfer, die sich über jüngere Unterstützer und 
neue Mitglieder freuen würden.

Hilfe für die Steuererklärung
FRANKFURT AM MAIN. Immer mehr Rentnerinnen und Rentner sind 
inzwischen verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben. Die Deutsche 
Rentenversicherung stellt ihnen auf Wunsch kostenlose Bescheinigun-
gen aus, die beim Ausfüllen der Steuervordrucke helfen. Diese enthalten 
alle steuerrechtlich relevanten Beträge mit Hinweisen, in welchen Zeilen 
die Werte eingetragen werden können.
Durch die Neugestaltung der Steuererklärung und die automatische Da-
tenübertragung von der Rentenversicherung an das Finanzamt ist es seit 
diesem Jahr nicht mehr zwingend erforderlich, die Daten in die „Anlage 
R“ und „Altersvorsorgeaufwand“ einzutragen. Die Eintragung ist jedoch 
sinnvoll, wenn man die Steuererklärung elektronisch abgibt und sich 
vorab das mögliche Ergebnis ausrechnen lassen möchte.
Rentenbeziehern, die schon einmal eine Rentenbezugsmitteilung bei der 
Deutschen Rentenversicherung beantragt haben, wird die Bescheini-
gung über die für das Kalenderjahr 2020 gemeldeten Daten automatisch 
zugesandt.
Der Versand findet zwischen Mitte Januar und Ende Februar statt.
Soweit eine Rentenbezugsmitteilung für das Finanzamt erstmalig benö-
tigt wird, kann sie im Internet unter www.deutsche-rentenversicherung.
de/ Steuerbescheinigung angefordert werden.
Die Deutsche Rentenversicherung Hessen mit Hauptsitz in Frankfurt am 
Main betreut rund 2,4 Millionen Versicherte, 580.000 Rentnerinnen und 
Rentner sowie über 115.000 Arbeitgeber. Sie ist der Ansprechpartner für 
alle Fragen rund um die Altersvorsorge und Rehabilitation.

Bürgerverein Mardorf

Bürgerverein „Leben und alt werden in Mar-
dorf und Umgebung e.V.“
Wegen der Corona-Pandemie findet bis auf weite-
res keine Jahreshauptversammlung statt.
Sobald die Durchführung der JHV möglich ist, 
erfolgt die satzungsgemäße Einladung der Mit-
glieder.

Der Vorstand

Verschönerungsverein Rüdigheim
Verschönerungsverein Rüdigheim blickt auf das 

Jahr 2020 zurück.
Auch im Jahr 2020 hat der Verschönerungsverein Rüdigheim wieder 
mit zahlreichen Aktivitäten zur Verschönerung des Ortsbildes seines 
Heimatdorfes beigetragen.
So erhielt die Außenfassade der Bushaltestelle in der Hauptstraße auf 
Kosten des Verschönerungsvereins einen neuen Anstrich. Ausgeführt 
wurden die Malerarbeiten durch eine Fachfirma. Vorher wurden durch 
Vereinsmitglieder noch Teile der Holzverkleidung erneuert.

Die Bushaltestelle war Mitte der 70er Jahre in Eigenregie durch die Mit-
glieder des Verschönerungsvereins errichtet worden. Zunächst hatte das 
Gebäude ein Flachdach, aber im Rahmen des Wettbewerbes „Unser 
Dorf soll schöner werden“ wurde durch die Bewertungskommission ein 
Satteldach angeregt, weil dieses besser in das Ortsbild passt. Auch 
diese Arbeiten wurden wieder in Eigenregie durchgeführt.
Stolz präsentieren die Vorstandsmitglieder das Schmuckstück in der 
Ortsmitte.

(von rechts nach links: Vorsitzende Hiltrud Biecker, 2.Vorsitzender Alois 
Witzel mit seinem Enkel Lukas, Kassierer Burkhard Wachtel)
Neben der Bushaltestelle wurde eine neue Nordmanntanne gepflanzt, 
an der in Zukunkt wieder die Weihnachtskerzen brennen sollen.

(Alois Witzel und Hiltrud Bieker begutachten, ob die Tanne gerade steht)

- Anzeige -
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Wahlhelfer gesucht
Eine Demokratie lebt von der aktiven Teilnahme ihrer Bürgerinnen und Bürger 
am politischen Geschehen.

Die Abwicklung einer Wahl in diesem Fall die bevorstehende 

Kommunalwahl und Seniorenbeiratswahl  
am 14. März 2021

ist jedoch nur mit einer Vielzahl von ehrenamtlichen Bürgerinnen/Bürgern zu 
stemmen. Einige von ihnen sind schon seit einigen Jahren in diesem Ehrenamt 
dabei, dafür danken wir ihnen recht herzlich.

Wenn auch sie mal einen Blick „hinter die Kulissen“ werfen wollen: Wie wäre es 
mit einer Mitarbeit in einem Wahlvorstand? Es erwartet sie eine interessante 
und verantwortungsvolle Tätigkeit zum Wohle der Allgemeinheit. Und beden-
ken sie: Die Arbeit als Wahlhelfer oder Wahlhelferin beansprucht sie nur einen 
einzigen Tag - im Gegensatz zu anderen Ehrenämtern.

In der Gemeinde Gemünden (Felda), werden die Wahlvorstände durch die 
Ortsbeiräte in den einzelnen Ortsteilen aufgestellt. Leider sind bei der letzten 
Kommunalwahl keine Ortsbeiräte für die Ortsteile Nieder-Gemünden und Ot-
terbach zustande gekommen, sodass die Gemeindeverwaltung zur Aufstellung 
der Wahlvorstände in diesen Ortsteilen besonders ihre Hilfe benötigt.

Die Wahl wird unter Berücksichtigung aller Hygienemaßnahmen durchgeführt. 
Wahlhelfer, die sich als sogenannte Risikopersonen einstufen, sollten den Dienst 
als Wahlhelfer zum eigenen Schutz nicht antreten.

Zur Anmeldung oder Rückfragen steht ihnen Frau Maininger telefonisch unter 
der Rufnummer 06634 / 960610 oder per Mail viktoria.maininger@gemuenden-
felda.de gerne zur Verfügung. 
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Amtliche Bekanntmachungen

 
Tagesordnung: 
 
 

 
Tagesordnung: 
 
 
TOP und  
Drucksachennr. 

Betrifft Bemerkungen Aktenzeiche
n 

21.14.OB5.1 Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit 
 
Werner Lutz eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
Er stellt die ordnungsgemäße Ladung und somit die Beschlussfähigkeit fest.  
 

  

Niederschrift  21.14.OB5 Gremium: Ortsbeirat 11. Legislaturperiode  

      

Datum:  Freitag, 15.01.2021  20:05 – 21:20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Hainbach 

Mitgliede
r 

Anwesende : Werner Lutz, Dirk Wagner, Stephan Mayer, Albert Maul, Katrin Rose 

Entsch. : - 

Unentsch. : - 

 
Gemeindevorstand/ 
Gemeindevertretun
g 

: Bgm. Lothar Bott, Jan Schönfeld, Walter Momberger  

 Gäste : Katja Imhof, Achim Reitz  

Sitzungsleitung  : Werner  Lutz         Schriftführung: Katrin Rose 
 
Tagesordnung: 
 
 

21.14.OB5.2 Verlesung des Protokolls der letzten Sitzung 
 
Die Schriftführerin Katrin Rose verliest das Protokoll der Sitzung vom 09.06.2020.  
Das Protokoll wird einstimmig angenommen.  

  

21.14.OB5.3 Beratung über den Haushaltsplan 2021/2022 
 
Der Ortsbeirat Hainbach wurde von der Gemeinde darum gebeten, eine Stellungnahme im 
Rahmen der Anhörung der Ortsbeiräte zum Haushaltsplan abzugeben.  
 
In seiner letzten Sitzung am 09.06.2020 beschloss der Ortsbeirat, dass die Sanierung der alten 
Viehtränke in die Mittelanmeldung zum Haushaltsjahr 2021/2022 aufgenommen werden soll.  
Da zu diesem Zeitpunkt noch keine konkreten Maßnahmen zur Sanierung und somit auch 
noch keine geschätzten Kosten hierfür vorlagen, wurde die Viehtränke im Herbst zunächst in 
Eigenleistung (Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins und des Ortsbeirats) geräumt und 
gesäubert. Bei einem Ortstermin am 29.11.2020 konnten hier dann weitere Maßnahmen 
besprochen werden:  
In der Viehtränke soll zunächst an zwei Seiten eine Art Drainage-Rinne ausgebaggert werden, 
um das Wasser entsprechend abzuleiten.  
Danach soll eine Sauberkeitsschicht aus Kies aufgefüllt werden.  
Für die Bagger- und Entsorgungsarbeiten, sowie kleinere Ausbesserungsarbeiten und Kies 
veranschlagen wir etwa 5.000€. 
Die weitere Ausgestaltung der Viehtränke soll über die Dorferneuerung stattfinden.  
 

Der Ortbeirat beschließt einstimmig, dass diese konkrete Maßnahme in der Stellungnahme an 
die Gemeinde aufgeführt wird und die anfallenden Kosten von etwa 5.000€ hierfür in den 
Haushaltsplan aufgenommen werden sollen.  
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21.14.OB5.4 
 

Rückblick auf die letzte Legislaturperiode 
 
Der Ortsvorsteher Werner Lutz bedankte sich zunächst bei den Mitgliedern des Ortsbeirates 
für die engagierte Mitarbeit und wies darauf hin, wie wichtig ein solches Gremium für den Ort 
ist, und wie viel der Ortsbeirat in der letzten Legislaturperiode umsetzen konnte. 
 
In seinem Rückblick sprach Werner Lutz an, worüber der Ortsbeirat entscheiden musste, was 
er mit viel Engagement und Eigenleistung umgesetzt hat und auch welche künftigen Projekte 
vom Gremium weiter vorangetrieben oder beraten werden müssen.  
 
In den vergangenen 5 Jahren waren unter anderem folgende Dinge in Angriff genommen 
worden: 
Das Backhaus wurde in Eigenleistung gestrichen. Unklar ist noch, wie die Stromversorgung 
künftig weiter gehandhabt werden soll, da der Vorschlag zur Kostenreduzierung von Seiten 
der Gemeinde noch nicht weiterverfolgt wurde.  
 
Am Spielplatz wurde ein neues Klettergerüst und ein neuer Stabgitterzaun aufgestellt.  
 
Das Bushäuschen wurde saniert und gestrichen.  
 
Umfangreiche Sanierungsarbeiten am Friedhof konnten umgesetzt werden. Hier wurde die 
Blendmauer erneuert, ein Stabgitterzaun gesetzt, die Trauerhalle wurde gestrichen (Arbeiten 
noch nicht vollständig abgeschlossen) und er erfolgte die Teerung des Weges. Hierfür teilten 
sich die Gemeinde und die Jagdgenossenschaft die Kosten hälftig.  
 
Am DGH wurde die Weihnachtsbeleuchtung durch energiesparende LEDs ausgetauscht, eine 
Lampe am Parkplatz und die Beleuchtung der Zufahrt konnten auch endlich umgesetzt und 
installiert werden. Im Saal wurde durch den Ortsbeirat eine Innenlichterkette installiert.  
 
Die Ortseingangsschilder wurden gestrichen, der Internetauftritt von Hainbach auf der 
Gemeindehomepage aktualisiert und neu gestaltet.  

  

 
Der Weihnachtsbaum am Feuerwehrhaus wird jedes Jahr durch den Ortsbeirat organisiert.  
 
Neben den bereits umgesetzten Maßnahmen, beriet der Ortsbeirat aber auch über den 
Bebauungsplan "Am Zollstock", über Verkäufe von Feldwegen und Grundstücken und den 
möglichen Bau einer Photovoltaik-Anlage.  
 
Auch die Anbindung an das schnelle Internet war ein immer wiederkehrendes Thema. 
Vertreter der Firma OR Network wurden geladen, um Rede und Antwort über die 
augenblickliche Versorgung mit WiDSL zu stehen. Auf Betreiben des Ortsbeirats wurden hier 
weitere Verteilerantennen auf dem Dach des DGH installiert, um eine bessere Abdeckung zu 
erreichen.  
Im Zuge des geplanten Glasfaserausbaus durch die TNG warb der Ortsbeirat persönlich bei 
den Einwohnern, diese Chance auch zu nutzen.  
Das Ergebnis zeigt, dass dieser Einsatz zu großem Erfolg geführt hat und in diesem Jahr der 
Ausbau auch beginnen wird.  
 

21.14.OB5.5 
 

Verschiedenes 
 
Für die Kommunalwahl am 14.03.2021 werden wieder Wahlhelfer benötigt.  
Albert Maul, Dirk Wagner, Stephan Mayer, Katrin Rose und Katja Imhof erklärten sich schon 
bereit, diesen Dienst zu übernehmen.  
 
Albert Maul dankte dem Ortsbeirat für die Zusammenarbeit und betonte noch einmal, wie 
wichtig ein guter Zusammenhalt für die Dorfgemeinschaft ist.  
 
Stephan Mayer dankte dem Ortsvorsteher Werner Lutz für sein großes und unermüdliches 
Engagement für den Ort.  
Er fragt an, ob der Kirchenvorstand zur Kirchenvorstandswahl die Urne leihen kann. Werner 
Lutz sagt, dass dies möglich ist.  
 

  

Jan Schönfeld informiert, dass am Montag im Gemeindevorstand über das Angebot für die 
Steckdose am Festplatz (rund 500€) beraten wird.  
 
Katrin Rose fragt an, ob es schon nähere Informationen zum geplanten Funkmast gibt.  
Werner Lutz informiert, dass dieser auf einem privaten Grundstück errichtet werden soll. 
Vermessungen und Vorbereitungen für den Bau des 40m-Masts der Telekom sind bereits in 
Arbeit.  
 
Herr Bgm. Bott dankt dem Ortsbeirat für die gute und die konstruktive sowie auch kritische 
Zusammenarbeit. Er teilt mit, dass alle Wahlvorschläge zugelassen wurden.  
 
Walter Momberger sagt, dass er das letzte Mal als Gemeindevertreter an einer 
Ortsbeiratssitzung teilnimmt. Er gibt ein kurzes Resümee seines politischen Wirkens der 
letzten 20 Jahre und wirbt dafür, dass ein politisches Engagement wichtig für die Gemeinde ist 
und bedank sich beim Ortsbeirat dafür, dass die Mitglieder dieses Engagement für Hainabch 
aufbringen.  
 
Abschließend bedank sich die Schriftführerin Katrin Rose noch für die gute und nette 
Zusammenarbeit und  gegenseitige Unterstützung.  
 
Künftig sollen die Protokolle der Ortsbeiratssitzungen nicht nur auf der Homepage sondern 
auch im Ohmtal Boten veröffentlicht werden.  
 

Für das Protokoll:  Ortsvorsteher      Schriftführer   
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Bürgerservice – Frau Annette Kuhn   9606-19
E-Mail: annette.kuhn@gemuenden-felda.de
Finanzverwaltung - Frau Corinna Kern   9606-22
E-Mail: corinna.kern@gemuenden-felda.de
Gemeindekasse - Frau Bianca Reitz   9606-14
E-Mail: bianca.reitz@gemuenden-felda.de
Gemeindekasse u. Personalverwaltung –
Frau Svenja Groß   9606-16
E-Mail: svenja.gross@gemuenden-felda.de
Finanz- und Personalverwaltung -
Frau Mareike Musch   9606-13
E-Mail: mareike.musch@gemuenden-felda.de
Bauverwaltung - Frau Iris Rohrbach   9606-20
E-Mail: iris.rohrbach@gemuenden-felda.de
Kindertagesstätte   8166
E-Mail: kita@gemuenden-felda.de
Bau- und Servicehof - Bauhofleiter
Herr Udo Richber   918481
Telefax   918482
E-Mail:   bauhof@gemuenden-felda.de
Kläranlage Rülfenrod   918756

Internet
Homepage www.gemuenden-felda.de
zentrale E-Mail info@gemuenden-felda.de

Dorfgemeinschaftshäuser
Dorfgemeinschaftshaus Nieder-Gemünden
• Hausmeister Herr Fischer  9188520
Dorfgemeinschaftshaus Burg-Gemünden
• Hausmeisterin Frau Martin   918746
Dorfzentrum Ehringshausen
• Hausmeister Herr Müller   604
Dorfgemeinschaftshaus Elpenrod
• Hausmeister Herr Henkel   1572
Dorfgemeinschaftshaus Hainbach
• Hausmeister Herr Korn   7549034
• Vermietung Herr Lutz   748
Dorfgemeinschaftshaus Otterbach
• Ansprechpartnerin Frau Braun   8374
Feuerwehrhaus Rülfenrod
• Ansprechpartner Herr Klein   919942
• Ansprechpartner Herr Griesler   919943
Mehrzweckhalle Nieder-Gemünden
• Hausmeisterin Frau Scherer  8827

Ortsvorsteher / Ortsvorsteherinnen
Burg-Gemünden, Herr Albert   8099649
Ehringshausen, Herr Dr. Müller   604
Elpenrod, Frau Henkel   8956
Hainbach, Herr Lutz   748
Rülfenrod, Herr Klein   237016
In den Ortsteilen Nieder-Gemünden und Otterbach konnte kein Ortsbeirat 
für die XI. Legislaturperiode gestellt werden. Bei Fragen diesbezüglich 
wenden Sie sich bitte an die Gemeindeverwaltung unter 0 66 34 / 96 06-0.

Diakoniestation Ohm Felda
Zur Alten Hohle 18, 35325 Mücke Ein Zusammenschluss der Gemeinden 
Feldatal, Gemünden, Homberg und Mücke

Bürosprechzeiten Nieder-Ohmen
Montag – Freitag von 8.00 – 15.00 Uhr

sowie nach telefonischer Vereinbarung
Tel. 06400 959949-0, Fax. 06400 959949-9
Bürosprechzeiten Homberg/Ohm
Montag - Freitag 7.00 – 11.00 Uhr

und 12.00 – 14.00 Uhr
sowie nach telefonischer Vereinbarung

Tel. 06633 5555, Fax. 06400 959949-9

Ortsgerichte
Ortsgericht Gemünden (Felda ) I - Burg-Gemünden
Ortsgerichtvorsteher: Bernd Deichert,
Weideweg 3,  Tel. 06634 - 8464
Stellvertretender Ortsgerichtvorsteher: Arno Philippi,
Ohmstraße 10,  Tel. 06634 - 1517
Ortsgericht Gemünden (Felda ) II - Nieder-Gemünden
Ortsgerichtvorsteher: Hartmuth Schäfer,
Hohlstraße 14,  Tel. 06634 - 390
Stellvertretender Ortsgerichtvorsteher: Bodo Karnasch,
Homberger Straße 22,  Tel. 0172 - 6422448
Ortsgericht Gemünden (Felda ) III - Elpenrod, Hainbach und Otterbach
Ortsgerichtvorsteher: Michael Weicker,
Am Zollstock 3,  Tel. 06634 - 918987
Stellvertretender Ortsgerichtvorsteher: Gerhard Rühl,
Örtenröder Straße 27,  Tel. 06634 - 8144

3. Änderung der 
WASSERVERSORGUNGSSATZUNG [WVS]

der Gemeinde Gemünden (Felda)
Aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeinde-
ordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 
(GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
07.05.2020 (GVBl S. 318), der §§ 30, 31, 36 des Hessischen Wasserge-
setzes (HWG) in der Fassung vom 14.12.2010 (GVBl. I S. 548), zuletzt 
geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22.08.2018 (GVBl. I S. 366), 
der §§ 1 bis 5a, 6a, 9 bis 12 des Hessischen Gesetzes über kommunale 
Abgaben (KAG) vom 24.03.2013 (GVBl. I S. 134), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 28.05.2018 (GVBl. S. 247), hat die Gemeindevertretung der 
Gemeinde Gemünden (Felda) in der Sitzung am 10.12.2020 folgende 3. 
Änderung der Wasserversorgungssatzung der Gemeinde Gemünden 
(Felda) vom 27.06.2013 beschlossen:

Artikel I
§ 26 Benutzungsgebühren:

§ 26 (4) wird wie folgt geändert:
Für die Bereitstellung der öffentlichen Einrichtung der Wasserversor-
gungsleitungen erhebt die Gemeinde eine Grundgebühr. Diese Grund-
gebühr ist für jedes an das Leitungsnetz angeschlossene Grundstück 
(bebaut oder unbebaut) zu entrichten. Die Grundgebühr beträgt pro 
Grundstück und Jahr 48,15 €. Sie enthält die gesetzliche Umsatzsteuer 
(Nettopreis 45,00 € und 7 % Umsatzsteuer = 3,15 €).

Artikel II
§ 35 In-Kraft-Treten

Diese 3. Änderungssatzung tritt zum 01.01.2021 in Kraft.
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt:
Gemünden (Felda), den 11.12.2020

Bott
Bürgermeister

(Siegel)

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit den hierzu ergan-
genen Beschlüssen der Gemeindevertretung übereinstimmt und dass 
die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften 
eingehalten wurden.
Gemünden (Felda), den 11.12.2020

Bott, Bürgermeister

Öffentliche Zustellung
Name des Empfängers: Nimet Ertas
Letzte bekannte Anschrift: Eulenkopfstraße 41, 35043 Marburg
Der derzeitige Aufenthaltsort des vorgenannten Empfängers ist unbe-
kannt.
Dem Empfänger sind folgende Schriftstücke des Gemeindevorstandes 
der Gemeinde Gemünden zuzustellen:

Mahnung vom 21.01.2021
Zustellungsversuche und Ermittlungen des Aufenthaltsortes sind ergeb-
nislos geblieben.
Die oben genannten Verwaltungsakte werden deshalb nach § 10 Verwal-
tungs-zustellungsgesetz öffentlich zugestellt und können innerhalb von 2 
Wochen nach dem Tag des Aushangs (27.01.2021) gegen Vorlage eines 
gültigen Ausweispapieres oder durch einen bevollmächtigten Vertreter 
zu den üblichen Sprechzeiten eingesehen bzw. abgeholt werden bei:
Gemeindeverwaltung Gemünden (Felda)
Gemeindekasse Rathausgasse 6 35329 Gemünden (Felda)

gez. Bott
Bürgermeister

Gemeinde Gemünden (Felda)
Sitz der Gemeindeverwaltung Rathausgasse 6, 35329 Gemünden 
(Felda), OT Nieder - Gemünden

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung
Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag 8:30 – 12:00
Donnerstag 14:00 – 18:00
Die Öffnungszeiten gelten in erster Linie für das Bürgerbüro. Wir bitten 
allerdings auch hier um vorherige Terminvereinbarung, um mögliche 
Wartezeiten zu vermeiden.
Für alle anderen Dienstleistungen bieten wir Ihnen persönliche Sprech-
zeiten an. Bitte vereinbaren Sie telefonisch (während der oben angege-
benen Zeiten) oder per E-Mail direkt beim zuständigen Sachbearbeiter 
/ der zuständigen Sachbearbeiterin einen Termin.
Gemeindeverwaltung - Zentrale   (06634) 9606-0
Telefax   (06634) 9606-15
Zentrale E-Mail Adresse   info@gemuenden-felda.de
Homepage   www.gemuenden-felda.de
Hauptverwaltung - Frau Viktoria Maininger   9606-10
E-Mail: viktoria.maininger@gemuenden-felda.de
Bürgerservice - Frau Simone Schmuck   9606-18
E-Mail: simone.schmuck@gemuenden-felda.de
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Es werden ausschließlich Geräte aus Privathaushalten und nicht von Ge-
werbetreibenden entgegengenommen. Nachfolgend aufgeführte Elek-
trogeräte wie z.B. Leuchtstoffröhren, Gasentladungslampen, Monitore 
und Bildschirme werden nicht angenommen! Bei der Sperrmüllsammlung 
werden weiterhin Elektroherde, Spülmaschinen, Fernsehgeräte, Kühl- 
und Tiefkühlgeräte (künftig ohne Gebührenmarke) eingesammelt.

Öffnungszeiten der gemeindlichen 
Kindertagesstätte

Die gemeindliche Kindertagesstätte Gemünden (Felda), Feldastraße 56, 
35329 Gemünden (Felda), OT Nieder-Gemünden ist von
Montag bis Donnerstag   von 07.15 Uhr - 16.15 Uhr
und Freitags   von 07.15 Uhr - 16.00 Uhr
geöffnet. Es besteht die Möglichkeit Kinder von 1 - 6 Jahren dort betreu-
en zu lassen. Ein Mittagessen wird täglich gegen Entgelt zur Verfügung 
gestellt. Informationen erhalten Sie in der Kindertagesstätte unter der 
Telefonnummer: (06634) 8166.

Bürgerinformation ÖPNV
Nächstgelegene Fahrkartenausgaben und Auskunftsstellen für DB-
Fernverkehr und den Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV):
Bahnhof Alsfeld, RMV Mobilitätszentrale und DB-Agentur, 
Telefon: 06631/963333
Mo.-Fr.   07.30 - 16.45 Uhr
Fahrplanauskunft: „Fahrplan- und Fahrpreisauskünfte können Sie außer-
halb der Öffnungszeiten am RMV Servicetelefon unter der Rufnummer 
069 / 24 24 80 24 erfragen.
Ansprechpartner für alle Fragen zum ÖPNV im Vogelsbergkreis:
VGO Verkehrsgesellschaft Oberhessen mbH
Verwaltung: Bahnhofstraße 14 (im Bahnhof
Info-Telefon:  06631/963333

Verkehrsverbindungen ab Gemünden (Felda)
Vogelsbergbahn 45: Limburg - Gießen - Alsfeld - Lauterbach - Fulda 

und zurück
Buslinie MR - 82: Kirchhain - Homberg - ( Burg- u. Nieder-
(ehemals 382) Gemünden) und zurück
VB-71: Ehringshausen - Nieder-Gemünden - Homberg 

und zurück
VB-77: Helpershain - Feldatal - Elpenrod - Mücke
Die Fahrpläne dieser und weiterer Linien finden Sie auf den Internetsei-
ten der VGO unter www.vgo.de

Nachruf
Die Gemeinde Gemünden (Felda)  

nimmt Abschied von

Herrn Eckhard Kömpf
der am 16. Januar 2021 im Alter von 64 Jahren verstorben ist.

Herr Kömpf war von März 1985 bis März 1989 im Ortsbeirat 
Ehringshausen ehrenamtlich tätig. Anschließend war Herr Kömpf 
von April 1989 bis Juni 2001 und von Mai 2011 bis Oktober 2020 
Beigeordneter im Gemeindevorstand der Gemeinde Gemünden 
(Felda). In dieser Zeit war er von April 2016 bis Oktober 2020 
Erster Beigeordneter der Gemeinde Gemünden (Felda) und 
somit allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters.

Für die langjährige ehrenamtliche Tätigkeit in der Gemeinde 
Gemünden (Felda) wurde Herr Kömpf am 28.08.2001 mit der 
Ehrenplakette der Gemeinde Gemünden (Felda) in Bronze 
ausgezeichnet. Im Dezember 2020 sollte Herrn Kömpf die 
Ehrenplakette der Gemeinde Gemünden (Felda) in Gold 
verliehen und er gleichzeitig zum Ehrenbeigeordneten ernannt 
werden. Leider konnte die Auszeichnung und Ernennung aus 
gesundheitlichen Gründen nicht mehr erfolgen.

Unsere Gemeinde hat einen besonders engagierten und 
geschätzten Bürger verloren. Wir werden Herrn Kömpf stets ein 
ehrendes Andenken bewahren.

Unser tiefes Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden seiner 
Familie.

Gemünden (Felda), im Januar 2021

Für die Gemeinde
Gemünden (Felda)

Für die Gemeindevertretung
der Gemeinde Gemünden (Felda)

Lothar Bott
Bürgermeister

Klaus-Dieter Jensen
Vorsitzender der Gemeindevertretung

Ortsgericht Gemünden (Felda ) IV - Ehringshausen und Rülfenrod
Ortsgerichtvorsteher: Hans-Werner Heinl,
Gartenweg 6,  Tel. 06634 - 716
Stellvertretender Ortsgerichtvorsteher: Wolfgang Beutlberger,
Birkenweg 16,  Tel. 06634 - 1732

Schiedsamt Gemünden (Felda)
zuständig für alle Ortsteile
Schiedsfrau
Antje Schäfer
Hohlstraße 14
35329 Gemünden (Felda) Tel.: 06634/919544
(Terminvereinbarungen nach 18.00 Uhr)
Stellvertretende Schiedsfrau
Anneliese Philippi
Ohmstraße 10
35329 Gemünden (Felda) Tel.: 06634/1517
(Terminvereinbarungen nach 18.00 Uhr)

Betreuungsbeamte des Bezirks Antrifttal, 
Gemünden (Felda), Kirtorf und Romrod

Polizeioberkommissar Thomas Lachmann
und Polizeioberkommissar Helmut Lerch   Tel.: 06631/974-0
(Polizeistation Alsfeld)

Winterdienst der Gemeinde 
Gemünden (Felda)

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wenn der Winter Einzug hält, ist es wieder soweit. Für Grundstück-
seigentümer, Fußgänger und Autofahrer gibt es einiges zu beach-
ten. Aus diesem Grund möchten wir Sie rund um den Räum- und 
Streudienst in der Gemeinde Gemünden (Felda) sowie über Ihre 
Anlieger-pflichten informieren. Das Gemeindegebiet ist in drei ein-
zelne Räum- und Streubezirke aufgeteilt. Jeder Bezirk wird entspre-
chend einer Dringlichkeitsstufe (I, II, III) abgefahren. Gestreut und 
geräumt werden der Reihe nach die folgenden Bereiche: (I) Zufahrt 
zur Schule und Kindertagesstätte, Steigungen der Innerortsstra-
ßen, Feuerwehrzufahrten, (II) Innerortsstraßen, Rad- und Fußwe-
ge, Zufahrten zu Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen, (III)
gemeindeeigene Parkflächen und Friedhöfe. Der Zeitpunkt und die 
Häufigkeit der Reinigungsvorgänge richten sich nach Schnee- und 
Witterungslage. Zu betreuen ist eine Strecke von ca. 29 Kilometern. 
Aufgrund der Länge des abzufahrenden Straßennetzes ist es nicht 
möglich, die Einsatzfahrzeuge an jedem Ort sofort einzusetzen. Für 
einen Streu- und Räumeinsatz werden je nach Wetterlage ca. vier 
bis acht Stunden benötigt. Bei starkem und anhaltendem Schneefall 
sowie bei extremen Witterungsverhältnissen werden vor allem die 
verkehrsbedeutsamen Straßen mehrmals geräumt und gestreut. Im 
Regelfall kommen mindestens 2 Winterdienstfahrzeuge zum Einsatz. 
Bei extremen Winterdienstlagen werden 3 Winterdienstfahrzeuge 
eingesetzt. Für den Winterdienst in der Gemeinde Gemünden (Fel-
da) mit ihren Mitarbeitern im Bau- und Servicehof heißt das: wech-
selweise Rufbereitschaft für den Winterdienst, tägliche Kontrolle 
der Witterungsverhältnisse und Dokumentation, frühes Aufstehen; 
auch Nacht- und Wochenendeinsätze sind zu absolvieren, Feierta-
ge eingeschlossen. Die Einsatzkräfte sind nicht nur dankbar für das 
Verständnis ihrer eigenen Familien, sondern auch für das Entgegen-
kommen der Bevölkerung. Erschwerend kommt hinzu, dass an der 
Fahrbahn abgestellte Fahrzeuge - besonders in den Anliegerstraßen 
- den Streu- und Räumdienst regelmäßig behindern. Halten sie aus-
reichenden Abstand zu den Winterdienstfahrzeugen.
Daher unsere Bitte:
Achten Sie beim Abstellen Ihres Fahrzeuges darauf, dass der 
Winterdienst ungehindert tätig werden kann. Parken Sie Ihr 
Fahrzeug nicht auf der Straße, nur so kann ein zufriedenstellen-
der Winterdienst erfolgen. Denken Sie auch an den Rückschnitt 
überhängender Äste in den Straßenraum.
Mit freundlichen Grüßen Ihr

Lothar Bott
Bürgermeister

Annahme von Elektro-Kleingeräten 
aus privater Herkunft

Der Bau- und Servicehof Gemünden (Felda), Feldastr. 58, 35329 Ge-
münden (Felda), OT Nieder-Gemünden, nimmt immer

freitags zwischen 11.45 und 12.15 Uhr
oder nach telefonischer Vereinbarung

Elektro-Kleingeräte aus privater Hand kostenlos zur Entsorgung an.
Bitte beachten Sie, dass hier nur Kleingeräte abgegeben werden können,
die mindestens zwei Kanten von weniger als 50 Zentimeter Kantenlänge
haben. Sie müssen frei von Verschmutzungen und Anhaftungen sein und
dürfen nicht in zerlegtem und zerfleddertem Zustand sein. 
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Im Entgelt sind die Kosten für ein Lehrbuch (10,40 €) enthalten.
Mindestteilnehmerzahl: 4 Personen
Staffelpreise:
4-5 Personen 94,40 €
ab 6 Personen 66,40 €
Verbindliche Anmeldung bis 01.03.2021
211-5404
Yvonne Jung
4 Treffen, Mo, 19.00-21.15 Uhr, ab 08.03.2021
Gemünden-Nieder-Gemünden,
Pestalozzischule
Amigurumi - Häkelkurs
Alle, die Lust am kreativen Gestalten haben und Grundkenntnisse im 
Häkeln vorweisen können, sind im Kurs herzlich willkommen. Gemein-
sam werden wir „zauberhafte“ Wesen erschaffen.
Bitte mitbringen: Häkelnadel Nr. 3 oder 3,5, Stopfnadel, Stecknadeln. 
Wolle kann bei der Kursleiterin erworben werden.
Gruppengröße: 4- 8 Personen
4 - 5 Personen 70,00 €
Ab 6 Personen: 46,70 €
Verbindliche Anmeldung bis 14.04.2021
211-2619
Carola Schmitt
5 Treffen, Mi, 17.30-19.00 Uhr, ab 21.04.2021
Gemünden-Nieder-Gemünden,
Pestalozzischule

Seniorentelefon des Seniorenbeirates
der Gemeinde Gemünden (Felda)

Ansprechpartner:
Vorsitzender Peter Gabriel  Tel.: 06634/503
stv. Vorsitzender Herbert Kömpf  Tel.: 06634/1512

Emailadresse: gabriel.pe@gmx.de

Seniorentreff
Liebe Gäste des Seniorentreffs,
leider hat uns Covid-19 unverändert fest im Griff.
Um uns alle zu schützen und dem Corona-Virus keine Möglichkeit 
zur Ausbreitung zu geben, muss unser

Senioren-Treff
leider weiterhin geschlossen

bleiben.
Über unsere Aktivitäten, die unter strengen Hygieneregeln an jedem 
1. Und 3. Donnerstag im Monat trotzdem stattfinden, bekommt ihr 
Informationen bei
P. Gabriel (06634-503) oder H. Kömpf (06634-1512) oder im Rat-
haus bei Frau Maininger (06634-960918).
Ich freue mich darauf, euch alle gesund wiederzusehen.
Peter Gabriel Gemünden, den 3.September 2020

Vorsitzender des Seniorenbeirats

Die Gemeinde Gemünden (Felda) gratuliert
zum 70. Geburtstag  am 02.02.2021
Karl-Heinz Neckermann
Zum Steinberg 6
OT Burg-Gemünden

Bereitschaftsdienste
Siehe Stadt Homberg!

Kursangebot
Zweigstelle Gemünden

Ansprechpartner: Monika Kömpf, Pestalozzistraße 12,
35329 Gemünden (Felda), Tel. 06634 / 8257
Anmeldungen direkt an die VHS. Anmeldeformulare sind den Kursbü-
chern zu entnehmen, per E-Mail an www. vhs-vogelsbergkreis.de oder 
bei Frau Kömpf erhältlich.

Aktuelles Kursangebot für Frühjahr 2021
Amigurumi - Häkeln für Ostern
Amigurumi - „Was ist das?“
Es bezeichnet eine japanische Strick- und Häkelkunst, mit der kleine 
gehäkelte Figuren - ob Tiere, Menschen Fabelwesen oder Lebensmittel, 
hergestellt werden. Das Wort Amigurumi ist die Zusammensetzung der 
Worte amu (oder ami), was sowohl Stricken als auch Häkeln bedeutet 
und nuigurumi, was ausgestopfte Puppen bedeutet. Dies trifft genau den 
Kern der Sache, denn es handelt sich um Figuren, die mit Watte aus-
gestopft werden. Amigurumis sind ein tolles Spielzeug für Kinder, aber
Auch Erwachsenen kann man damit eine kleine Freude bereiten.
Alle, die Lust am kreativen Gestalten haben und Grundkenntnisse im Hä-
keln vorweisen können, sind im Kurs herzlich willkommen. Gemeinsam 
werden wir schöne Sachen für das bevorstehende Osterfest machen.
Bitte mitbringen: Häkelnadel Nr. 3 oder 3,5, Stopfnadel, Stecknadeln. 
Wolle kann bei der Kursleiterin erworben werden.
Gruppengröße: 4- 8 Personen
4 - 5 Personen 70,00 €
Ab 6 Personen: 46,70 €
Verbindliche Anmeldung bis 18.02.2021
211-2618
Carola Schmitt
5 Treffen, Do, 17.30-19.00 Uhr, ab 25.02.2021
Gemünden-Nieder-Gemünden,
Pestalozzischule
Smartphone/ Tablet - Grundlagenkurs
Sie besitzen ein Smartphone oder ein Tablet mit Android als Betriebs-
system?
Doch was kann der smarte Computer alles?
In diesem Kurs werden Sie neben der reinen Bedienung und dem allge-
meinen Umgang mit Ihrem Gerät, weitere Einsatzmöglichkeiten kennen 
lernen.
Dieser Kurs kann Ihnen eine Basis sein, um mit dem technologischen 
Wandel Schritt halten zu können.
Viele Übungsphasen in angenehmer Atmosphäre werden Ihnen helfen, 
sich mit Ihrem Smartphone vertraut und sicher zu fühlen.
Bitte bringen Sie Ihr eigenes Smartphone, PIN-Code, Ladekabel und 
ggf. Betriebsanleitung mit.

Inhalte:
• Einsatzmöglichkeiten des Smartphones/Tablet
• Unterschiede und Gleiches zwischen den Geräten kennen lernen
• Grundlegende Bedienung
• Grundlegende Funktionen
• Einstellungen
• Grundlegendes über Verbindungen
• gewohnte Telefonfunktion schnell erreichen
• Weitere Programme/ Apps nutzen
• Welche Apps gibt es, sind diese SICHER
• Apps herunterladen, nutzen, verwalten, löschen
• im Internet mit dem Smartphone/Tablet
• E-Mails schreiben und verwalten
• Datensicherheit - sicher online sein!

Den richtigen Schwung

geben wir Ihrer Anzeige!

Anzeige online
aufgeben: 

wittich.de/anzeigen
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Gemeindejubiläen

1250 Jahre Nieder-Gemünden
Wais froier woar, so däts emol ausseh!

Autor: Bernd Reitz

In den ersten vier Teilen dieser kleinen Serie wurden jeweils Aufnah-
men aus dem Orsteil Dorf und Ortsteil Bahnhof veröffentlicht. Nunmehr 
ist es an der Zeit, das „Verbindende“ der Ortsteile einmal näher zu 
bringen. Dazu zählen die Brücken. Die Aufnahme mit den Rundbögen 
an der „großen Brücke“ wurde am 15.8. 1956 angefertigt. Auf diesem 
Bild ist auch die mächtige Weide zu sehen, die den Ortseingang des 
OT Dorfes zierte.

In dem Giessener Anzeiger vom 13.9. 1956 ist zu lesen:
Zitat: „Leider wird durch den Brückenneubau auch die alte urwüchsige 
Weide...zum Opfer fallen, denn Brücke und Weide sind seit Generatio-
nen Sinnbild des Dorfes, Schauplatz froher und trauriger Begebenhei-
ten.“ Welche Traurigkeiten und Fröhlichkeiten sich dahinter verbergen 
sind dem Schreiber nicht bekannt. Die Abbrucharbeiten der Brücke 
wurden im Oktober/November vorgenommen. Der Aufbau der neuen 
Brücke, wie wir sie heute kennen, erfolgte im Dezember 1956, die 
Fertigstellung war bereits im Januar 1957, das Bild ist am 18.1.1957 
von August Stroh aufgenommen worden. Das Bild mit dem Hochwas-
ser an der großen Brücke ist vom 4. Dezember 1960. Es war eines 
größten „Hochwasserereignisse und Überschwemmungen, die unser 
Dorf seit Menschengedenken betraf“, so die Chronik. Das Bild des 
Brühlsteges ist aus dem Jahr 1954. Durch Kanalisationsarbeiten im 
OT Bahnhof war er zu einer „Notbrücke“ erweitert worden. Neben der 
„kleinen Brücke“ und dem bei der Rosselmühle befindlichen Holzsteg 
hat Nieder-Gemünden auch zwei Eisenbahnbrücken. Zumindest die 
Brücke auf der Strecke Fulda-Giessen hat verbindenden Charakter 
für die beiden Ortsteile. Es ist überliefert, diese Brücke wurde schon 
von manchem Spätheimkehrer in früheren Tagen aus den Gaststät-
ten im OT Dorf bei Hochwasser genutzt. Mögen die Brücken auch 
weiterhin standhaft sein und die Bedeutung der Verbindungen, auch 
im persönlichen Bereich untermauern. Was wär Nieder-Gemünden 
ohne die Brücken in der Gegenwart? Mit Sicherheit müßte in diesen 
Tagen mancher coronagerechte, kollektive Abendspaziergang kürzer 
ausfallen.

Bilder: Archiv der Gemeinde Gemünden,
fotografiert von August Stroh.
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TraueranzeigenTraueranzeigen
Anzeigenannahme Tel. 06643-9627-0
oder www.anzeigen.wittich.de

Manchmal wirst Du in unseren Träumen sein,
oft in unseren Gedanken,
immer in unserer Mitte

und ewig in unseren Herzen.

Herzlichen Dank
sagen wir allen, die sich in unserer Trauer mit uns verbunden 
fühlten und ihre Anteilnahme auf vielfältige Weise zum 
Ausdruck brachten.
Dank an Herrn Pfarrer Janka und das Beerdigungsinstitut 
U. Pfeil für die einfühlsame Begleitung und würdevolle 
Gestaltung der Trauerfeier.
Dank an die Praxis Dr. Ladwig, den Pflegekräften der 
Diakoniestation Ohm-Felda und dem Pflegeheim St. Elisabeth 
in Romrod.

Im Namen aller Angehörigen
Walter Pfeil

Nieder-Ofleiden, im Januar 2021

Anneliese
Pfeil

* 26.3.1925        † 14.12.2020

Sehr geehrte Leserinnen und Leser!
Gedenken Sie eines geliebten Menschen mit einer Traueranzeige in Ihrem  
Mitteilungsblatt. Gestalten Sie in aller Ruhe in nur wenigen Schritten  
Ihre persönliche Danksagung über das Internet! 

Einfach auf wwww.wittich.de/trauer gehen und den Erscheinungsort  
eingeben. Hier können Sie aus verschiedenen Anzeigenvorlagen  
auswählen oder selbst kreativ sein!

Sie haben Fragen? Wir sind für Sie da.
Telefonisch: 0 66 43 - 96 27-0
Per E-Mail: info@wittich-herbstein.de
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G Traueranzeigen / Trauerdanksagungen

für die große und aufrichtige Anteilnahme in der schwe-
ren Zeit des Abschiednehmens von meinem geliebten 
Mann, unserem herzens guten Vater, Schwiegervater, 
Bruder und Onkel

Friedhelm Mustermann
Die entgegengebrachte Wertschätzung hat uns 
sehr berührt.

Im Namen aller Angehörigen
Hildegard Mustermann geb. Muster
Familie Wolfgang Mustermann
Familie Ulla Muster geb. Mustermann

Musterhausen, im März

HerzlichenDank In den leidvollen Stunden des Ab-
schiedes von unserem geliebten 
Verstorbenen

Heinz Muster
haben wir überaus viel Liebe und 
Anteilnahme erfahren.
Wir danken allen Verwandten,
Bekannten und Freunden von
Herzen.

Helga Muster
Franz Mustermann
Musterbach,
im Februar

Für die erwiesene Anteilnahme 
und die trostreichen Worte
anlässlich des Todes meines 
lieben Mannes

Karl Mustermann
sage ich herzlichen Dank.

In stiller Trauer

Martina Mustermann
Musterhausen, im Februar
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Mit einer Danksagung 
stellen Sie sicher,

niemanden zu vergessen.
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Name: 

Straße/Nr.: 

PLZ/Ort/Ortsteil:

Telefon: 

Geb.-Dat.:  Beruf:

Wir suchen einen 

zuverlässigen

Zeitungs-
Zusteller

(m/w/d)

für den »Ohmtal-Bote« im Stadtteil Büßfeld ab 1.4.2021.
Interesse oder Fragen? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktauf-
nahme - gerne auch per Email.

Rufen Sie uns einfach an (Tel. 06643/9627 -17)
oder senden diesen Coupon an folgende Adresse:
LINUS WITTICH Medien KG
Stichwort »Zusteller«
Industriestr. 9 - 11 · 36358 Herbstein
E-Mail: L.Wolf@wittich-herbstein.de

JOBS
IN IHRER REGION Ein Produkt der

LINUS WITTICH Medien GruppeFamilienanzeigen

online gestalten!
Schritt für Schritt:

Öffnen Sie Ihren Browser und gehen Sie auf:

anzeigen.wittich.de

01.

Wählen Sie nun das Erscheinungsgebiet aus.
Klicken Sie auf den eingegebenen Titel  
in der angebotenen Auswahl. 

03.

 Wählen Sie  
die Art und das Thema der Anzeigenschaltung aus.
private Anzeigen | Familienanzeigen

04.

 Wählen Sie den Erscheinungstermin aus.
Klicken Sie im Kalender die gewünschten 
 Erscheinungstermine an. 

05.

Buchungsübersicht/Anzeigenvorschau 
Hier überprüfen Sie die Angaben der gebuchten  
Anzeigenschaltung.

07.

Zahlungsmodalitäten
Bitte geben Sie nun Ihre Rechnungsadresse sowie Konto- 
inhaberdaten ein und bestätigen Sie das Lastschriftverfahren.

09.

Möchten Sie uns noch etwas mitteilen?
Gerne können Sie uns noch unter Bemerkungen  
etwas mitteilen.

11.

Vielen Dank für die Buchung Ihrer Anzeige bei  
LINUS WITTICH Medien.
Sie erhalten weitere Informationen auf Ihre E-Mail-Adresse.

12.

Erstellen Sie Ihre Anzeige.
Nach Auswahl des Anlasses können Sie im Editor Ihre Anzeige 
ganz individuell erstellen.

06.

Hinweise zum Datenschutz + AGBs
Lesen Sie sich die Hinweise zum Datenschutz und unseren 
AGBs durch und bestätigen Sie diese.

10.

Nutzerdaten 
Bitte geben Sie nun Ihre persönlichen Daten vollständig ein.

08.

Haben Sie ein Kundenkonto?

weiter ohne Anmeldung >

02.

anmelden >

LINUS WITTICH Medien KG
Industriestraße 9 - 11· 36358 Herbstein
Tel. 0 66 43 / 96 27 - 0 · E-Mail: zentrale@wittich-herbstein.de
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Bitte senden Sie den ausgefüllten Bestellschein per E-Mail oder Post an:
LINUS WITTICH Medien KG · Industriestr. 9 - 11 · 36358 Herbstein · service@wittich-herbstein.de

Abo-Bestellschein
Bestellschein für die Wochenzeitung „Ohmtal-Bote“

 Ja,  hiermit bestelle ich die Wochenzeitung „Ohmtal-Bote“  
zum Bezugspreis von 9,25 € im Quartal inkl. Zustellung  und MwSt.

_________________________________________________________________________________________ 
Name, Vorname

_________________________________________________________________________________________ 
Straße, Hausnummer

_________________________________________________________________________________________ 
Postleitzahl, Wohnort (Ortsteil)

_________________________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift

Einzugsermächtigung:
Ich bin damit einverstanden, dass Sie bis auf schriftlichen Widerruf das Zeitungsbezugsgeld von meinem unten 
angegebenen Konto abbuchen.

_________________________________________________________________________________________
Kontoinhaber (Name/Vorname) 

_________________________________________________________________________________________
Bankbezeichnung

_________________________________________________________________________________________
IBAN

___________________________________________________  ______________________________________________________
BIC   Datum, Unterschrift

Sollten Sie den Coupon ausgefüllt an unseren Verlag geschickt haben und sich dennoch entschließen, das Blatt nicht abonnieren zu wollen, so können Sie in-
nerhalb von 10 Tagen nach Ihrer Bestellung diese schriftlich bei der LINUS WITTICH Medien KG in 36358 Herbstein, Industriestr. 9-11, widerrufen. Zur Wahrung 
dieser Frist genügt die rechtzeitige Absendung.

Nur 9,25 €  
im Quartal

lokal · informativ 

 zuverlässig · kostengünstig 
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Mein Traumurlaub
an der 

Mecklenburgischen
Seenplatte

(  039932 825201 WWW.TRAUMURLAUB-SEE.DE
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Ferienhäuser & Ferienwohnungen

FERIENPARK LENZ
Entspannung pur ...

17213 Malchow/OT Lenz

Seit unserer Verlagsgründung 1970 gehören Amts- und  
Mitteilungsblätter sowie Broschüren, Flyer und weitere  

Druckerzeugnisse zu unserer Produktpalette.  
Die LINUS WITTICH Medien KG hat seit 01. Januar 2018  

in Erweiterung des Angebotes die Buchproduktion  
und Verlagstätigkeit von 

 

übernommen und führt diese unter der  
Marke Geiger-Verlag zuverlässig weiter.

Zu unserer Produktpalette gehören u.a.: 
Historische Bildbände | Städte und Gemeinden im Wandel
Farb-Bildbände | Heimatbücher | Jahrbücher | Chroniken

sowie individuelle Kalender für Kommunen, Vereine, sonstige 
Unternehmen und sogar Privatpersonen

Rufen Sie uns an!
Industriestr. 9-11 | 36358 Herbstein | Tel. 06643/9627-383  

buch@wittich-herbstein.de | www.wittich.de

Bücher für Städte und Gemeinden

... wir sind der Verlag für Städte und Gemeinden!

Eine Marke der  
LINUS WITTICH Medien KG

www.smogline.de
Tel. 06677 - 918211

Schule Machen hne Gewalt

Termin und Beratung nur nach telefonischer 
Vereinbarung unter 01 60/98 90 69 30  

Inh.: Jutta Wittich
Koblenz-Olper-Straße 30
56170 Bendorf/Sayn

www.rinis-brautmoden.com

€ 498,-
Über 1000 traumhafte hochwertige 
Kleider bekannter Markenhersteller. 
Von Größe 36 – 52.

www.rinis-brautmoden.com

 Jedes neue 
Brautkleid

498,-

Termin und Beratung nur nach telefonischer 

 traumhafte hochwertige 
Kleider bekannter Markenhersteller. 

Termin und Beratung nur nach telefonischer 

498,-
 traumhafte hochwertige 

Kleider bekannter Markenhersteller. 

Wir lassen Sie nicht

mitten im Regen stehen!

Anzeige online
aufgeben: 

 

wittich.de/anzeigen
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Heizung

Badplanung

Wärmepumpen

Besuchen Sie unsere Ausstellungen 
in der Dreihäuser Str. 12, 35085 Ebsdorfergrund-Dreihausen und  

Auf der Höll 20, 35435 Wettenberg

Golf Maxi (plus)
VHS-M 14

Europa 250 DKL
www.uwe-klehm.de

Zur Schmiede 4b
35112 Fronhausen-Bellnh.

SCHALLREDUKTION DURCH
FLÜSTER-MANAGEMENT

Europa 323 DK

Tel.: 06426 / 930550

Auf der Höll 20 · 35435 Wettenberg
Tel. 0 64 06- 8 30 32 81 · Fax 0 64 06-7 26 34

Mobil 01 79-5 21 51 12 · www.fliesenleger-wettenberg.de

Auf der Höll 20 · 35435 Wettenberg
Tel. 0 64 06- 8 30 32 81 · Fax 0 64 06-7 26 34

Mobil 01 79-5 21 51 12 · www.fliesenleger-wettenberg.de

Wir verlegen Qualität

XL-Platten · Design-Boden 
Balkone & Terrassen · Barrierefreies Bad

Hintergasse 30 · 35460 Staufenberg · Mobil 0179 - 5 21 51 12
www.fliesenleger-wettenberg.de

45 % Bafaförderung 

vom Staat für 

Ölkessel raus/ 

Wärmepumpe rein.
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TO GO

NEU!
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35315 Homberg/Ohm 1
Frankfurter Straße 13A
Telefon: (0 66 33) 4 57
Fax: (0 66 33) 76 49 P

Korkbeläge  •  Tapeten  •  Farben  

Teppiche • Brücken
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GmbH & Co. KG

Ein Markt
mit

Fachberatung • Bedienung • Qualität

  Wir sind weiterhin  
für Sie da.

Sie können während den
Geschäftszeiten anrufen und  
auf Wunsch Ware kontaktlos  
abholen oder liefern lassen!

Thomas R. Pabst
Rechtsanwalt
Homberger Str. 16 A 
35325 Mücke-Bernsfeld 
Tel.: 0 66 34 / 91 88 28
Fax: 0 66 34 / 91 88 33
E-Mail: kanzlei@ra-pabst.de
Internet: www.RA-Pabst.de

Die erschossene Kuh
Eine junge Kuh floh vor der Schlachtbank. Die Polizei hielt das Tier für 
einen gefährlichen Bullen und erlegte es mit einer Maschinenpistole. 
Der Eigentümer forderte nunmehr von der Polizei € 3.000,00 
Schadenersatz, da diese zu früh geschossen habe. Von Seiten der 
Ehefrau des Landwirts vorgesehen war ein Anruf bei der Polizei 
und dann das Erschießen des Tieres vor Ort sowie eine Schlachtung 
sach- und artgerecht an Ort und Stelle, wobei dann das tote Tier in 
den Schlachthof verbracht werden sollte. 

Die Polizeibeamten verstanden jedoch etwas anderes und einer 
der Beamten drückte mit seiner Maschinenpistole ab und das Tier 
brach tot zusammen. Die Landwirtin hingegen konnte hierdurch die 
gesetzlich vorgeschriebene Lebendbeschau durch den Tierarzt nicht 
mehr vornehmen, so dass das Rindfleisch, rund 300 kg, nicht mehr zu 
gebrauchen war. Das Gericht empfahl ihr einen Vergleich, da – nach 
Auffassung des Gerichts – die Notwendigkeit von Gefahrenabwehr 
– betreffend den Schuss aus der Dienstwaffe in den Kopf des Tieres 
– nicht geboten war.     

Thomas R. Pabst, Rechtsanwalt

• Kfz-Inspektion • Kfz-Glasreparatur
• Kfz-Reifenservice • Kfz-Klimaservice
• Kfz-Unfallreparatur • Kfz-Lackierung
Fuldaer Straße 4 · 35274 Kirchhain · Telefon 0 64 22 / 46 64

www.kfz-berben.de

Karosserie         + Lack
35315 Homberg/Ohm   Tel. 0 66 33 / 50 77

www.vogel-lackierungen.de

Unfallreparatur
Autolackierung

Industrielackierung
Autoglasreparatur

Über 1000 traumhafte hochwertige 
Kleider bekannter Markenhersteller. 

Von Größe 36 – 52.

www.rinis-brautmoden.com
Von Größe 36 – 52.

www.rinis-brautmoden.com


